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info@dralle-seminare.de
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Die kreative Arbeitsatmosphäre in den 
hellen, freundlichen Räumen hat unsere 
Seminare zusätzlich erfolgreich gemacht. 

Auf unserer Website finden Sie mehr 
dazu – wir freuen uns auf Sie!

Kompetente Weiterbildung für die ganze Kanzlei.
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Das neue Recht
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9.30 – 17.00 Uhr
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Beiordnung, Vorschüsse
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Besonderheiten der Gebühren- und
Streitwertberechnung
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Für Rechtsanwälte/-innen
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Geschäftsführung und Mitbestimmung

Für Rechtsanwälte/-innen und
ihre Mitarbeiterinnen

Geschäftsgebühr und Anrechnung
Besonderheiten

Mit aktueller Rechtsprechung
Mit praxisorientierter Fallbearbeitung

Für Rechtsanwälte/-innen und
ihre Mitarbeiterinnen

Aktuelle Rechtsprechung zu Streitwerten,
Gebühren, Rechtsschutzversicherung,
Vergütungsvereinbarung

Mit praxisorientierter Fallbearbeitung
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Bei Buchung bis 8 Wochen 
vor Seminarbeginn
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Auch in diesem Heft bildet das
Thema Geheimnisschutz

wieder einen besonderen
Schwerpunkt. Es ist nicht nur das
Thema unseres Titelbeitrags, son-
dern auch des gemeinsamen Erklä-
rung der Rechtsanwaltskammer
Berlin, der Steuerberaterkammer
und des Berliner Anwaltsvereins.
Außerdem berichten wir über die
Anwaltsdemonstration anlässlich
der Sondersitzung des Deutschen
Bundestags zur NSA-Überwa-
chung, zu der der Berliner Anwalts-
verein unter dem Motto “Anwaltsge-
heimnis schützen!” mit aufgerufen
hatte. 

Das Thema bleibt nicht nur in
Bezug auf den NSA-Skandal

aktuell. Auch der Koalitionsvertrag
sieht vor, dass die lange umstrittene
Vorratsdatenspeicherung eingeführt
werden soll. Der Deutsche Anwalt-
Verein lehnt die Vorratsdatenspei-

cherung nach wie vor ab. Die Frei-
heitsrechte der Bürger werden da-
durch übermäßig beschränkt. Zu-
gleich ist ein umfassender Schutz
des Anwaltsgeheimnisses unerläss-
lich. Die Datenspeicherung auf Vor-
rat ist weder praktikabel noch ver-
hältnismäßig und nach unserer An-
sicht  nicht mit den Freiheitsrechten
aus Grundgesetz und EU-Grund-
rechtecharta vereinbar. 

Haben Sie es schon bemerkt?:
Die Anwaltsauskunft wurde

grundsätzlich erneuert. Rechtsinfor-
mationen jeder (auch der schlechte-
sten) Qualität finden sich überall im
Internet. Die Anwaltsauskunft des
Deutschen AnwaltVereins bietet
jetzt einen ersten Wegweiser und
spannende redaktionelle Beiträge
für viele aktuelle Rechtsfragen. Die
Präsenz in den sozialen Netzwerken
wurde ebenfalls erheblich verstärkt.
Dies alles hilft auch Ihrem Auftritt

auf www.anwaltauskunft.de . Un-
terstützen Sie dieses Konzept und
verbessern Sie Ihren Auftritt in der
Anwaltauskunft, indem Ihr Portrait-
foto auf Ihr Profil in der Anwaltaus-
kunft hochladen. Der Upload erfolgt
über die DAV-Online-Plattform auf
www.anwaltverein.de . 

Ihnen und Ihren Familien, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern wün-

sche ich frohe, erholsame Feiertage
und alles Gute für das neue Jahr. 

Ihr 

Ulrich Schellenberg 

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen im Berliner Anwaltsblatt
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Beilagenhinweis

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der
Firma

Juristische Fachseminare, Bonn, 

bei.

Wir bitten um freundliche Beachtung
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Die Mitgliedschaft im Berliner Anwaltsverein bringt Ihnen viel, kostet Sie aber fast nichts,
wenn Sie die Vorteile der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen:

für den Mitgliedsbeitrag von 99,00 Euro im Jahr für Junganwältinnen und Junganwälte in den ersten zwei Jahren 
nach Zulassung, danach für 198 Euro im Jahr bieten wir Ihnen

Alle Leistungen des Berliner Anwaltsvereins

• kostenlos das Berliner Anwaltsblatt (10mal jährlich),
• kostenlos DAV-Ratgeber in den ersten zwei Jahren nach Zulassung, danach gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro,
• Kostenlose Teilnahme an den monatlichen Fortbildungsveranstaltungen der Arbeitskreise im Berliner Anwaltsverein 

(mit FAO-Teilnahmebescheinigung): Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Sozialrecht, Miet- und WEG-Recht, 
Verkehrsrecht, Mediation, Medizinrecht, Strafrecht Verwaltungsrecht,

• Sonderkonditionen beim Zugang zu den Fortbildungsveranstaltungen des Berliner Anwaltsvereins,
• Sonderkonditionen beim Abschluss einer Krankenversicherung bei der DKV,
• Sonderkonditionen beim Abschluss von Berufshaftpflicht und Kanzleiversicherungen im Gerling-Konzern,
• Sonderkonditionen beim Abschluss von Kapital, Renten- u. Berufsunfähigkeitsversicherung bei der 

Deutschen Anwalts- u. Notarversicherung,
• Sonderkonditionen beim Eintrag in den „gewusst-wo“-Rechtsberatungsspiegel in Zusammenarbeit mit dem

Verlag Schmidt-Römhild

Alle Leistungen des Deutschen AnwaltVereins (in dem Sie über den BAV automatisch Mitglied werden)

• kostenlos das Anwaltsblatt (11mal jährlich), 
• kostenlos die DAV-Depesche (wöchentlich per E-Mail),
• kostenlos Europa im Überblick (per E-Mail), 
• DAV-Service-Hotline zum Gebührenrecht,
• kostenlose Aufnahme in den Datenbestand der Deutschen AnwaltAuskunft, der Anwaltvermittlung des DAV 

(nur für DAV-Mitglieder), 
• kostenlose AnwaltCard - die Kreditkarte des DAV, in Kooperation mit der Santander Consumer Bank AG,
• Zugang zu den DAV-Arbeitsgemeinschaften (nur für Mitglieder), die u. a. einen Erfahrungsaustausch ermöglichen, 
• Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstaltungen der Deutschen Anwaltakademie, 
• Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstaltungen des DAV, 
• Sonderkonditionen für das Anwaltverzeichnis (ca. 40 Euro Ersparnis), 
• Sonderkonditionen für Neufahrzeuge der Marken Opel und Saab, 
• Sonderkonditionen bei Mietwagen über eine Kooperation mit Hertz-Autovermietung, 
• Sonderkonditionen beim Telefonieren in Mobilfunk-Netzen bei der Grundgebühr über T-Mobile und E-Plus, 
• Sonderkonditionen im Festnetz/Mobilfunk/Internetzugang über Telego!, 
• Sonderkonditionen bei Kauf oder Miete digitaler Kopiersysteme, Drucker usw. der Marken RICOH und TOSHIBA über den

DAV-Kooperationspartner HOFMANN & WÖLFEL BÜROORGANISATION GmbH, 
• Sonderkonditionen beim Zugang zu Jurion (bis zu 50% Ersparnis für DAV-Mitglieder), 
• Sonderkonditionen bei der Nutzung von juris, mehr dazu unter www.juris.de/dav,
• Sonderkonditionen beim Bezug der NJW (22,00 Euro Ersparnis jährlich), 
• Sonderkonditionen beim Erwerb und Onlinenutzung des AnwaltKommentars zum Bürgerlichen Gesetzbuch der 

Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (Sie sparen bis zu 30%),
• Sonderkonditionen in Hotels der NH-Hotelkette in Deutschland http://anwaltverein.de/leistungen/rabatte/hotels,
• Vergünstigungen bei verschiedenen Hotelketten über die Mitgliedschaft des DAV im Bundesverband der freien Berufe

Beitritt

Nehmen Sie unsere zahlreichen Vorteile in Anspruch, stärken Sie unseren gemeinsamen Einfluss
in Politik und Wirtschaft, arbeiten Sie mit uns an einer gemeinsamen und starken Berliner Anwaltschaft.

Daher: Zögern Sie nicht länger
und treten Sie dem zweitgrößten örtlichen Anwaltsverein Deutschlands mit über 4.000 Mitgliedern bei. BAV
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„Geheimnis“ –
der Begriff wird
seit dem 16.
Jahrhundert im
Deutschen ver-
wandt. Martin
Luther führte den
Begriff bei der
Übersetzung1

des griechischen
mysterion in die deutsche Sprachwelt
ein. Er hat Vorläufer im Germanischen
„haima“ gleich Welt, Heim, dann im Alt-
hochdeutschen: Geheim, heim(e)lich.
Andere Sprachen kennen dafür Begriffe
wie: secretum, arcanum, mysterium,
oder secret and mystery, oder secret et
mystére…. 

Zwischen Natur und Politik

Immanuel Kant unterschied schon zwi-
schen „Verborgenheiten (arcana) der
Natur“ und den „Geheimnissen (secreta)
der Politik“: Er machte so das Geheim-
nis zur gesellschaftlichen Kategorie –
ein wichtiger Schritt dahin, dass heute

„das Wahre und Richtige, das wir mit
Gerechtigkeit verbinden, in sozialen Ver-
fahren ermittelt“ wird (Ulrich Schellen-
berg3). Auf den Begriff gebracht habe
das Niklas Luhmann mit dem Sprach-
bild von der „Legitimation durch Verfah-
ren“. Dass sich hinter diesem Vorgang
die Emanzipation des positiven Rechts
vom Naturrecht, zumindest die starke
Relativierung des letzterem gegenüber
ersteren verbirgt, sei nur erwähnt; spä-
ter mehr dazu…

„Das Geheimnis”, so schreibt Georg
Simmel in seiner Soziologie von 1906,
„… das durch negative oder positive
Mittel getragene Verbergen von Wirk-
lichkeiten, ist eine der größten Errun-
genschaften der Menschheit; gegenü-
ber dem kindischen Zustand, in dem
jede Vorstellung sofort ausgesprochen
wird, jedes Unternehmen allen Blicken
zugänglich ist, wird durch das Geheim-
nis eine ungeheure Erweiterung des Le-
bens erreicht, weil vielerlei Inhalte des-
selben bei völliger Publizität überhaupt
nicht auftauchen kön-
nen. Das Geheimnis
bietet sozusagen die
Möglichkeit einer zwei-
ten Welt neben der of-
fenbaren, und diese
wird von jener auf das
stärkste beeinflußt…
Die geschichtliche Ent-
wicklung der Gesell-
schaft ist in vielen Tei-
len dadurch bezeich-
net, daß früher Offenbares in den
Schutz des Geheimnisses tritt, und daß
umgekehrt früher Geheimes dieses
Schutzes entbehren kann und sich of-
fenbart …“. 

Ohne Geheimnis keine Souveränität

Der Satz ist jedem politisch und juri-
stisch Interessierten geläufig: „Souverän
ist, wer über den Ausnahmezustand
entscheidet“; der erste Satz aus Carl
Schmitts Politischer Theologie von

1922. Wenn das Geheimnis in hohem
Maße kulturbildend ist und das Recht
Bestandteil der Kultur ist, ist die Versu-
chung groß, Schmitts Satz paraphrasie-
rend auf das „Geheimnis“ anzuwenden.
Ich will dieser Versuchung trotzdem wi-
derstehen, weil der Satz ideengeschicht-
lich völlig anders konnotiert ist – mit der
(Un)Rechtsauffassung des Dritten Rei-
ches. Wenn jedoch der Souverän als
handelndes Subjekt und nicht als
Rechtsfigur gesehen wird, meine ich
durchaus sagen zu können: Ich bin sou-
verän, solange ich über mein individuel-
les Geheimnis bestimme und die Gesell-
schaft ist es, solange sie über das kollek-
tive bestimmt. Und souverän handelt
auch der, der sein oder ein Geheimnis
bewusst freigibt. Nimmt man sowohl
dem Einzelnen als auch dem Kollektiv die
Befugnis über das Geheimnis, nimmt
man ihnen ihre Souveränität! 

Und damit sind wir mittendrin, denn ge-
nau das geschieht, permanent: Google,

Facebook und Co.
bemächtigen sich des
Geheimnisses, indem
sie seit geraumer Zeit
die Privatsphäre ihrer
Nutzer unterhöhlen
und deren Daten steh-
len zur ökonomischen
Verwertung. Nun ist es
auch evident, dass na-
mentlich US-amerika-
nische und britische
Geheim(!)-Dienste in

den kollektiven – d. h. den politischen
und wirtschaftlichen - Geheimnissen der
ganzen Welt wildern; nicht zuletzt mas-
siv bei ihren ihnen über eine „Wertege-
meinschaft“ verbundenen Partnern. Ein
dicker Hund! 

Lebensgefährliche Geheimnisse?

Wie reagiert die Politik? Bis vor ein paar
Wochen: Hilflos! Von Merkels „Das geht
gar nicht“ bis Schäubles „Jeder kann
hören, was ich zu sagen habe“ reichten 

Thema
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Zum Geheimnis - Rechtsphilosophische Überlegungen
Dr. Stephan Wohanka

„Das Geheimnis ist eine der
größten Errungenschaften der
Menschheit.“

Georg Simmel2

„Ohne Geheimnisse gibt es 
kein Ich.“

Juli Zeh, 
Schriftstellerin und Juristin

1 Nach Grimms Deutschem Wörterbuch
schreibt Luther: „ich han heutigs tags kein
deudsch finden auf das wort mysterium,
und were gleich gut das wir blieben bei
dem selbigen…“. Er fand dann doch eins.

2 Soziologe und Philosoph (1858 – 1918);
war seinerzeit einer der einflussreichsten
Intellektuellen. Durch seine Wirkung auf so
unterschiedliche Denker wie Ernst Bloch,
Georg Lukács, Theodor W. Adorno und
andere bestimmte Simmel nachhaltig die
sozial- und kulturwissenschaftliche Dis-
kussion, auch über Deutschland hinaus.

3 Ich verdanke Herrn Schellenberg die Anre-
gung zu diesem Text: „Schreiben Sie über
das Geheimnis“. Er stellte fest, dass das
private Geheimnis immer öffentlicher
werde und öffentliche, demokratische Be-
lange immer stärker durch interessierte
Kreise „privatisiert“, das heißt immer in-
transparenter oder aber auch durch
fremde Dienste abgeschöpft würden.
Siehe auch seine einleitenden Worte zum
Septemberheft des Berliner Anwaltsblat-
tes.
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die Reaktionen; gefährlich wurde es bei
des Verfassungsministers Wort von
„Super-Grundrecht auf Sicherheit“: Un-
ter dem Primat der Sicherheit lebten die
Menschen in einer Dystopie – dem Ge-
genbild zur Utopie: Das Geheimnis wäre
nicht kulturbildend, sondern lebensge-
fährlich! Es wäre ein einem Gleichheit-
sideal huldigender Kollektivismus, der
abweichende Identitäten und Privatheit
unterdrückte und eine staatliche Kon-
trolle aller Lebensbereiche betrieb, die
Macht wäre gar nicht oder höchstens
pseudodemokratisch legitimiert, basie-
rend auf einem Elitenkonzept. Das
Ganze gestützt durch ideologische In-
doktrination auf Grundlage einer säkula-
risierten Ersatzreligion, gepaart mit ei-
nem ausgeklügelten Sanktionsapparat.
Terror, Folter, Manipulation und Liqui-
dierung Andersdenkender wären an der
Tagesordnung… Das heutige Nord-
korea kommt dem in etwa gleich.

Was wir dagegen von der Politik erwar-
ten dürfen, ist nicht die Aufforderung,
Google, Facebook usw. zu meiden, son-
dern, dass der Staat, dem wir Bürger un-
ser Recht zur Selbstverteidigung aus
gutem Grund anvertraut haben, für das
Versprechen, uns zu schützen, das auch
tut! Unsere Geheimnisse eingeschlos-
sen. Jedermann hat das Recht, sich im
Internet frei zu bewegen; ja er kann gar
nicht umhin, wenn man daran denkt,
dass viele Dienstleistungen beinahe nur

noch dort erreichbar sind! Und der Staat
muss dafür sorgen, dass die Daten ge-
schützt werden. Analogien sind leicht zu
finden – es kann auch keine „national
befreiten Zonen“ in unserem Gemein-
wesen geben! Dass das nicht leicht ist,
angesichts globalisierter Datenströme
eine nationalstaatlich verfasste Ordnung
durchzusetzen ist klar; aber erst als her-
auskam, dass auch Merkels Handy ab-
gehört wird, bemühen sich verantwortli-
che Politiker, eine Strategie für eine in-
ternationale Cyber-Sicherheit zu ent-
wickeln. 

Transparenz reduziert Geheimnisse

Wer das Geheimnis besitzt, besitzt auch
die Macht; es ist konstitutiv für Macht
und ihre Kommunikation. Deshalb be-
dürfen wir als Staat wiederrum einer ge-
wissen Transparenz: Sie macht Struktu-
ren durchsichtig; Strukturen, auf  denen
sowohl die politische und ökonomische
Macht als auch die dazugehörige Kom-
munikation gründet. Transparenz, die
Macht und Geheimnis abbaut, gehört
folglich zur Demokratie; eine be-
grüßenswerte Tatsache, denn Demokra-
tie beruht auf einem offenen, zumindest
teilweise geheimnisfreien Dialog. So be-
darf es paradoxerweise Macht und da-
mit des Geheimnisses, um die notwen-
dige Transparenz zur Reduktion des Ge-
heimnisses durchzusetzen! 

Eine „totale“ Transparenz wiederum
macht die Welt nicht durchschaubar(er).
Sie zerstört vielmehr die „zweite Welt“
Simmels. Für eine wahllose Veröffentli-
chung von Daten und Dokumenten à la

Wikileaks gilt das Gleiche; sie zerstört
die (internationale) Politik. Es setzt sich
fort beim Einzelnen: Nicht nur, dass er
eine jeder Transparenz abholde Intim-
zone hat, die ihn als Menschen erst aus-
macht, ihm Identität und Würde gibt;
nein, die Fähigkeit zum Geheimnis
macht ebendiesen Menschen zum poli-
tischen, zum rechtsfähigen Subjekt!
„Wer nichts zu verbergen hat, der hat
bereits alles verloren“ (Juli Zeh). Mehr
noch – menschliche Kommunikation be-
ruht auf dem Geheimnis! Die maschi-
nenbasierte bzw. -generierte ausdrück-
lich nicht, denn Maschinen sind scham-
los „offen“. Zu lesen ist, dass im Gegen-
satz zum Computer der Mensch ohne
Passwort auskäme, weil er zum Ge-
heimnis fähig sei. Und wer das Pas-
swort knackt, auch im übertragenen
Sinne, profitiert von der „schamlosen
Offenheit“ der Maschinen: NSA, BND
und wie sie alle heißen! 

Whistleblower als Geheimnisträger

Geht es um das Spannungsfeld Ge-
heimnis - Transparenz, gehört das Pro-
blem des „whistleblowers“ dazu. Aus
Sicht des Geheimnisses ist er Geheim-
nisträger! Und das in doppelter Hinsicht:
Einmal teilt er als Mitarbeiter, Insider in
der Regel mit anderen ein Geheimnis ei-
ner Institution, eines Apparates usw.,
zum anderen macht er dieses Geheim-
nis insofern zu seinem eigenen, als dass
er meint, es aus moralischen Gründen
öffentlich, transparent machen zu müs-
sen. Denn typischerweise handelt es
sich dabei Missstände oder Verbrechen
wie Korruption, Insiderhandel, Men-
schenrechtsverletzungen, Datenmiss-
brauch. Er riskiert dabei selbst in Gefahr
zu geraten oder anderweitige gravie-
rende Auswirkungen auf sein Leben und
seine Arbeit erdulden zu müssen. Das
ist es ihm wert, wenn er ein gemein-
schaftliches Gut schützen kann oder ei-
nen Rechtsbruch durch Dritte aufzu-
decken vermag. 

Folge ich oben geäußerter These, dass
der, der ein Geheimnis bewusst freigibt,
souverän ist – dann trifft das auf den
whistleblower zu! Und als „souverän
handelndes Subjekt“ missachtet er mit-
unter geltendes Recht, weil er meint,
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dass persönlicher Widerstand gefordert
sei. Kommt es zu so einem Fall - mit ei-
nem Rechtsbruch auf einem Rechts-
bruch zu reagieren -, kann das morali-
sche Motiv, Gewissensgründe also, ei-
nen gesellschaftlichen Grundwert schüt-
zen zu wollen, Vorrang vor dem Recht
haben? 

Manning und Snowden als 

Musterfälle zivilen Ungehorsams

Zunächst gilt auch für den whistleblower
die Pflicht zum Rechtsgehorsam. Das
Recht ist darauf aus, Gehorsam zu er-
zwingen, aber die innere Verpflichtung,
dem Recht zu folgen, ist moralischer
Natur. Whistleblowing ist ziviler Unge-
horsam, wie John Rawls ihn in seiner
Theorie der Gerechtigkeit definiert: Die-
ser müsse erstens öffentlich geschehen,
also ein Akt gesellschaftlicher Kommu-
nikation sein, zweitens dürfe er nicht ge-
waltsam erfolgen und drittens müssen
gewichtige Gewissensgründe für den

Gesetzesbruch – wenn der Fall - spre-
chen. Deshalb sind Bradley Manning
und Edward Snowden Musterfälle zivi-
len Ungehorsams: Sie haben schwerste
Kriegsverbrechen, gravierende Brüche
des humanitären Völkerrechts bzw.
weltumspannende Spähprogramme, die
unter Bruch nationalen und internationa-
len Rechts praktiziert werden, öffentlich
gemacht, sind nicht gewaltsam vorge-
gangen und konnten auch Gewissens-
gründe geltend machen. 

Für die immer wieder einmal auf-
flackernde Diskussion zur verbliebenen
Bedeutung des Naturrechts hat whistle-
blowing eine gewisse Geltung; in einem
engeren Sinne für diejenigen Gerechtig-
keitsprinzipien, die angeblich in der Na-
tur des Menschen angelegt seien. Kann
dabei ein Rekurrieren auf das Geheimnis
hilfreich sein? Mein Vorschlag: Der
Mensch kann sich nicht aus Sicht eines
Naturrechts – nach Ernst Topitschs Na-
turrecht im Wandel des Jahrhunderts

sowie eine „Leerformel“, eine petitio
principii -, sondern als souverän han-
delndes Subjekt auf Rechte berufen;
darunter das zum Geheimnis und sei-
nem autonomen Umgang damit! Ich
denke, dass gerade ein derartiges Sub-
jekt eher in der Lage wäre, zwischen
dem Recht, wie es ist, und dem Recht,
wie es sein sollte, zu unterscheiden ver-
mag. Anders gesagt – nur ein derartiges
Subjekt kann die positive Rechtsord-
nung als Sinnganzes wahrnehmen und
aus dem Verständnis des Ganzen die-
ses dann als Korrektiv im Verhältnis zu
konkreten Gesetzen, Situationen ausle-
gen. Meint derjenige dann, dass dieses
Sinnganze verletzt sei, kann es – die
Radbrusche Formel argumentiert ähn-
lich – dazu kommen, dass der Wider-
spruch zum eigenen Gerechtigkeits-
empfinden ein so unerträgliches Maß er-
reicht zu haben scheint, dass das Ge-
setz als „unrichtiges Recht“ diesem
Empfinden zu weichen habe. 
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Menschenrecht und Menschenpflicht

Geheimnis

Wenn es dieses Menschen-„Recht“ auf
Geheimnis geben sollte, das den
Rechtsbruch in den Augen des Rechts-
brechers legitimierte, so folgt daraus
eine Menschen-„Pflicht“! Mit anderen
Worten -  derjenige, der ungehorsam ist,

muss immer damit rechnen, sanktioniert
zu werden. Die (vermeintliche) morali-
sche Legitimität kann die rechtliche Ille-
galität nicht gänzlich beseitigen. Auch
wird so die moralische Glaubwürdigkeit
der Tat gestützt; der Rechtsverletzer
macht deutlich, dass er uneigennützig
handelt. Allerdings stellt sich in den

oben erwähnten Fällen angesichts der
exorbitanten Strafen, die verhängt wur-
den (Manning) bzw. drohen (Snowden),
schon die Frage nach der Angemessen-
heit der Sanktionen!

IT-Recht als Antwort auf Frage nach

Umgang mit elektronisch gespei-

cherten Geheimnissen

Rechtsanwälte hatten und haben qua
Beruf ein spezielles Verhältnis zum Ge-
heimnis, welches sich in einer Ver-
schwiegenheitspflicht ausdrückt, die
auch ihre Mitarbeiter einschließt. Diese
hergebrachte Standesregel erhielt mit
der elektronischen Datenverarbeitung
eine neue Dimension, die in die Frage
mündet, wie mit dem Geheimnis als
elektronisch gespeicherter Informatio-
nen umzugehen sei? 

Die Antwort liegt zum einen im so ge-
nannten Informations-Technologie-Recht
(IT-Recht); das heißt, im Datenschutz-
recht, das die informationelle Selbstbe-
stimmung und rechtlich geschützte Ge-
heimnisse, insbesondere im Bereich der
elektronischen Kommunikation gewähr-
leistet. Dazu werden alle Gesetze, Ver-
ordnungen und Gerichtsentscheidungen
gezählt, die dem Schutz der Privatsphäre
und dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung, die auch den Um-
gang mit Geheimnissen und personen-
bezogenen Daten einschließt, dienen.
Weitere Gebiete des IT-Rechts sind das
Domainrecht, das Recht im elektroni-
schen Geschäftsverkehr, das Immaterial-
güterrecht im Bereich der Informations-
technologien. „Alte“ Rechte wie das Na-
mensrecht, das Markenrecht und das
Vertragsrecht, aber auch das Strafrecht
erfuhren Ergänzungen hinsichtlich der In-
formationstechnologien und der Ver-
tragsgestaltung.

Fehlender Blick auf Verschlüsselung

der Mandantenkommunikation wäre

blauäugig

Zum anderen gilt auch für Rechtsan-
wälte das oben Gesagte – auch sie ha-
ben wie jedermann grundsätzlich das
Recht, sich im Internet frei bewegen zu
dürfen. In der Regel sind sie (Ausnah-
men sind wohl auf Wirtschaftsverfahren
spezialisierte Großkanzleien) nicht Ge-

Thema

408 Berliner Anwaltsblatt 12/2013

Firmen

Erfolgreich im Mandat 
oder selbst ins Verhör?

Auf die HDI-Gerling Berufshaftpflicht ist Verlass – dank 
einer Haftungsanalyse, die auch spezielle Risiken Ihrer
Beratungstätigkeit berücksichtigt. 

Mehr darüber erfahren Sie bei unserer Gebietsdirektion Berlin,
Tel. +49 (0)30 34009-274 oder schicken Sie uns einfach den 
Coupon als Fax +49 (0)30 34009-110.

www.gerling.de

AW 12-13 Umbruch 9  09.12.2013  9:06 Uhr  Seite 408



genstand zielgerichteter internationaler
Ausspähungen; und sollten ihre (Man-
daten)Daten trotzdem ausgespäht wer-
den, so primär kaum deren Inhalte, son-
dern es werden die Meta-Daten gespei-
chert. Das sind bekanntlich Daten, die In-
formationen über Merkmale der
übermittelten Daten enthalten, aber nicht
deren Inhalte; also beispielsweise Tele-
fonnummern, IP-Adressen und Verbin-
dungszeiten. Wer die Metadaten hat,
weiß, wer wann mit wem kommuniziert
hat. Zum Zielobjekt kann so jede Person
aufgrund eigener Aktivitäten im Internet
oder am Telefon werden. Durch Verknüp-
fungen der Meta-Daten können über –
aus Sicht der Ausspäher – relevante
Suchbegriffe personelle und/oder sachli-
che Zusammenhänge hergestellt wer-
den, die im Einzelfall, dann unter Hinzu-
ziehung auch von Inhalten, für den ah-
nungslosen Nutzer prekäre Folgen haben
können. 

Deshalb, aber auch, weil inländische
Stellen und simple Hacker in Kanzlei-
netze eindringen können, wäre es
blauäugig, sich nicht – wie auch bei-
spielsweise Journalisten –  gewisser Ver-
schlüsselungstechniken der Internetkom-
munikation zu bedienen. Also zu fragen:
Welche technischen Möglichkeiten ste-
hen heute zur Verfügung, welche Kennt-
nisse müssen Anwälte selbst haben?
Welche Abläufe und Prozesse müssen

Verantwortliche in Kanzleien etablieren,
um ein möglichst hohes Maß an Sicher-
heit im Anwalts-Alltag zu gewährleisten –
insbesondere, wenn mit Mandanten mit
hohen Sicherheitsrisiken kommuniziert
werden soll?

Oben war angedeutet, dass in Abkehr
vom Naturrecht rechtliche Regelungen
rechtspositivistischer Natur seien und
die „Legitimation durch Verfahren“ be-
gründen. Die den Rahmen für Verfahren
abgebenden Rechtsnormen legitimieren
nun nicht etwa das Verfahren (es legiti-
miert sich selbst), sondern reduzieren
lediglich dessen Komplexität. Es ist ge-
radezu die Funktion dieser Normen, so
den Verfahrensbeteiligten und beson-
ders den Rechtsanwälten vermehrte
Optionen offenzuhalten, namentlich in
der Kommunikation. Sie ist die Klavia-
tur, auf der der Anwalt spielt: Er geht in
Kenntnis der Gesetze souverän mit dem
Geheimnis um, dem fremden –  indem
seinen Mandanten beim Umgang mit
dessen Geheimnis berät, er pendelt zwi-
schen Offenlegung oder Wahrung die-
ses Geheimnisses. Das macht die Kom-
munikation aus und das Verfahren mög-
lich; macht es spannend und interes-
sant, aber natürlich auch heikel. Denn
im Verfahren gilt: Die Pflicht der Wahr-
haftigkeit schließt das Geheimnis aus-
drücklich nicht aus, und zur Geheimhal-
tung individueller Sachverhalte ist jeder

berechtigt, sofern diese Sachverhalte
nicht selbst zum Gegenstand des Ver-
fahrens werden. Gleiches gilt für die
Umstände, die jemanden veranlasst ha-
ben, eine Tat zu begehen; auch sie bil-
den ein berechtigtes Geheimnis. 

Zusammenspiel von Transparenz und

Geheimnis – Die Kunst des Anwalts

Man kann das Verfahren auch als kont-
radiktorische Verquickung von Offenheit
und Geschlossenheit, von Transparenz
und Geheimnis verstehen. Und dieses
Zusammenspiel zugunsten seines Man-
danten zu nutzen – das ist die Kunst des
Anwaltes! Indem er zwischen diesen Po-
len agiert, leistet er seinen Beitrag für
ein akzeptiertes Rechtssystem, „für das
Wahre und Richtige, das wir mit Ge-
rechtigkeit verbinden“. Als Gegenbild
fällt mir Kafkas Prozess ein – dem Ro-
manhelden steht das Verfahren als eine
unbekannte, anonyme Macht gegenü-
ber und die Rechtsanwälte, bei denen er
Hilfe sucht, täuschen ihren Einfluss nur
vor und vertrösten ihn.

Alles in allem ist das Geheimnis konsti-
tutiv für das Ich, für unsere Gesellschaft
und seine Demokratie; aber genauso für
das Verfahren und für die Arbeit des
Rechtsanwaltes als einem souveränen,
unabhängigen Organ der Rechtspflege!

Der Autor ist 
Politikwissenschaftler in Berlin.
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Gemeinsame Erklärung des BAV, der RAK Berlin und der Steuerberaterkammer Berlin

Für einen wirksamen Schutz vor digitaler Ausspähung
Freiheit, Gleichheit sowie die strikte Bindung aller an Recht und Gesetz stellen das Fundament unseres demokratischen
Rechtsstaates dar. Zu den wesentlichen Bestandteilen der Bindung an Recht und Gesetz gehören auch die Wahrung und der
Schutz des Berufsgeheimnisses. 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Steuerberaterinnen und Steuerberater können nur dann ihren unverzichtbaren
Beitrag zum Erhalt des Rechtsstaates erbringen, wenn die ihnen zustehenden Berufsrechte nicht nur geachtet, sondern durch
staatliche Stellen vor Eingriffen und Bedrohungen auch aktiv geschützt werden. 

Wenn ein Mandant oder eine Mandantin nicht mehr sicher sein kann, dass die dem Berufsträger anvertrauten Tatsachen und
Äußerungen gegenüber jedem Einzelnen und jeder Institution geschützt sind; wenn der Berufsträger empfehlen muss, be-
stimmte Sachverhalte nicht am Telefon oder per E-Mail darzustellen; wenn bereits der Anruf oder der Besuch in einer Kanzlei,
unabhängig von konkretem Anlass und Inhalt des Treffens, durch Querverbindungen und Datenabgleich Rückschlüsse ermög-
licht – dann ist ein wesensbestimmender Grundpfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung beschädigt. Alle Bür-
gerinnen und Bürger haben einen Anspruch auf überwachungsfreie Lebensbereiche, dazu gehören die Privatsphäre sowie das
Recht, unkontrolliert und auch unbemerkt Berufsgeheimnisträger in Anspruch nehmen zu können. 

Die in den letzten Monaten öffentlich gewordenen Erkenntnisse über eine massenhafte, heimliche und weitgehend anlasslose
Erhebung, Speicherung und Verarbeitung elektronischer Daten zeigen, dass in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß gegen die
Grundlagen eines Rechtsstaates verstoßen wird. 

Als Berliner berufsständige Selbstverwaltungsorganisationen und Interessenvertretungen der Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater fordern wir von der Bundesregierung sowie von allen politisch tätigen Kräften:

1.) Die Unantastbarkeit des Berufsgeheimnisses zu gewährleisten und aktiv zu schützen, auch vor Angriffen aus dem Ausland.

2.) Die rechtswidrigen Massendatenerhebungen schnell, vollständig und detailliert durch geeignete Maßnahmen, z.B. einen
unverzüglich einzusetzenden parlamentarischen Untersuchungsausschuss, aufzuklären sowie die Ergebnisse in vollem
Umfang öffentlich bekannt zu machen; nur Transparenz stellt Vertrauen wieder her. 

3.) Die Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation im Rechtsverkehr durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu ge-
währleisten und unsichere, weil potenziell beobachtbare und sogar veränderbare Kommunikationsverfahren  (z.B. De-Mail)
zu verhindern. 

4.) Initiativen zur Entwicklung einer europäischen Digitalinfrastruktur zu ergreifen und zu unterstützen, die Transparenz, Daten-
sicherheit und Grundrechtsschutz gewährleisten.

Ulrich Schellenberg Dr. Marcus Mollnau Roland Kleemann

Vorsitzender des Präsident der Präsident der
Berliner Rechtsanwaltskammer Steuerberaterkammer

Anwaltsvereins Berlin Berlin
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Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU
und SPD enthält nach Ansicht des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV) positive Er-
gebnisse, aber auch Zielsetzungen, die
die Freiheitsrechte der Bürger zu
schwächen drohen. Große Sorgen be-
reitet, dass die lange umstrittene Vor-
ratsdatenspeicherung eingeführt wer-
den soll. Die Anwälte in Deutschland
lehnen nach wie vor die Vorratsdaten-
speicherung strikt ab. Die Freiheitsrechte
der Bürger werden dadurch übermäßig
beschränkt. Zugleich ist ein umfassender
Schutz des Anwaltsgeheimnisses uner-
lässlich. Auch die geplanten Änderungen
im Strafrecht dürfen nicht zu Ungerech-
tigkeiten führen. Dies gilt sowohl für ein in
Deutschland völlig neues Unternehmens-
strafrecht als auch für die Einführung ei-
nes Fahrverbots als eigenständige
Strafe. Positiv ist das Bekenntnis der Ko-
alitionspartner, sich für den Erhalt der
Selbstverwaltung von Kammern und Ver-
bänden in den freien Berufen auf eu-
ropäischer Ebene einzusetzen. Dies
stärkt die Freiheit. Ferner begrüßt der
DAV die Förderung des Projektes „Law –
Made in Germany“, welches vom DAV
mitinitiiert wurde. Positiv ist auch der
Wegfall der Optionspflicht für in Deutsch-
land geborene Kinder ausländischer El-
tern, wodurch eine langjährige Forderung
des DAV erfüllt wird.

„Die neue Bundesregierung darf nicht
die Bürger- und Freiheitsrechte
schwächen“, so Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Ewer, DAV-Präsident, in Ber-
lin. „Die Datenspeicherung auf Vorrat ist
weder praktikabel noch verhältnismäßig
und deshalb nicht mit den Freiheitsrech-
ten aus Grundgesetz und EU-Grund-
rechtecharta vereinbar.“ Die EU-Richtli-
nie, welche die Bundesregierung nun
umsetzen wolle, müsse grundlegend
überarbeitet werden. Schließlich sei der
EuGH derzeit noch mit der Prüfung der
EU-Richtlinie anhand Unionsrechts be-

fasst. Das Grundrecht auf Privatheit
gelte als Menschenrecht und müsse ge-
schützt werden. Vor diesem Hintergrund
sollte der Datenschutz vollständig in die
Zuständigkeit des BMJ überführt wer-
den, schlägt Ewer vor. Außerdem dürfe
die Bedeutung des Datenschutzes nicht
dadurch in Vergessenheit geraten, dass
die Stiftung Datenschutz laut Koalitions-
vertrag in die Stiftung Warentest inte-
griert werden solle. Der DAV begrüßt
das Bekenntnis zum elektronischen
Rechtsverkehr.

Anwälte schützen Bürger bei der Vertei-
digung ihrer Freiheitsrechte und erfüllen
eine unentbehrliche Rolle im und für den
funktionierenden Rechtsstaat. „Der DAV
fordert daher in allen Bundes- und Lan-
desgesetzen das ausdrückliche Verbot
polizeilicher und strafprozessualer Ein-

griffe mittels heimlicher Ermittlungsme-
thoden in ein geschütztes Vertrauens-
verhältnis“, wiederholt Rechtsanwalt
Prof. Dr. Wolfgang Ewer. Es gehe
darum, Freiheit zu gestalten.

Der DAV werde intensiv die Regierungs-
arbeit begleiten, die Wahrung der Frei-
heitsrechte anmahnen und vor unge-
wollten Ungerechtigkeiten warnen. Dies
gelte auch im Strafrecht, so z. B. bei der
im Vertrag angekündigten Prüfung eines
– in Deutschland völlig neuen – Unter-
nehmensstrafrechts oder auch bei der
Einführung eines Fahrverbots als eigen-
ständige Strafe im Erwachsenen- und
Jugendstrafrecht, fährt Ewer fort. Dass
der DAV bei seinem Einsatz für die Frei-
heitsrechte beharrlich sei, zeige z. B. der
Wegfall der Optionspflicht für in
Deutschland geborene Kinder ausländi-
scher Eltern. Der DAV habe die Ab-
schaffung der Optionspflicht immer wie-
der gefordert. Deutschland sei das ein-
zige Land mit dieser Optionspflicht ge-
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Auszug aus dem am 27.11.2013 veröffentlichten 

Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD 

zum Thema Justiz:

Moderne Justiz

Wir wollen einen bürgernahen und effizienten Zivilprozess. So werden wir den
Ländern die Möglichkeit einräumen, bei den Landgerichten spezialisierte Spruch-
körper einzurichten. Wir wollen außerdem die Neutralität gerichtlich beigezogener
Sachverständiger gewährleisten und in Zusammenarbeit mit den Berufsverbän-
den die Qualität von Gutachten insbesondere im familiengerichtlichen Bereich
verbessern. Die Rechtsgrundlagen für den elektronischen Rechtsverkehr und die
elektronische Akte in der Justiz werden wir weiterentwickeln und die praktische
Umsetzung begleiten. Damit die Bürger einfacher Ersatz für die Schäden erhalten,
die sie durch fehlerhaftes Verhalten staatlicher Stellen erlitten haben, fassen wir
das zersplitterte Staatshaftungsrecht zusammen. Wir wollen das Betreuungsrecht
in struktureller Hinsicht verbessern und damit das Selbstbestimmungsrecht hilf-
ebedürftiger Erwachsener bedarfsgerecht stärken. Wir werden das Vormund-
schaftsrecht modernisieren. Wir wollen das Rechtssprechungsmonopol des Staa-
tes stärken. Illegale Paralleljustiz werden wir nicht dulden. Wir sind überzeugt,
dass Recht und Rechtsordnung eine völkerverbindende und friedenstiftende Wir-
kung entfalten. Wir werden zudem die Initiative „Law–Made in Germany“ fort-
führen und weiterentwickeln. Wir werden deshalb mit Nachdruck die bilateralen
Rechtsstaatsdialoge fördern. Die Bundesregierung fördert institutionell das Insti-
tut zur Umsetzung der Nürnberger Prinzipien im Völkerstrafrecht in Nürnberg.

DAV mahnt Große Koalition zur Vorsicht

Aktuell

AW 12-13 Umbruch 9  09.12.2013  9:06 Uhr  Seite 411



wesen, welche im Übrigen auch vom
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte als nicht mit der EMRK ver-
einbar angesehen wurde.

Ein weiteres Beispiel sei das gemein-
same Projekt „Law – Made in Germany“,
welches der DAV mit ins Leben gerufen
habe. Trotz Optimierungsbedarfs an
einzelnen Stellen habe Deutschland ein
im Großen und Ganzen hervorragend
funktionierendes Rechtsschutzsystem.
Dies sei ein wichtiger Standortfaktor für
Deutschland. „Wenn dieser Standort-
faktor nicht an Strahlkraft einbüßen soll,
muss er gepflegt werden“, erklärt
Rechtsanwalt Prof. Dr. Ewer. Die Stär-
kung und internationale Präsentation
dieses Rechtssystems kann erheblich
dazu beitragen, auch in Drittländern die
Rechts- und damit Investitionssicherheit
für deutsche Kapital- und Warenexporte
zu erhöhen.

DAV

Wer einen rechtlichen Rat braucht, der
ist bei der Deutschen Anwaltauskunft
genau richtig. Ob Tipps zur Scheidung
oder Knöllchen wegen falschem Parken
– unter www.anwaltauskunft.de finden
Nutzerinnen und Nutzer wichtige Infor-
mationen zum Thema. Die Seite ist im
deutschsprachigen Internet einzigartig.
Denn sie ist drei in einem: Journalisti-
sches Magazin, Ratgeber und Anwalts-
suche. 

Die Seite der Deutschen Anwaltauskunft
unter www.anwaltauskunft.de gibt es
schon länger, ist nun aber völlig neu ge-
staltet worden, sodass die früheren
Stärken noch besser zur Geltung kom-
men – kompetente Berichterstattung in
allen Fragen des Rechts. Und das wun-
dert nicht, denn hinter der Seite steht

der Deutsche An-
waltverein (DAV),
mit über 67.000
Mitgliedern die
größte Vereinigung
von Anwältinnen
und Anwälten in
Deutschland. Was
macht die Seite
aus?

Redaktionell und

vielfältig: 

das Magazin

Das Magazin hat
einen hohen jour-
nalistischen An-
spruch und ist das
Herzstück der
Deutschen Anwal-
tauskunft. Hier fin-
den Nutzerinnen
und Nutzer journa-
listisch aufberei-
tete Texte und Vi-
deobeiträge zu al-
len aktuellen recht-
lichen Themen:
Über welche
Rechts-Themen
diskutiert ganz

Deutschland? Welchen Hintergrund ha-
ben sie? Was ändert sich für mich durch
ein neues Gesetz? Die Beiträge gliedern
sich in die sieben lebensnahen Rubriken
Leben, Beruf, Wohnen, Mobilität, Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Geld. So fin-
den Nutzerinnen und Nutzer immer ge-
nau die Themen, die sie interessieren.

Das Magazin bedient sich der vollen
journalistischen Bandbreite: Von Kurz-
meldungen über Hintergrundberichte
bis hin zu Reportagen und Interviews.
Auch unterhaltsame Formate finden hier
Platz: So plaudern in der Video-Reihe
„Ortstermin“ Prominente ganz ent-
spannt über rechtliche Themen. Gast-
beiträge und wiederkehrende Kolumnen
von Rechtsexperten und Bloggern er-
weitern das Spektrum des Magazins
und tragen zu einer ausgeglichenen Mi-
schung aus Meinung, Information und
Unterhaltung bei.

„Mit dieser Seite gibt es zuverlässige In-
formationen zu rechtlichen Fragen aus
einer verlässlichen Quelle“, so der Vor-
sitzende des Berliner Anwaltsvereins
RAuN Ulrich Schellenberg. Damit werde
das Portal zur ersten Anlaufstelle in allen
Rechtsfragen.

Nützlich und informativ: der Ratgeber

Der Ratgeberbereich bietet nützliche
Tipps und Informationen zu konkreten
Rechtsfragen aus dem Alltag vieler
Menschen: Was muss ich bei einer
Wohnungsübergabe beachten? Wie
wirkt sich die neueste Entscheidung des
Bundesgerichtshofs für mich aus? Hilf-
reiche Materialien wie Faltblätter und
Checklisten stehen zum Download be-
reit. Zusätzlich finden sich hier FAQs zu
den wichtigsten Rechtsgebieten sowie
Erklär-Videos, Podcasts und ein
Rechtslexikon mit über 1.500 Begriffen.

67.000 gute Gründe: 

Deutschlands größte Anwaltssuche

Wer mit seinem Anliegen eine ausführli-
che Rechtsberatung braucht, findet auf
Anwaltauskunft.de Deutschlands größte
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Anwaltssuche. Die verbesserte Suche
ermöglicht es, noch schneller den oder
die richtige unter mehr als 67.000 An-
wältinnen und Anwälten zu finden. Ver-
schiedene Filteroptionen erlauben es,
gezielt nach Spezialisten und Fachan-
wälten zu suchen. Gesucht werden
kann auch nach Ortsnähe, Rechtsgebie-
ten oder Sprachkenntnissen.

DAV-Mitteilung

Berliner Gründer
setzen auf
haftungs-

beschränkte 
Unternehmer-
gesellschaften

Die Rechtsform der Unternehmergesell-
schaft (haftungsbeschränkt) erfreut sich
zunehmender Beliebtheit. Seit Ein-
führung der Rechtsform vor 5 Jahren
wurden in Berlin bereits rund 9.500 sol-
cher „Mini-GmbHs“ gegründet, teilt die
IHK Berlin mit.

„In unseren Gründungsberatungen wird
die Unternehmergesellschaft genau so
viel nachgefragt wie die GmbH. Die
Rechtsform der englischen Limited hat
demgegenüber an Bedeutung verloren“,
erklärt Christoph Irrgang, Geschäftsfüh-
rer Recht und Steuern bei der IHK Ber-
lin. Der Hauptanwendungsbereich der
UG liegt der IHK zufolge in der Medien-
und IT-Branche sowie generell im
Dienstleistungssektor. Durch das ge-
ringe Stammkapital – die haftungsbe-
schränkte UG kann bereits mit einer Ein-
lage von einem Euro gegründet werden
– ist die Rechtsform vor allem für Start-
ups attraktiv.

Die IHK weist jedoch darauf hin, dass
bei der Wahl der UG der größere Auf-
wand und die Kosten für Handelsregi-
stereintragungen sowie die Erstellung
und Veröffentlichung von Jahresab-
schlüssen berücksichtigt werden sollte.
„Aufgrund der dünnen Finanzdecke hat
die UG im Geschäftsverkehr manchmal

mit ihrem Image zu kämpfen. Zusätzli-
che Sicherheiten der Gesellschafter sind
daher nichts Ungewöhnliches“, erläutert
Irrgang. 

Dass sich die Unternehmergesellschaf-
ten wegen der dünnen Kapitaldecke als
besonders insolvenzanfällig erweisen
würden, hat sich laut IHK bislang nicht
bestätigt. Eine besonders hohe Zahl von
UG-Insolvenzen habe man bisher nicht
feststellen können, heißt es aus der Ver-
bandszentrale in der Fasanenstraße.

Eike Böttcher

Die Einigungsstelle
- eine Alternative

zum Wettbewerbs-
prozess

Wettbewerbsrechtliche Streitigkeiten
haben häufig vergleichsweise hohe Ge-
genstandswerte. Das damit verbundene
Kostenrisiko kann für kleine und mittlere
Unternehmen zum Problem werden. Be-
denkt man zudem, dass Klageverfahren
erstinstanzlich mindestens mehrere Mo-
nate bis zu einem Endurteil dauern und
das Ergebnis selten mit Sicherheit vor-
hersehbar ist, erscheint das Schatten-
dasein der in § 15 UWG geregelten Eini-
gungsstellen der IHK überraschend. 

Dabei liegen die Vorteile eines Verfah-
rens vor der Einigungsstelle auf der
Hand: Unter Moderation des Vorsitzen-
den, regelmäßig einem in Wettbewerbs-
sachen erfahrenen Anwalt, wird der
Konflikt in tatsächlicher und rechtlicher
Hinsicht in einem Termin mit den Par-
teien und deren Verfahrensvertretern
ohne Zeitdruck „auf Augenhöhe“ umfas-
send erörtert (zumeist ca. 30 - 45 min).

Unterstützt von zwei ehrenamtlichen
Beisitzern unterbreitet der Vorsitzende
den Parteien sodann in aller Regel einen
Einigungsvorschlag, der nicht nur recht-
liche, sondern auch wirtschaftliche (Ko-
sten-) Interessen beider Parteien
berücksichtigt. In der weit überwiegen-
den Mehrzahl der Fälle gelingt es auf
diese Weise, eine Einigung zu erzielen
(die Vergleichscharakter haben kann,
aber häufig nicht hat), die sogleich pro-
tokolliert und den Parteien ausgehän-
digt wird.

Die Anrufung der Einigungsstelle ist für
beide Parteien ohne Risiko, weil die Ei-
nigungsstelle keine Entscheidungskom-
petenz hat und die Verfahrensgebühr
mit 55,00 EUR bescheiden ist. Die Eini-
gungsstelle kann - wenn gewünscht -
nach Eingang eines Antrages zeitnah ei-
nen Termin anberaumen, zu dem sie
beide Parteien lädt und dem Antrags-
gegner Gelegenheit zur Erwiderung auf
den Antrag gibt. Wenn es dann - aus-
nahmsweise - in dem Erörterungstermin
nicht zu einer Einigung kommt, können
beide Parteien nach den Hinweisen der
Einigungsstelle Chancen und Risiken ei-
ner nachfolgenden gerichtlichen Ausein-
andersetzung zumeist besser einschät-
zen.

Im Einigungsstellenverfahren können
alle Ansprüche aus dem UWG geltend
gemacht werden, wenn der Antragsgeg-
ner zustimmt. Wenn die strittige Wettbe-
werbshandlung Verbraucher betrifft,
kann die Einigungsstelle zu einer Aus-
sprache auch ohne Zustimmung des
Antragsgegners zu einem Erörterungs-
termin laden.

Die Einigungsstelle für Wettbewerbs-
streitigkeiten bei der IHK Berlin bietet
somit auch für anwaltlich vertretene Par-
teien die Chance einer schnellen und
kostengünstigen Lösung des Konfliktes.
Vor Einleitung eines wettbewerbsrechtli-
chen Verfügungsverfahrens oder Erhe-
bung einer Hauptklage sollte diese Al-
ternative von allen Kollegen bedacht
werden (Kontakt: Franziska.Henning@
berlin.ihk.de, Telefon: 030 / 315 10281).

RAuN Dr. Benedikt Bräutigam
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Erstmals haben am 18.11.2013 Rechts-

anwälte und Rechtsanwälte vor dem

Sitz des Deutschen Bundestages in Ber-

lin demonstriert. Mehr als 180 Kollegin-

nen und Kollegen schlossen sich dem

Protest an und riefen zur Wahrung des

Berufsgeheimnisses der Anwaltschaft

auf. Der Berliner Anwaltsverein unter-

stützte damit eine Demonstration gegen

Ausspähung und Überwachung. „Die

Verschwiegenheitspflicht der Anwalt-

schaft schützt die Mandanten. Doch Ab-

hörmaßnahmen von deutschen Ermitt-
lungsbehörden bereiten den Anwälten
zunehmend Sorgen. Der Mandant wird
nur ehrlich sagen, was für den Fall rele-
vant ist, wenn er sicher ist, dass dies
sein Geheimnis bleibt. Und nur dann
kann er seine Recht auch wirklich wahr-
nehmen“, sagte Ulrich Schellenberg,
Vorsitzender des Berliner Anwaltsver-
eins (BAV) und Vize-Präsident des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV) bei der
Kundgebung vor dem Reichstagsge-
bäude. „Die totale Überwachung zer-
stört das Vertrauensverhältnis der Bür-
ger zum Anwalt. Viele Mandanten wer-
den sich fragen, was das Berufsgeheim-
nis ihres Rechtsanwaltes noch wert ist,
wenn Geheimdienste und Ermittler mit-
hören. Das müssen wir verhindern.“, so
Schellenberg weiter1.

Als sichtbares Zeichen ihres Berufs-
stands trugen die Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte bei dem Protest ihre
Roben. Die Kolleginnen und Kollegen
wandten sich gegen eine verdachtslose
Massenüberwachung und forderten
eine effektivere Kontrolle von Geheim-
diensten. Darüber hinaus wurde der
Bundestag aufgefordert, einen Untersu-
chungsausschuss einzusetzen, um die
tatsächlichen Ausmaße der „NSA-Af-
färe“ zu ermitteln. 

BAV

1 Siehe dazu die gemeinsame Er-
klärung des BAV, der RAK Berlin und
der Steuerberaterkammer Berlin auf
S. 410 in diesem Heft.

BAVintern
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Am 12. November 2013 lud der Berliner
Anwaltsverein im Rahmen seiner Veran-
staltungsreihe „Richter und Anwalt-
schaft im Dialog“ zur Fortbildung ein.

Als Referent zur aktuellen Rechtspre-
chung des Kammergerichts im Jugend-
strafrecht konnte RiKG Detlef Lind,
Richter des 4. Senats es Kammerge-
richts, gewonnen werden. Der 4. Senat
des Kammergerichts ist insbesondere
für Rechtsmittel und Haftprüfungen in
Jugendstrafsachen zuständig. 

Themenschwerpunkte waren die Ju-
gendstrafe wegen schädlicher Neigun-
gen (§ 17 Abs. 2 JGG) sowie der Wider-
ruf der Strafaussetzung nach § 26 JGG.

Anhand einer Vielzahl neuerer Entschei-
dungen erläuterte der Referent die aktu-
elle Rechtsprechung des Kammerge-
richts in Jugendstrafsachen. Insbeson-
dere die zahlreichen von ihm vorgestell-
ten nicht veröffentlichten Entscheidun-
gen enthielten wichtige Informationen
für die Verteidigung.

Jugendstrafe wegen 

schädlicher Neigungen

Mit besonderer Aufmerksamkeit wurden
zunächst die Ausführungen des Referen-
ten zur Jugendstrafe wegen schädlicher
Neigungen (§ 17 Abs. 2 JGG) verfolgt:
Unter schädlichen Neigungen sind er-
hebliche – seien es anlagebedingte,
seien es durch unzulängliche Erziehung
oder Umwelteinflüsse bedingte – Mängel
zu verstehen, die ohne längere Gesam-
terziehung des Täters die Gefahr weiterer
Straftaten in sich bergen, die nicht nur
gemeinlästig sind oder den Charakter
von Bagatelldelikten haben. Sie können
in aller Regel nur bejaht werden, wenn er-
hebliche Persönlichkeitsmängel schon
vor der Tat, wenn auch verborgen, ange-
legt waren (st. Rspr., vgl. etwa BGH,
NStZ-RR 2002, 20 m.w.N.). 

Herr RiKG Lind erinnerte daran, dass
schädliche Neigungen nicht nur zum

Tatzeitpunkt, sondern auch noch bei der
letzten Tatsachenentscheidung vorlie-
gen müssen. Daher ist die Entwicklung
des jugendlichen bzw. heranwachsen-
den Täters auch zwischen der Haupt-
verhandlung erster Instanz und der Be-
rufungshauptverhandlung im Urteil um-
fassend zu erörtern. 

Nach der ständigen Rechtsprechung
des Kammergerichts ist für die rechts-
fehlerfreie Anwendung des § 17 Abs.
2JGG die zusätzliche Erörterung uner-
lässlich, ob die Verhängung von Ju-
gendstrafe zur erzieherischen Einwir-
kung auf den Angeklagten geboten ist. 

Herr RiKG Lind stellte sodann die ge-
wichtigsten Argumente vor, die gegen
das Vorliegen schädlicher Neigungen
sprechen und die vor allem für die
Zuhörer der Anwaltschaft von großem
Interesse waren und daher auch hier er-
wähnt werden sollten. Diese sind: 

• geringes Alter

• Vorliegen eines minder schweren Fal-
les oder ein nur geringer Tatbeitrag 

• Abkehr von einem kriminellen Umfeld 

• Reue und Konsolidierung des Le-
benswandels 

• zielstrebiges Verhalten in Schule /
Beruf

• geordnete Familienverhältnisse 

• Gelegenheits-, Konflikt- und Notde-
likte 

• Delikte, die einer Augenblickssitua-
tion entsprungen sind

• Handeln aus falsch verstandener Ka-
meradschaft (vgl. StV 2011, 581)

• situationsbedingtes Versagen

Zur Annahme schädlicher Neigungen

bei erstmaliger Straffälligkeit

Herr RiKG Lind stellte zur sog. „Ersttäter-
Rechtsprechung“ eine unveröffentlichte
Entscheidung des Kammergerichts vom
20.06.2008, Az. (1) 1 Ss 185/08 (13/08)
vor. Darin hatte der Senat betont, dass

sich schädliche Neigungen eines Ju-
gendlichen zwar schon in seiner ersten
Straftat zeigen können; es bedarf dann
aber regelmäßig der Feststellung schon
vor der Tat entwickelter Persönlichkeits-
mängel, die auf die Tat Einfluss gehabt
haben und befürchten lassen, dass der
Angeklagte weitere Straftaten begehen
wird. Die Annahme eines solchen Falles
bedarf eingehender Begründung und der
sorgfältigen Darlegung, warum es sich
bei dem abzuurteilenden Geschehen
nicht lediglich um eine bloße Gelegen-
heitstat gehandelt hat. Der Tatrichter
muss sich in den Urteilsgründen ferner
mit der Frage befassen, ob die schädli-
chen Neigungen zum Zeitpunkt des Ur-
teils weitere Straftaten befürchten lassen. 

Revisionsgerichtliche Überprüfung

einer Sanktionsentscheidung 

Der Referent stellte dann eine lesens-
werte Entscheidung des Kammergerichts
(abgedruckt in: StV 2011, 582) vor, die
alle Rechtsgrundsätze zur revisionsge-
richtlichen Überprüfung der Sanktions-
entscheidung eines Jugendrichters ent-
hält. Denn es ist eine Besonderheit ab-
weichend von der Überprüfungspraxis im
allgemeinen Strafrecht zu beachten: Die
Überprüfung durch das Revisionsgericht
auf Rechtsfehler umfasst auch die nach §
54 Abs. 1JGG eine gegenüber § 267 Abs.
3 S.1 StPO erweiterte Begründungs-
pflicht des Jugendrichters. Er muss sich
sorgfältig mit der Biographie des Täters
auseinandersetzen und eine Bewertung
der Tat im Zusammenhang mit den Le-
bensverhältnissen sowie eine Begrün-
dung der hiernach unter Berücksichti-
gung der Eingriffsintensität erforderlichen
Rechtsfolgen vornehmen, wobei die An-
forderungen an die Begründung tenden-
ziell mit Eingriffsintensität der angeordne-
ten Rechtsfolge ansteigen.

Erwähnt wurden von Herrn RiKG Lind in
diesem Zusammenhang auch die Fälle, in
denen schädliche Neigungen auf frühere
Verfahren gestützt werden, in denen
gemäß § 45 Abs. 1JGG von der Verfol-
gung abgesehen, respektive eine Einstel-
lung nach § 47 JGG vorgenommen
wurde. In diesen Fällen hat der Tatrichter
sich in den Urteilsgründen mit den Grund-
lagen und Auswirkungen dieser vorange-

BAVintern
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gangenen Verfahren auseinanderzuset-
zen. Insbesondere muss das Tatgericht
berücksichtigen, ob von den vorausge-
gangenen Verfahren überhaupt eine
Warnwirkung für den jugendlichen Täter
ausging. In allen Fällen, in denen schädli-
che Neigungen auf Vorverurteilungen ge-
stützt werden, müssen diese auch inhalt-
lich im Urteil (mit Verfahrensgegenstand, -
verlauf und -ausgang) wiedergeben wer-
den.

Schädliche Neigungen im Falle der

Anwendung des § 27 JGG

Im Zusammenhang mit dem im Jugend-
strafrecht möglichen Vorbehalt der Ver-
hängung der Jugendstrafe gem. § 27
JGG wies der Referent auf eine unveröf-
fentlichte Entscheidung des Kammerge-
richts vom 27.09.2013 - Az. (4) 121 Ss
144/13 (179/13) - hin. Nach § 27 JGG
kann die Entscheidung, ob Jugendstrafe
wegen schädlicher Neigungen verhängt
wird, zur Bewährung ausgesetzt werden.
Das bedeutet: Der Richter verhängt noch
nicht unmittelbar eine Jugendstrafe, die
er dann zur Bewährung aussetzt, son-
dern er setzt die Entscheidung, ob er
eine Jugendstrafe verhängt, aus und gibt
dem Jugendlichen Zeit, sich zu be-
währen. Aber auch im Fall der Anwen-
dung des § 27 JGG ist das Vorliegen
schädlicher Neigungen positiv festzustel-
len. Nach Erschöpfung der Ermittlungs-

möglichkeiten darf lediglich zweifelhaft
bleiben, ob wegen deren Umfang die
Verhängung von Jugendstrafe erforder-
lich ist, nicht aber, ob überhaupt schädli-
che Neigungen beim Angeklagten vorlie-
gen. Die Ungewissheit darf sich also nur
darauf beziehen, ob nicht Erziehungs-
maßregeln und Zuchtmittel ausreichen.

Widerruf der Strafaussetzung 

gem. § 26 JGG

Im zweiten Teil seines Vortrags stellte
Herr RiKG Lind die aktuelle Rechtspre-
chung des Kammergerichts zum Wider-
ruf der Strafaussetzung gem. § 26 JGG
vor. Die erste Entscheidung des Kam-
mergerichts (Beschluss v. 9.7.2009 – 4
Ws 65/09) betraf den Fall des Widerrufes
wegen eines Weisungsverstoßes gem. §
26 Abs. 1 Nr. 2 JGG. 

Nach dieser Vorschrift kann die Strafaus-
setzung zur Bewährung widerrufen wer-
den, wenn der Jugendliche gegen Wei-
sungen gröblich oder beharrlich verstößt
und dadurch Anlass zu der Besorgnis
gibt, dass er erneut Straftaten begehen
wird. Häufig wird das Kammergericht mit
Widerrufen konfrontiert, in denen die Be-
sorgnis weiterer Straffälligkeiten nicht be-
gründet ist. Allein die Nichterfüllung von
Weisungen und Auflagen hat noch nicht
den Widerruf der Strafaussetzung zur
Folge. Der Widerrufsgrund setzt darüber
hinaus in subjektiver Hinsicht auch ein
Verschulden voraus. Das heißt, der Ver-
stoß muss vorsätzlich oder fahrlässig be-
gangen sein, was der Fall ist, wenn der
Verurteilte bei gutem Willen zu der für ihn
zumutbaren Erfüllung der Weisung in der
Lage war und die Zuwiderhandlung seine
Einsichtslosigkeit und deren Bedeutung
erkennen lässt. Dabei muss er sich zu-
dem der Schwere und Bedeutung des
Verstoßes in vollem Umfang bewusst ge-
wesen sein. 

Herr RiKG Lind appellierte an die Richter,
in Fällen der Weisung zur Freizeitarbeit
Maß zu halten und an die Verteidiger ge-
wandt, aktiv daran mitzuwirken, vernünf-
tige Zeitfenster für die Ableistung der
Freizeitarbeiten zu erwirken. Ein aktuelles
Problem bei vielen Widerrufsentschei-
dungen ist, dass das Schicksal des Ver-
urteilten davon abhängt, ob sich die Ju-
gendgerichtshilfe zeitnah bemüht, eine
Arbeitsstätte für den Verurteilten zu fin-
den bzw. ob dies aus personellen Grün-
den überhaupt möglich ist. Bei der Wei-
sung, Freizeitarbeit sei zu berücksichti-
gen, was genau die knapp bemessene
Zeit für den Jugendlichen bedeutet. Auch
muss der Jugendrichter sich mit konkre-
ten Aspekten der Umsetzung der Wei-
sungen beschäftigen.

So stellte sich in der vorgestellten Ent-
scheidung u.a. das Problem, dass inner-
halb von 4 Monaten 120 Stunden Frei-
zeitarbeit geleistet werden sollten. Ab-
schließend referierte Herr RiKG Lind eine
Entscheidung, in der das Kammergericht
sich mit der Frage der nachträglichen
Verlängerung der Bewährungszeit zu be-
schäftigten hatte. In dieser Entscheidung
v. 6.1.2011 (Az. 4 Ws 130/11, unveröf-
fentlicht) stellte das Kammergericht fest,
dass eine nachträgliche Verlängerung der
Bewährungszeit stets nur bis zur gesetz-
lichen Höchstgrenze von vier Jahren (§
26 II Nr. 2 JGG) zulässig sei.

Alle vom Referenten ausgesuchten aktu-
ellen Entscheidungen des Kammerge-
richts in Jugendstrafsachen, die im Rah-
men der zweistündigen Veranstaltung re-
feriert wurden, waren durchweg für die
Praxis relevant, so dass mir an dieser
Stelle nur zu empfehlen bleibt, die Fort-
setzungsveranstaltung (die für das näch-
ste Jahr geplant wird) zu besuchen. 

Rechtsanwältin
Sorec Burcu, Berlin
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Die Konferenz der Europäischen
Rechtsanwaltschaften in Berlin, die im-
mer am ersten Freitag im November
stattfindet, jährte sich am 01.11.2013
zum 13. Mal. Vertreter aus 15 Ländern
folgten der Einladung des Berliner An-
waltsvereins, darunter Repräsentanten
verschiedener Rechtsanwaltsvereini-
gungen aus Ländern der Europäischen
Union, aber auch weit gereiste Gäste
aus Finnland oder Korea.

Im Zentrum stand die Frage, welches In-
strumentarium dem Betroffenen bei
Falschberatung oder Fehlurteilen zur
Verfügung steht. Der Vorsitzende des
Berliner Anwaltsvereins, Ullrich Schel-
lenberg, hob zur Bedeutung des The-
mas hervor, dass es für das Vertrauen in
Anwaltschaft und Justiz unerlässlich ist,
dass Fehler bei unserer Tätigkeit ver-
mieden werden und eine Haftung für die
Folgen zu erreichen ist. 

Viel Gesprächsstoff, um sich über Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede in den
verschiedenen Rechtstraditionen auszu-
tauschen und Anregungen für die
rechtspolitische Debatte im eigenen
Land zu finden. 

Umfassender Versicherungsschutz

oder beschränkte Haftung

Zunächst sollte die anwaltliche Haftung
beleuchtet werden. Rechtsanwälte se-
hen sich einer zunehmenden Auswei-
tung von Pflichten und auch Inan-
spruchnahme seitens ihrer Mandanten
ausgesetzt, mit teilweise schwerwiegen-
den Folgen für ihre wirtschaftliche Exi-
stenz. Auf der Konferenz wurden daher
die Pflicht zum Abschluss einer Haft-
pflichtversicherung für Rechtsanwälte
und anwaltliche Organisationsformen
zur Begrenzung der Haftung diskutiert.

Der Geschäftsführer des Berliner An-
waltsvereins, Christian Christiani, führte

einleitend zu den Warn- und Auf-
klärungspflichten von Anwälten nach
deutschem Recht aus. Zum einen ver-
wies er auf die BGH-Rechtsprechung,
nach der ein Anwalt seinen Mandanten
vor einer drohenden Verfristung von An-
sprüchen warnen muss, von der er an-
lässlich der Mandatsbearbeitung erfährt,
auch wenn er zur Prüfung dieser An-
sprüche nicht ausdrücklich mandatiert
war. Zum anderen referierte er ein BGH-
Urteil, nach dem ein Anwalt bei Un-
kenntnis der einschlägigen obergericht-
lichen Rechtsprechung sogar dann
schadensersatzpflichtig ist, wenn auch
das erkennende Gericht die Judikatur
nicht kannte. Besonders interessant war
in diesem Zusammenhang, dass die in-
ternationalen Kollegen von einer ver-
gleichbaren Rechtslage berichteten.

In allen europäischen Ländern ist zudem
der Abschluss einer Haftpflichtversiche-
rung für Rechtsanwälte obligatorisch. Im
Einzelnen bestehen jedoch viele Unter-
schiede. Barbara Dohmann, Queen’s
Counsel, Delegierte der Commercial Bar
Association, berichtete, dass eine Reihe
von Kanzleien in Großbritannien die
enorm hohen Kosten der Versiche-
rungsprämie nicht mehr aufbringen
konnten und angesichts der wirtschaft-
lich angespannten Zeiten schließen
mussten. Dominique Heintz, langjähri-
ges Mitglied des Paris Bar Council,
zeigte eine Besonderheit in Frankreich

auf: Hier werden die Versicherungsbe-
dingungen zwischen Anwaltskammer
und Versicherung ausgehandelt, so
dass sie aufgrund der größeren Markt-
macht günstigere Prämien für alle Mit-
glieder der Anwaltskammer aushandeln
können.

Bei den Formen anwaltlicher Organisa-
tionen stehen sich insbesondere die Li-
mited Liability Partnership, wie sie in
Großbritannien seit vielen Jahren exi-
stiert, und die Personengesellschaft, wie
sie beispielweise in Deutschland oder
Österreich bekannt ist, gegenüber.
Selbst hier bestehen unterschiedliche
Haftungsmodelle. So ist in Österreich
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Wie geht die Justiz mit ihren Fehlern um? 
Fehlerkultur und Haftung der Justiz

Diana Nadeborn
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die Haftung beschränkt hinsichtlich
Schäden, die im Zusammenhang mit
der sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit
eines Anwalts steht; eine unbeschränkte
persönliche Haftung besteht hingegen
hinsichtlich Schäden im Zusammen-
hang mit der Berufsausübung. In
Deutschland existieren gegenteilige Re-
gelungen.

Stärkung der außergerichtlichen

Streitbeilegung durch Einrichtung 

einer Schlichtungsstelle

Der erste Tagungsblock schloss mit
dem Bericht der Geschäftsführerin der
Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft, Christina Müller-York. Die
Schlichtungsstelle ist seit Anfang 2011
unter Leitung von Dr. Renate Jaeger,
Richterin des Bundesverfassungsge-
richts a.D. und Richterin des Europäi-

schen Gerichtshofs für Menschenrechte
a.D., aktiv. Seit dem wurden rund 2.600
Verfahren anhängig gemacht. Soweit
eine Streitigkeit in einem Mandatsver-
hältnis über Gebühren oder Schadens-
ersatz besteht, erarbeiten die Schlichte-
rin und ihre Mitarbeiter in dem für die
Beteiligten kostenfreien, rein schriftli-
chen Verfahren Schlichtungsvorschläge.
Im Juli 2013 ist zudem eine EU-Richtli-
nie in Kraft getreten, die der Verbesse-
rung der außergerichtlichen Streitbeile-
gung von vertraglichen Streitigkeiten
zwischen Verbrauchern und Unterneh-
mern dient. Danach sollen in allen Bran-
chen Formen alternativer Streitbeile-
gung geschaffen werden. Die Schlich-
tungsstelle der Rechtsanwaltschaft
dient in dem Gesetzgebungsverfahren
als best practise Beispiel.

Niedrige Entschädigungssummen

und steigende 

mediale Aufmerksamkeit

Im zweiten Teil der Veranstaltung disku-
tierten die Teilnehmer über die Haftung
der Justiz. Aufgrund der besonders ein-
schneidenden Folgen für den Einzelnen
wurden exemplarisch die Reaktions-
möglichkeiten auf falsche Strafurteile
besprochen. Dabei wurde zum einen auf
die Entschädigung des Betroffenen,
zum anderen auf die persönliche Ver-

antwortlichkeit des Richters näher ein-
gegangen.

Der Vorsitzende des Berliner Anwalts-
vereins, Ullrich Schellenberg, fasste zu-
sammen, dass die Entschädigung für zu
Unrecht erlittene Haft in Deutschland
mit Verweis auf die Praxis in Österreich
von unwürdigen 11 EUR pro Tag auf im-
merhin 25 EUR pro Tag angehoben
wurde. Bedauerlicherweise wurde in
Österreich mit Verweis auf die deutsche
Praxis der Satz von 100 EUR auf 50
EUR pro Tag gesenkt. Dr. Rupert Wolff,
Präsident des Österreichischen Rechts-
anwaltskammertages, vertrat die Auf-
fassung, die Rechtsstaatlichkeit werde
in diesen Fällen zweifach verletzt: Durch
das falsche Urteil und erneut durch die
fehlende Wiedereingliederungshilfe, die
den zu Unrecht Inhaftierten nicht zur
Seite gestellt wird. 

Der stellvertretende Vorsitzende des
Berliner Anwaltsvereins, Uwe Frey-
schmidt, konnte aus eigener Erfahrung
als Strafverteidiger ergänzen, dass
selbst im Falle eines Freispruchs beson-
dere Belastungen für den zu Unrecht
Angeklagten bestehen bleiben können,
weil die Justizkasse nur die gesetzlichen
Gebühren und nicht die darüber hinaus-
gehenden Honorare erstattet.

Sung Jai Choi, Director of International
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Affairs, Seoul Bar Association, berich-
tete, dass die Anwaltskammer in Korea
die Entschädigungsverfahren für die Be-
troffenen pro bono übernehme. Verfah-
ren gegen einzelne Richter wegen
Fehlurteilen seien hingegen bisher nicht
eingeleitet worden. Dies könne auch
kulturelle Gründe haben. Aus 40.000
Bewerbern würden jedes Jahr weniger
als 100 Richter ins Amt berufen. Dies

führe zu einem großen Respekt vor den
mit der Sache befassten Richtern.

Bruno Telchini, President U.A.E., Euro-
pean Lawyers‘ Union, wies demgegenü-
ber auf die ausufernde Berichterstattung
über (vermeintliche) Fehlurteile und In-
strumentalisierung der Presse durch alle
Beteiligten in Italien, vor allem in politi-
schen Prozessen hin.

Zum Abschluss waren sich die Kollegen
einig, wie wertvoll und zugleich ange-
nehm der fachliche Austausch, einge-
bettet in den Herbstempfang des Berli-
ner Anwaltsvereins am Vorabend und
das Traditionelle Berliner Anwaltsessen
am selben Abend, ist.

Die Autorin ist Rechtsanwältin 
in Berlin

BAVintern
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Mit einem kurzweiligen Auftakt wurde am
11.11.2013 der Arbeitskreis Erbrecht vom
Berliner Anwaltsverein ins Leben gerufen.
An die 50 Interessierte hörten zunächst
drei Kurzvorträge, die sich thematisch von
der Testamentsgestaltung (RAuN Harald
Thiele) über die Testamentvollstreckung
(RA Dr. Dietmar Kurze) bis hin zur Tätigkeit

des Nachlasspflegers (RA Stephan Meyer)

erstreckten. 

Ein reger Austausch wurde nicht nur

beim anschließenden Umtrunk gefördert,

vielmehr waren die anwesenden Kolle-

gen bereits bei den Vorträgen gehalten,

zu interagieren. So fragte der Referent

RAuN Harald Thiele, wie viele der Anwe-
senden Kollegen denn selbst bereits ein
eigenes Testament errichtet hätten. Es
stellte sich heraus, dass auch unter Erb-
rechtlern – die es besser wissen müssten
– nur wenig mehr als 50 % Vorsorge ge-
troffen haben. Logisch wurde auch die
Teilnahme des hohen Anteils an Ver-

BAVintern

420 Berliner Anwaltsblatt 12/2013

BAV-Termine

Dienstag, 07.01.2014
18.00 - 20.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
Anmeldung: 
ak-miete-weg@berliner-anwaltsverein.de
(Ansprechpartnerin Frau Dilan Issa)

Johannes Hofele Arbeitskreis Mietrecht und WEG:
Der nachbarrechtliche 
Ausgleichsanspruch

Mittwoch, 15.01.2014
18.30 - 20.30 Uhr
Teilnahme kostenlos
Anmeldungen per E-Mail an: 
ak-strafrecht@berliner-anwaltsverein.de

Wolfgang Wrede,
Anette Höner, 
Benjamin Frettlöh, 
Dr. Toralf Nöding,
Thomas Röth

Arbeitskreis Strafrecht
Tätige Reue – 
TOA als Chance für Beschuldigte

Mittwoch, 19.02.2014
18.30 - 20.30 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
Anmeldungen per E-Mail an: 
ak-strafrecht@berliner-anwaltsverein.de

Friedrich H. Humke,
Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Strafrecht

Arbeitskreis Strafrecht
Der Antrag auf Nichtverlesung der An-
klageschrift – ein völlig unterschätztes
Instrument effektiver Strafverteidigung

Mittwoch, 08.01.2014
19.00 – 21.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin, EG
Teilnahme kostenlos
Anmeldung: 
ak-arbeit@berliner-anwaltsverein.de

VRi LAG Dreßler Arbeitskreis Arbeitsrecht
Erläuterung des Streitwertkatalogent-
wurfs für die Arbeitsgerichtsbarkeit

Mittwoch, 22.01.2014
18.00 - 20.00 Uhr
Steuerberaterverband 
Littenstr. 10, 10179 Berlin, 
Anmeldung: 
ak-erbrecht@berliner-anwaltsverein.de

Kay-Thomas Pohl,
Rechtsanwalt und Notar

Arbeitskreis Erbrecht
Einführung in die 
EU-Erbrechtsverordnung

Datum / Ort / Gebühr Referent Thema

Alle Veranstaltungen mit (FAO-) Teilnahmebescheinigungen. 
Die Teilnahmegebühren verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.

Anmeldung unter mail@berliner-anwaltsverein.de; Tel. (030) 251 38 46; Fax (030) 251 32 63. 
Informationen zu den monatlichen Veranstaltungen der 

Arbeitskreise des Berliner Anwaltsvereins unter: www.berliner-anwaltsverein.de
(Teilnahme für Mitglieder kostenlos / mit FAO-Teilnahmebescheinigungen)

Premiere: 

Der Arbeitskreis Erbrecht im Berliner Anwaltsverein
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kehrsrechtlern am Arbeitskreis Erbrecht
erklärt: das Verkehrsrecht ginge natur-
gemäß häufig mit dem Tod einher. 

Der Abend machte Appetit auf mehr-
am Mittwoch, den 22.01.2014 wird der
Arbeitskreis zum zweiten Mal stattfin-
den.  Die Teilnahme ist – wie bei allen 10
Arbeitskreisen – kostenlos für die Mit-
glieder des Berliner Anwaltsvereins. Die
Teilnehmer erhalten jeweils am Ende
des Jahres eine Teilnahmebescheini-
gung nach FAO. 

Ass. Jur. Anette Gnandt
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Harald Thiele,

Ass. Jur. 

Anette Gnand, 

RA Dr. 

Dietmar Kurze, 

RA Stephan Meyer
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Heiligabend und Silvester
Die Rechtsanwaltskammer Berlin ist
am 24.12.2013 und am 31.12.2013 je-
weils von 8.00 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Rechtsanwaltskammer Berlin-

Hans-Litten-Haus, Littenstraße 9, 10179 Berlin, 

Tel. 306 931 - 0 Fax: 306 931 -99

www.rak-berlin.de E-Mail: info@rak-berlin.org

Der Newslettter der RAK Berlin (z.Zt. 4.150 Abonennten) kann kostenlos abonniert
werden unter www.rak-berlin.de unter Aktuelles/Newsletter.

Für einen wirksamen
Schutz vor digitaler

Ausspähung

In einer gemeinsamen Erklärung haben
die Rechtsanwaltskammer Berlin, der
Berliner Anwaltsverein und die Steuer-
beraterkammer Berlin am 2. Dezember
2013 den wirkungsvolleren und voll-
ständigen Schutz ihres Berufsge-
heimnisses auch vor Angriffen aus dem
Ausland gefordert. Sie verlangen von
Parlament und Bundesregierung, die an-
lasslosen Massendatenspeicherungen
aufzuklären und offenzulegen sowie
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um
den Schutz des Berufgehemnisses zu
gewährleisten.

Die Erklärung findet sich in diesem Heft
auf Seite 410.

Kammerversammlung
2014

Am Mittwoch, 5.März 2014, ab 17 Uhr

findet im Haus der Kulturen der Welt,
John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557
Berlin die jährliche Kammerversamm-
lung statt.

Im Anschluss wird das 3. Jahresfest

der Rechtsanwaltskammer Berlin

stattfinden. Die ersten beiden Jahres-
feste in den vergangenen Jahren war
auf große Zustimmung unter den Kam-
mermitgliedern gestoßen.

Menschenrechte und die Rolle des Anwalts
Festgabe aus Anlass der Verleihung des

Ludovic-Trarieux-Preises 2012 in Berlin veröffentlicht

Die Rechtsanwaltskammer
Berlin hat jetzt die mehrspra-
chige Festgabe über die Ver-
leihung des Ludovic-
Trarieux-Preises 2012 in Berlin
an Avukat Muharrem Erbey

veröffentlicht. Das Institut für
Menschenrechte der europäi-
schen Anwälte (IDHAE) hatte
Erbey den Preis für seine Ar-
beit als Verteidiger in der kur-
dischen Stadt Diyarbakir
verliehen.

Am 30.November 2012 über-
reichte Bundesjustizministe-

rin Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger den Preis an
Burçin Erbey, die Ehefrau des
Preisträgers, der damals und
auch heute noch in Untersu-
chungshaft sitzt und nicht zur
Preisverleihung erscheinen
konnte.

Die Festgabe enthält die Re-
den, die zu Ehren des Preisträ-
gers gehalten wurden: Die
Laudatio der Bundesjustizmi-
nisterin, das Grußwort von
Kammergerichtspräsidentin

Monika Nöhre, die Reden von Bertrand Favreau, Präsident der IDHAE und von
Bernd Häusler, Vizepräsident und Menschenrechtsbeauftragter der RAK Berlin

und die Danksagung des Preisträgers.

Alle Ansprachen finden sich in deutscher, französischer und türkischer Sprache, die
Laudatio und die Danksagung auch auf Kurdisch. Die Festgabe enthält Fotos der Preis-
verleihung und im Anhang - ebenfalls dreisprachig - die Grundprinzipien betreffend
die Rolle der Rechtsanwälte der Vereinten Nationen.

Das Buch ist im Boorberg-Verlag erschienen und im Buchhandel für 24,80 € erhältlich.
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PräsLG Dr. Pickel hatte zu der berufs-
übergreifenden Veranstaltung mit dem
Ziel eingeladen, die Hypothese zu über-
prüfen, ob die ohnehin rechtlich und
emotional anspruchsvollen Arzthaftungs-
prozesse zusätzlich und unnötig durch
interdisziplinäre Verständigungsprobleme
in die Länge gezogen werden. PräsLG
Dr. Pickel knüpfte damit an die Ver-
anstaltung vom Juni 2012 im Landgericht
am Tegeler Weg „Runder Tisch: Arzthaf-
tungsrecht“ an.

Die Kammer (Ansprechpartnerin im Vor-
stand: Dr. Ruth Hadamek) hatte die Ein-
ladung insbesondere an die Fachan-
wältinnen und Fachanwälte für Medizin-
recht weitergeleitet.

Das große Interesse an der Veranstaltung
ließ sich schnell daran ablesen, dass die
mit je 20 Anmeldungen aus der Richter-
schaft, unter dem Kreis der Sachver-
ständigen sowie ca. 80 Anmeldungen
aus der Anwaltschaft - viele aus dem Ar-
beitskreis Medizinrecht des Berliner An-
waltsvereins - ausgebucht war. Präs´inKG
Nöhre hatte den Saal 449 des Kam-
mergerichts zur Verfügung gestellt,
sprach herzliche Grußworte und konnte
sogar an dem ersten Teil der Veranstal-
tung teilnehmen. 

Eine Annäherung an das Thema erfolgte
durch Impulsreferate, zunächst von un-
serem Kollegen Christoph-M. Stegers.
Anschließend referierte Prof. Dr. med.
Walter Schaffartzik, Chefarzt Anästhesi-
ologie und ärztlicher Leiter des Unfall-
krankenhauses Berlin, Vorsitzender der
Norddeutschen Schlichtungsstelle für
Arzthaftpflichtfragen in Hannover und
medizinischer Sachverständiger. Beide
Referenten hatte unser Kollege Dr. Marc
Baumgart, der den Arbeitskreis Medizin-
recht im BAV mit leitet, gewinnen kön-
nen. Von Seiten der Richterschaft
gestalteten Ri´inKG Dr. Christiane Simm-
ler und Ri´inKG Katrin Schönberg ihren
Beitrag lebendig dialogisch, wobei Letz-
tere vertieft auf die Ablehnungssachen

gegen Sachverständige und Richter ein-
ging. VRiLG Dr. Peter-Hendrik Müther
moderierte die Veranstaltung.

Die Impulse des Kollegen Stegers
(Erörterungstermin vorab für den
Sachverständigenauftrag; Anhörung des
Sachverständigen aus der 1. Instanz
auch in der Berufungsinstanz zumindest
im Bedarfsfall, Obergutachten u. v. m.)
rüttelten zwar aus Sicht der Richterschaft
an den Grundfesten der ZPO, wurden
aber doch gehört und auch – in der leider
vielleicht etwas zu kurz gekommenen
Diskussion – verhandelt.

Prof. Dr. Schaffartzik verdeutlichte die
Schwierigkeiten, denen sich Sachver-
ständige gerade im Zeitalter der digitalen
Krankenakten angesichts schier un-
dringlicher Dokumentationen gegen-
übersehen. Es wurde auch deutlich, wie
sehr ein lebendiger Dialog zwischen Ju-
risten und Medizinern erforderlich ist, um
die jeweiligen Denkmethoden (Subsum-
tion und Relation vs. Heilungsziel und
Hippokratischer Eid) reziprok verständlich
zu machen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass durch
die Struktur der Veranstaltung und in
ihrem Verlauf die bestehenden Kommu-
nikationsschwierigkeiten aufgezeigt und
im Ansatz diskutiert werden konnten. Das
damit immer auch geförderte gegenseit-
ige Verständnis wird uns einer Lösung
der - wohl auch im System angelegten

und durch die Knappheit der Ressourcen
„Zeit“ und „Geld“ (und noch ein (Ober-)
Gutachten?!) verstärkten - Kommunika-
tionsprobleme näher bringen. 

Sowohl von Seiten der Richterschaft als
auch von der Anwaltschaft kam große
Zustimmung, so dass es gut wäre, wenn
diese Veranstaltungsreihe fortgesetzt
würde.

Kammerton
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Symposium für Richter, Anwälte und medizinische 
Sachverständige am 13.11.2013 im Kammergericht

Von Vorstandsmitglied Dr. Ruth Hadamek

VRiLG Dr. Müther bei der Moderation
des Symposiums

Foto: RAin Dr. Hadamek

Carl von Ossietzky und
seine Strafverteidiger

29. Pankower Waisenhaus-
gespräch der Cajewitz-Stiftung

Am Freitag, 24. Januar 2014 um 19 Uhr
wird der Strafrechtler Prof. Dr. Peter-Ale-
xis Albrecht das 29. Pankower Waisen-
hausgespräch mit dem Schriftsteller Jan
Gehlsen, RA Prof. Dr. Jürgen Taschke
und Kammerpäsident Dr. Marcus Moll-
nau moderieren. Das Gesprächsthema:
“Carl von Ossietzky und seine Strafver-
teidiger Alsberg und Apfel”.

Jan Gehlsen hat zusammen mit Ursel
Gehlsen die Erinnerungen Alfred Apfels:
“Hinter den Kulissen der deutschen Ju-
stiz” (Erinnerungen eines deutschen
Rechtsanwalts 1882 - 1933) aus der
französischen und der englischen Spra-
che zurückübersetzt (s. Kammerton,
9/2013, S. 285). RA Prof. Taschke hat
eine bedeutsame Dokumentation zu
Max Alsberg (1877 - 1933), eine prä-
gende Gestalt der deutschen Justizge-
schichte in der Weimarer Zeit,
herausgegeben. Dr. Mollnau wird den
Kontext der beiden Ossietzky-Verteidi-
ger zur Situation der Anwaltschaft in der
Weimarer Republik ausleuchten und den
Stellenwert des Rechts im heraufzie-
henden Unrechtsstaat erörtern.

Das Waisenhausgespräch findet im Bet-
saal des Ehemaligen Jüdischen Wai-
senhauses in der Berliner Straße
120-121, Eingang Hadlichstraße, 13187
Berlin, statt.
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Der zwischen Rechtsanwalt/Rechtsan-
wältin und Mandant/Mandantin ge-
schlossene Mandatsvertrag ist
grundsätzlich zivilrechtlicher Natur und
unterliegt insofern nicht der berufsrecht-
lichen Aufsicht. Wird das Mandatsver-
hältnis jedoch in einer Angelegenheit
begründet, in welcher bereits ein Kol-
lege oder eine Kollegin tätig war bzw.
ist, zieht dies in der Regel berufsrechtli-
che Pflichten nach sich. Unterschieden
werden muss dabei nach Art und Um-
fang der beabsichtigten Tätigkeit für die
neue Mandantschaft:

In den Fällen, in denen das Mandat voll-
ständig übernommen werden soll, ist
gemäß § 15 Abs. 1 BORA sicherzustel-
len, dass die vorherige anwaltliche Ver-
tretung unverzüglich von der Mandats-
übernahme benachrichtigt wird. 

Durch die Pflicht zur unverzüglichen Be-
nachrichtigung des früher beauftragten
Anwalts soll sichergestellt werden, dass

dieser vor einer Überrumpelung und ei-
ner unnötigen, da von dem Mandanten
nicht mehr gewünschten, Mehrarbeit
geschützt wird. Zugleich soll der Man-
dant geschützt werden vor doppelten,
sich möglicherweise widersprechender
Prozesshandlungen seiner Anwälte und
davor, Kostennoten beider Anwälte be-
gleichen zu müssen. Durch die unverzüg-
liche Benachrichtigung des zuvor beauf-
tragten Kollegen kann sichergestellt wer-
den, dass das bisherige Mandat gekün-
digt wird und der Mandant so vor den
vorbenannten Nachteilen geschützt wird
(Feuerich/Weyland, BRAO-Kommentar,
8. Aufl., 2012, § 15 BORA Rn. 2). 

Wie dem Wortlaut zu entnehmen ist, er-
laubt § 15 BORA  – anders als die frühe-
ren Standesrichtlinien – die Begründung
eines neuen Mandatsverhältnisses noch
vor Beendigung des Altmandates. Ent-
sprechend hoch sind jedoch die Anfor-
derungen an die Sicherstellung einer un-
verzüglichen Benachrichtigung. 

Es reicht nicht aus, wenn der Mandant
erklärt, das Mandatsverhältnis zu dem
vorher tätigen Anwalt sei bereits vor der
Beauftragung des neuen Anwalts been-
det gewesen. Nach Auffassung der Sat-
zungsversammlung soll sich der über-
nehmende Rechtsanwalt vergewissern,
dass der Mandant/die Mandantin be-
reits seinem früheren Rechtsanwalt
gekündigt hat (vgl. Hartung, Kommentar
zur BORA/FAO, 5. Aufl., 2012, § 15
BORA Rn. 14 mwN). In der einschlägi-
gen Kommentarliteratur wird die Auffas-
sung vertreten, aus der Formulierung
„Vergewisserung“ ergebe sich, dass
eine einfache Frage an den Mandanten/
die Mandantin regelmäßig nicht ausrei-
che, sich der Rechtsanwalt/die Rechts-
anwältin vielmehr ein höheres Maß an
Gewissheit verschaffen müsse. Inwie-
weit die Vorlage einer Ablichtung des
Kündigungsschreibens ausreicht, oder
ob sich ggfs. aus den überreichten Un-
terlagen hinreichende Gewissheit über
die Mandatsbeendigung ergibt, ist ein-
zelfallabhängig. Im Zweifel kann der das
Mandat übernehmende Rechtsanwalt
seine Pflicht zur Sicherstellung der Be-
nachrichtigung gegenüber dem zuvor
beauftragten Rechtsanwalt nur selbst
erfüllen (Hartung, aaO, Rn. 15). 

Soll das neue Mandat neben das alte
Mandat treten, mithin eine gleichzeitige
Vertretung stattfinden, ist gemäß § 15
Abs. 2 BORA die ursprüngliche anwaltli-
che Vertretung ebenfalls unverzüglich
zu unterrichten. Die Unterrichtung ist in
diesen Fällen von dem neu hinzugetre-
tenen Rechtsanwalt  persönlich vorzu-
nehmen.

Wenn das Mandatsverhältnis auf eine
beratende Tätigkeit beschränkt ist, kann
eine Unterrichtung gemäß § 15 Abs. 3
BORA unterbleiben, und zwar unabhän-
gig davon, ob die beratende Tätigkeit
neben oder anstelle eines anderen
Rechtsanwalts/einer anderen Rechtsan-
wältin vorgenommen werden soll.

Kammerton
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1.
Die gleichzeitige Terminierung verschie-
dener Straf- oder Bußgeldsachen be-
wirkt noch keine Verbindung (vgl. Hart-
mann, Kostengesetze, 42. Aufl., § 15
RVG Rn. 17 m.w.N.). Die Verbindung hat
durch einen formellen Verbindungsbe-
schluss zu erfolgen, vor dessen Erlass
rechtliches Gehör zu gewähren ist
(BGH, NJW 1989, 2403 (2407)). 

Ein Rechtsanwalt kann die Gebühren in
derselben Angelegenheit nur einmal for-
dern (§ 15 Abs. 2 Satz 1 RVG). Der Be-
griff der „Angelegenheit“ wird vom RVG
nicht definiert, sondern vorausgesetzt
(vgl. LG Bonn Rpfleger 2012, 649). Ob
eine einheitliche gebührenrechtliche An-
gelegenheit anzunehmen ist, richtet sich
danach, ob ein einheitlicher Auftrag vor-
liegt, sich die Tätigkeit des Rechtsan-
waltes im gleichen Rahmen hält und ob
zwischen einzelnen Gegenständen der
anwaltlichen Tätigkeit ein innerer Zu-
sammenhang besteht (vgl. BVerfG, NJW
2000, 3126; BGH, NJW 2011, 157; Ge-
rold/Schmidt, RVG, 20. Aufl., § 15,  Rn.
6 ff. m.w.N.). Mehrere Verfahren bedeu-
ten grundsätzlich mehrere Angelegen-
heiten, auch bei gleichartigen Sachver-
halten (AG Köln, AnwBl 1988, 357; AG
Tecklenburg, AnwBl 1995, 48; strenger:
LG Cottbus, Rpfleger 2001, 569). Wer-
den demnach gegen einen Betroffenen
mehrere Bußgeldverfahren geführt, ist
jedes eine eigene Angelegenheit, so-
lange die Verfahren nicht miteinander
verbunden sind (LG Braunschweig, RV-
Greport 2010, 422; LG Hamburg AGS
2008, 545; AG Braunschweig RVGreport
2010, 69; LG Bonn, aaO). Unerheblich
ist auch die Einreichung eines einheitli-
chen Schriftsatzes für verschiedene
Verfahren (LG Bonn, aaO). Erst nach
Verbindung der Verfahren liegt eine ein-
heitliche gebührenrechtliche Angelegen-
heit vor, so dass dann nur noch in die-
sem Verfahren Gebühren entstehen
können (Burhoff-Burhoff, RVG, 3. Aufl.,
Angelegenheiten - § 15 ff. – Rn. 73).

Nicht formell verbundene oder ge-
trennte Verfahren sind kostenrechtlich
getrennt zu behandeln; dies entspricht
dem Grundsatz der Rechtsklarheit (FG
Düsseldorf, JurBüro 2012, 529 m.w.N.).

LG Potsdam, Beschluss vom

27.06.2013 – 24 Qs 184/12

2.
Werden die Wertansätze mehrerer in ei-
nem Kündigungsschutzprozess ange-
griffenen Kündigungen bei der Streit-
wertfestsetzung, soweit sich die Kündi-
gungszeiträume überschneiden, nicht
addiert, sondern aufeinander angerech-
net, so verletzt dies weder das Willkür-
verbot noch das Grundrecht der Berufs-
freiheit des Rechtsanwalts.

Der mit der Verfassungsbeschwerde an-
gegriffene Beschluss des Landesar-
beitsgerichts beruht auf einer einfachge-
setzlich vertretbaren Gesetzesausle-
gung, die die einschlägigen Streitwertre-
gelungen und -grundsätze des
Gerichtskostenrechts berücksichtigt.
Dass die Streitwertfestsetzung anders
ausgefallen wäre, wenn die im Aus-
gangsverfahren angegriffenen Kündi-
gungen zum Gegenstand mehrerer Kla-
gen gemacht worden wären, beruht dar-
auf, dass Gerichts- und Rechtsanwalts-
gebühren auf das einzelne Verfahren
bezogen ermittelt und dementspre-
chend auch die Streitwerte für jedes
Verfahren gesondert festgesetzt wer-
den. Dass dieser den Kosten- und Wert-
vorschriften zugrunde liegende verfah-
rensbezogene Anknüpfungspunkt mit

höherrangigem Recht unvereinbar ist,
ist weder dargelegt noch ersichtlich.

Verfassungsgerichtshof des Landes

Berlin, Beschluss vom 05.05.2013,

171/11

3.
Bei dem Beschwerdeverfahren in Straf-
vollstreckungssachen handelt es sich
um eine “besondere Angelegenheit” im
Sinne des § 15 RVG. Die Postentgelt-
pauschale der Nr. 7002 VV RVG kann
deshalb im Beschwerdeverfahren noch
einmal verlangt werden (ebenso OLG
Braunschweig, StraFo 2009, 348; vgl.
Hartung, RVG, 2. Aufl., 7001, 7002 VV
RVG Rdnr. 10; Burhoff, RVGreport 2009,
311; Burhoff, RVGreport 2006, 153).

OLG Brandenburg, Beschluss vom

29.04.2013 – 1 Ws 46/13

4.
Eine rückwirkende Bestellung des
Pflichtverteidigers für die Hauptver-
handlung ist nicht möglich. Unabhängig
davon können ihm aber nach § 48 
Abs. 5, § 19 RVG Gebühren für frühere
Verhandlungsteile zustehen. Hierüber ist
im Kostenfestsetzungsverfahren zu ent-
scheiden.

Die Beiordnung eines Pflichtverteidigers
dient der ordnungsgemäßen Verteidi-
gung des Angeklagten sowie einem ord-
nungsgemäßen Verfahrensablauf in der
Zukunft. Sie erfolgt insbesondere nicht
im Kosteninteresse des Angeklagten
oder um dem Verteidiger einen Vergü-
tungsanspruch gegen die Staatskasse
zu verschaffen (vgl. OLG Hamm, NStZ-
RR 2009, 113; OLG Stuttgart, NStZ-RR
2008, 21; OLG Bamberg, NJW 2007,
3796; KG: Beschlüsse vom 12.01.2011 –
3 Ws 13/11 – und 11.05.2009 – 4 Ws
44/09 –; Senat, StV 2007, 372 = StraFo
2006, 200 und Beschlüsse vom
18.05.2011 – 2 Ws 121-122/11 – und
27.12.2010 – 2 Ws 660/10).

KG, Beschluss vom 08.03.2013 – 2 Ws

86/13 – 141 AR 90/13

Kammerton
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Neue Ausbildungs-
beraterinnen bestellt

Zur Verstärkung des Dienstleistungsan-
gebots im Bereich der Berufsausbildung
wurden vier ehrenamtliche Ausbildungs-
beraterinnen neu bestellt. Sie stehen
den Azubis der Ausbildungsberufe
Rechtsanwalts- und Notarfachge-
stellte/r bei Problemen mit Rat und Hilfe
zur Verfügung. In Konfliktsituationen in
der Ausbildungskanzlei oder in der Be-
rufsschule können sich Azubis vertraulich
und unverbindlich an eine Ansprechpart-
nerin wenden. Eine förmliche Rechtsbe-
ratung ist dabei nicht vorgesehen. 

RAK-Vorstandsmitglied Hans-Oluf
Meyer betraute die Rechtsanwältinnen
Kirstin Linß, Ute Freifrau von Rechen-
berg, Kathrin Reinoss und Bürovorste-
herin Ines Schöpke mit dieser Aufgabe

(§ 76 Abs. 1 S. 2 BBiG). In einer Ge-
sprächsrunde in den Räumen der RAK
berichtete RAin von Rechenberg von
ihren langjährigen Erfahrungen und typi-
schen Gesprächssituationen als Berate-

rin. Die Vermittlung zu den Ausbildungs-
beraterinnen für Azubis erfolgt über die
Geschäftsstelle der RAK: Tel-Nr. 030/
306931-51/-52.  

Empfang der Rechtsanwaltskammer 

Schatzmeister Dr. Michael Steiner bei der Anspra-
che auf dem Empfang der Rechtsanwaltskammer
Berlin für die neu zugelassenen Kolleginnen und
Kollegen: Er begrüßte die etwa 70 Gäste  in den
Räumen der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskam-
mer Berlin und gab den jungen Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten mit auf den Weg, dass bei juri-
stischen Auseinandersetzungen das Gewinnen sehr
schön sei, es allerdings gerade eine gute Rechtsan-
wältin oder einen guten Rechtsanwalt ausmache,
professionell auch mit Niederlagen umzugehen.

Foto: Schick 

Aktuelles Wirtschafts-
und Steuerrecht zum 
Jahresanfang 2014

Michael Daumke, Ltd. Regierungsdirek-
tor a.D., Berlin, referiert am 22.01.2014,
14.30 – 20.00 Uhr, über die aktuelle Ge-
setzgebung, Rechtsprechung und Ver-
waltungsanweisungen im Wirtschafts-
und Steuerrecht zum Jahresanfang und
gibt Hinweise für die Praxis. Teilnahme-
gebühr für Kammermitglieder: 80,- €.
Details und Online-Anmeldung unter
www.rak-berlin.de/termine unter „Veran-
staltungen der RAK Berlin 2013 und
2014“

Zweite Online-Umfrage 
zum Elektronischen Rechtsverkehr

Die Bundesrechtsanwaltskammer wird zum 01.01.2016 für jede Rechtsanwältin und
jeden Rechtsanwalt ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach einrichten, über
das zukünftig die elektronische Kommunikation abgewickelt wird. In Vorbereitung die-
ses Projektes führt die BRAK mehrere Umfragen durch.

Die erste Online-Umfrage zum Umfang des gerichtlichen und außergerichtlichen
Schriftverkehrs in Anwaltskanzleien wurde am 19.11.2013 abgeschlossen. Die Aus-
wertung wird auf der Internetseite der BRAK und im BRAKMagazin veröffentlicht.

Die jetzt startende zweite Online-Umfrage soll dabei helfen, die technische Ausstat-
tung in den Kanzleien zu ermitteln. Die Umfrage wird bis zum 06.01.2014 verfügbar
sein. Die BRAK wäre dankbar, so früh wie möglich erste Erkenntnisse zu erhalten, um
diese in die laufende Projektarbeit einfließen lassen zu können.

Die Umfrage findet sich unter www.brak.de und unter www.rak-berlin.de unter 
Aktuelles/Nachricht vom 13.12.2013

Auf dem Foto (von links nach rechts): Bürovorsteherin Ines Schöpke (ReNo), RAin Ute
Freifrau von Rechenberg, RA Dr. Andreas Linde (RAK-Geschäftsführer), RA Hans-Oluf
Meyer (RAK-Vorstandsmitglied, Ausbildungsbeauftragter), Petra Pöschke (RAK-Aus-
bildungsabteilung), RAin Kathrin Reinoss und RAin Kirstin Linß.
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A R B E I T S R E C H T
Arbeitsrecht aktuell 
Teil 1: 21.2.2014 · Fr. 13.30 – 19.00 Uhr · DAI Berlin
Werner Ziemann, Vors. Richter am Landesarbeitsgericht, Hamm
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

B A N K - U N D K A P I T A L M A R K T R E C H T
Privates Bankrecht 2014
Teil 1: Zahlungsverkehr, Kreditrecht und Kreditsicherung
12.3.2014 · Mi. 14.00 – 19.30 Uhr · DAI Berlin
Dr. Bernhard Dietrich, Richter am Landgericht, Berlin 
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

B A U - U N D A R C H I T E K T E N R E C H T
Abwicklung des Bauträgervertrags – Vergütung – Abnahme – Mängelhaftung
15.2.2014 · Sa. 9.00 – 14.45 Uhr · DAI Berlin
Dr. Hans-Egon Pause, RA, FA für Bau- und Architektenrecht, München
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

E R B R E C H T
Immobilien im Nachlass
8.2.2014 · Sa. 9.00–14.45 Uhr · DAI Berlin
Johannes Schulte, RA und Notar, FA für Erbrecht, FA für Steuerrecht, Berlin
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

F A M I L I E N R E C H T / I N S O L V E N Z R E C H T
Schnittstellen Privatinsolvenz und Familienrecht 
– Schwerpunkt: Unterhalt in der Insolvenz
19.2.2014 · Mi. 14.00–19.30 Uhr · DAI Berlin
Dr. Andreas Olaf Schmidt, Richter am Amtsgericht, Hamburg
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

F A M I L I E N R E C H T
Fehlerquellen im familienrechtlichen Mandat – Prozesstaktik und Verfahren
14.3.2014 · Fr. 14.00–19.30 Uhr · DAI Berlin
Dr. Wolfram Viefhues, Weiterer aufsichtsführender Richter am 
Amtsgericht, Oberhausen
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

G E W E R B L I C H E R R E C H T S S C H U T Z
Neueste Rechtsprechung des BGH zum Wettbewerbs- und Markenrecht
21.3.2014 · Fr. 14.00–19.30 Uhr · DAI Berlin
Prof. Dr. Wolfgang Büscher, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

H A N D E L S - U N D G E S E L L S C H A F T S R E C H T
Beratung bei Kauf und Verkauf kleiner und mittlerer Unternehmen
28.2.2014 · Fr. 9.00–17.00 Uhr · DAI Berlin
Prof. Dr. Joachim Bauer, RA, Berlin; Friedemann Kirschstein, RA, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, FA für Steuerrecht, Lübeck
130,– € · 6,5 Zeitstunden – § 15 FAO

M I E T - U N D W O H N U N G S E I G E N T U M S R E C H T /
V E R W A L T U N G S R E C H T
Instandhaltung und bauliche Veränderungen im WEG-Recht
5.3.2014 · Mi. 14.00–19.30 Uhr · DAI Berlin
Dipl.-Bw. Dr. Georg Jennißen, RA, FA für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht, Köln 
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

M I E T - U N D W O H N U N G S E I G E N T U M S R E C H T
Aktuelle Entwicklung Energetische Gebäudesanierung 
im Miet- und WEG-Recht
22.3.2014 · Sa. 9.00–14.45 Uhr · DAI Berlin 
Dr. Carsten Brückner, RA, FA für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, 
Vorsitzender des Landesverbandes Haus & Grund Berlin e. V., Mitglied des 
Gesamtvorstandes von Haus & Grund Deutschland, Berlin
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

S O Z I A L R E C H T
Der Arbeitsunfall in der gesetzlichen Unfallversicherung
Rechtliche Grundlagen der gesetzlichen Unfallversicherung, 
Kausalität, Verletztenrente und Minderung der Erwerbsfähigkeit
28.2.2014 · Fr. 14.00–19.30 Uhr · DAI Berlin
Willi Johannes Kainz, Vors. Richter am Landessozialgericht, München
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

S O Z I A L R E C H T / A R B E I T S R E C H T / E U R O P A R E C H T
U N D I N T E R N A T I O N A L E S R E C H T
Gleichbehandlungsrecht und die Behindertenrechtskonvention im Sozialrecht
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte e.V
19.3.2014 · Mi. 13.00–18.30 Uhr · DAI Berlin
Dr. Nina Althoff, RAin, Deutsches Institut für Menschenrechte e. V., Projektleite-
rin „Anwaltschaft für Menschenrechte und Vielfalt“, Berlin (Leitung); Jun.-Prof. 
Dr. Minou Banafsche, Universität Kassel; Dr. Leander Palleit, RA und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter der Monitoring-Stelle zur Behindertenrechtskonvention, 
Deutsches Institut für Menschenrechte e. V., Berlin
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

S T E U E R R E C H T
Brennpunkt Betriebsprüfung
22.2.2014 · Sa. 9.00–17.30 Uhr · DAI Berlin
Max Rau, Leitender Regierungsdirektor, Vorsteher des Finanzamts 
für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung, Köln
130,– € · 7 Zeitstunden – § 15 FAO

T R A N S P O R T - U N D S P E D I T I O N S R E C H T
Neuere Entwicklungen und Strategien im Transport- und Speditionsrecht
Teil 1: 19.3.2014 · Mi. 14.00–19.30 Uhr · DAI Berlin
Armin Walther, RA, FA für Transport- und Speditionsrecht, Köln
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

V E R K E H R S R E C H T
Das neue Fahreignungsregister (FAER) – Aktive Vertretung 
– Vorausschauende Verteidigung – Regressvermeidung
14.2.2014 · Fr. 14.00–19.30 Uhr · DAI Berlin
Gesine Reisert, RAin, FAin für Verkehrsrecht, FAin für Strafrecht, Berlin
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO
Effektive Regulierung von Verkehrsunfällen im Ausland 
– Umgang mit ausländischen Bußgeldbescheiden – erprobte Konzepte
14.3.2014 · Fr. 14.00–19.30 Uhr · DAI Berlin
Sabine Feller, LL.M, RAin und avvocato, FAin für Arbeitsrecht, FAin für 
Versicherungsrecht und Wirtschaftsmediatorin, München
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

V E R S I C H E R U N G S R E C H T
Aktuelle Rechtsprechung zum Personenversicherungsrecht: 
Schwerpunkt Lebensversicherung und Berufsunfähigkeit
20.3.2014 · Do. 14.00–19.30 Uhr · DAI Berlin
Dr. Christian Fitzau, RA, Maitre en droit, Versicherungskaufmann, Hamburg
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

V E R W A L T U N G S R E C H T
Update öffentliches Baurecht
15.3.2014 · Sa. 9.00–14.45 Uhr · DAI Berlin
Prof. Dr. Rüdiger Rubel, Vors. Richter am Bundesverwaltungsgericht, Leipzig
130,– € · 5 Zeitstunden – § 15 FAO

Die Teilnahmegebühren gelten nur für 
Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Berlin.

Veranstaltungsorte:
DAI-Ausbildungscenter Berlin (DAI Berlin)
Voltairestraße 1 · 10179 Berlin
Rechtsanwaltskammer Berlin (RAK Berlin – Geschäftsstelle)
Littenstraße 9 · 10179 Berlin · 4. Etage

Anmeldung beim Deutschen Anwaltsinstitut e. V.: 
Tel. 0234 970640 · Fax 0234 703507 · info@anwaltsinstitut.de
oder unter www.rak-berlin.de/termine

Fortbildungsveranstaltungen der Rechtsanwaltskammer Berlin 
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltsinstitut e. V. – DAI

Februar/März 2014

Anmeldung beim DAI (Tel. 0234 970640, Fax 0234 703507, info@anwaltsinstitut.de) oder unter www.rak-berlin.de/termine

Das gesamte Jahresprogramm findet sich unter www.rak-berlin.de/termine
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2. Zulassungen und Aufnahmen im

Kammerbezirk Brandenburg

Sebastian Bosch

c/o RAe Sandkuhl
Ludwig-Richter-Str. 1, 14467 Potsdam

Dr. Dominik Lück

Mangerstraße 26, 14467 Potsdam

Susanne Rademacher

c/o RAe Fuchs & Coll.
Menzelstraße 5, 14467 Potsdam

Anna Leonhardi

Unter den Linden 12, 
14621 Schönwalde

Annette Saplata

Segelfalterweg 26, 14532 Stahnsdorf

Sheila Lange

Finkenstraße 15, 14513 Teltow

Katja Nolting

Neckarstraße 49, 14612 Falkensee

Anna Liebscher

Behringstraße 76, 14482 Potsdam

Rafael Filla

Fasanenstr. 3, 15741 Bestensee

Axel Barenhoff

c/o RAe Bohn & Koll.
Friedrich-Engels-Str. 23 a, 
15711 Königs Wusterhausen

Ramon Ferchow

c/o RA Werner
Friedrichstraße 53, 15537 Erkner

Nadine Witte

Auf der Höhe 86 a, 
15366 Hoppegarten/OT Hönow

Christina Drewes

Woltersdorfer Str. 4, 16567 Mühlenbeck

Christian Doerfer

Markt 4, 16909 Wittstock

Stefan Probst

c/o RAe Henning & Koll.
Schinkelstraße 5/6, 16816 Neuruppin

Uwe Göcke

Goethestraße 30, 
16259 Bad Freienwalde

Stefan Peisker

Pitztaler Straße 49a, 16341 Panketal

Klaudia Strauch

Am Hirschsprung 3 A, 16348 Wandlitz

Antragsdeutung
auch bei 

anwaltlicher 
Vertretung

§ 88 VwGO steht einer sachdienlichen

Auslegung und ggf. Umdeutung eines

Eilantrages auch bei anwaltlicher Ver-

tretung des Antragstellers nicht ent-

gegen, wenn sich eindeutig erkennen

lässt, dass das wahre Antragsziel von

der Antragsfassung abweicht. (Leit-

satz des Gerichts)

Für seine Mandantin wollte ein Rechts-
anwalt eine Aufenthaltsgenehmigung er-
langen. Der Antrag bei der zuständigen
Behörde wurde jedoch zurückgewiesen.
Gegen diesen Bescheid erhob der An-
walt Klage zum Verwaltungsgericht.
Gleichzeitig wurde im Wege des einst-
weiligen Rechtsschutzes ein Antrag auf
Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung der Klage nach § 80 Abs. 5 VwGO
unter ausdrücklichem Bezug auf die
Norm gestellt. Die gegnerische Behörde
machte im Verfahren geltend, das An-
tragsbegehren sei bereits unzulässig, da
hier ein Antrag nach § 123 VwGO die
richtige prozessuale Maßnahme gewe-
sen wäre. Bei einer etwaigen Umdeu-
tung des Antrages durch das Gericht
liege eine Verletzung des § 88 VwGO
vor, wonach das Gericht über das Kla-
gebegehren nicht hinausgehen dürfe.

Mitgeteilt / Urteile
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Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg
Grillendamm 2, 14776 Brandenburg

Telefon (03381) 25 33-0 Telefax (03381) 25 33-23

MMiittggeetteeiilltt

„Aktuelle Entwicklungen im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 

Beratungskostenhilfe, Verfahrens- u. Prozesskostenhilfe“

– Neuerungen durch das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz 
und das PKH/VKH-Begrenzungsgesetz -

Datum: 28. Februar 2014

Tagungszeit: 13.00 – 18.30 Uhr 

Tagungsort: Potsdam, Kongresshotel am Templiner See 

Referentin: Karin Scheungrab, 
Trainerin für anwaltliches Gebührenrecht, Leipzig

Kostenbeitrag: 95,00 € (Mitarbeiter)
145,00 € (Rechtsanwälte)

„Sichere elektronische Kommunikation in der Anwaltskanzlei“

– E-Mails, W-LAN, Smartphones, Intranet -

Datum: 14. März 2014

Tagungszeit: 14.00 – 18.30 Uhr 

Tagungsort: Potsdam

Referent: Christoph Willer, 
Certified Forensic Computer Examiner

Kostenbeitrag: 155,00 €

Bitte melden Sie sich direkt über unsere Internetseite www.rak-brb.de
unter der Rubrik „Seminare“ an. 

UND ANDERE 
ENTSCHEIDUNGEN

WWW.URTEILSRUBRIK.DE

Urteile

1. Fortbildungsveranstaltung
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Sowohl das Verwaltungsgericht als
auch das Oberverwaltungsgericht teilten
diese Auffassung nicht. Die OVG-Rich-
ter führten aus, dass das Gericht
tatsächliche Rechtsschutzbegehren zu
ermitteln habe und das letztendlich der
Wortlaut der prozessualen Erklärun-
gen/Anträge hinter deren Sinn und
Zweck zurücktrete. Allerdings komme
der Antragsformulierung bei anwaltli-
cher Vertretung einer Partei gesteigerte
Bedeutung beim Ermitteln des tatsäch-
lich Gewollten zu. Aber auch hier dürfe
die Auslegung bei entsprechenden An-
haltspunkten vom Antragswortlaut ab-
weichen. Das Festhalten an dem Wort-
laut eines für unzulässig erachteten An-
trages dürfe auch gegenüber einem an-
waltlich vertretenen Antragsteller nicht
zu einer mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG
nicht zu vereinbarenden unzumutbaren
Erschwerung des Rechtswegs führen. 

Der Antragsgegnerin sei beizupflichten,
dass ein Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO
unzulässig sei, so das Gericht weiter.
Jedoch lasse das schriftsätzliche Vor-
bringen des Anwalts erkennen, dass es
nicht nur um den Antrag auf Erteilung ei-
ner Aufenthaltserlaubnis, sondern auch
um die Erteilungen von Duldungen
gehe. Zur Begründung des Eilrechts-
schutzbegehrens habe der Anwalt nach
der Geltendmachung der Lebensgefahr
für seine Mandantin im Fall der Abschie-
bung um Zusicherung gebeten, dass bis
zur Entscheidung im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren keine aufent-
haltsbeendenden Maßnahmen ergriffen
werden. Für die Annahme, die Erteilung
von Duldungen gemäß § 123 Abs. 1
VwGO finde in der Antragsbegründung
keine Stütze, sei danach kein Raum. Ein
Fall der Verletzung von § 88 VwGO, wo-

nach das Gericht an die Stelle dessen,
was eine Partei erklärtermaßen will, das
setzt, was sie - nach Meinung des Ge-
richts - „wollen sollte“, liege hier nicht
vor. Das Verwaltungsgericht habe hier
zu Recht den anwaltlich formulierten
Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO in einen
auf Duldungserteilung zielenden Antrag
auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung umgedeutet.

OVG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 29.10.2013 – 
Az.: OVG 12 S 106.13

(Eike Böttcher)

Anwaltskosten bei
Streitgenossen: 

Kostenerstattung
nur für den Sieger

Einem obsiegenden Streitgenossen,

der vom selben Anwalt wie der unter-

legene Streitgenosse vertreten war,

muss der Prozessgegner grundsätz-

lich nur den Bruchteil der Anwaltsko-

sten erstatten, den der Obsiegende

im Innenverhältnis der Auftraggeber

des Anwalts zu tragen hat. Die bloße

Befürchtung, der andere Streitge-

nosse werde den von ihm geschulde-

ten Gebührenanteil dem gemeinsa-

men Anwalt schuldig bleiben, reicht

nicht aus, um die Alleinhaftung des

obsiegenden Streitgenossen darzu-

tun. (Leitsatz des Gerichts)

In einem Prozess ließen sich zwei Streit-
genossen von dem gleichen Anwalt ver-
treten. Am Schluss konnte aber nur ei-
ner jubeln. Der Prozess ging für die

Streitgenossen unterschiedlich aus: ei-
ner gewann, der andere verlor. Vor Ge-
richt war nun noch die Frage zu ent-
scheiden, ob sich der Anwalt sein kom-
plettes Honorar von der Gegenseite er-
statten lassen kann oder nur den Teil,
der auf seinen obsiegenden Mandanten
entfällt. Das OVG Koblenz stellt klar,
dass grundsätzlich sämtliche Streitge-
nossen einen gleichen Anteil der An-
waltskosten des gemeinsamen Anwalts
im Innenverhältnis zu tragen haben.
Ausnahmsweise könne sich aber die Al-
leinhaftung eines Streitgenossen dann
ergeben, wenn feststeht, dass dieser im
Innenverhältnis für die Kosten des ge-
meinsamen Anwalts letztlich allein auf-
zukommen habe. Hierfür müsse es aber
entsprechende Anhaltspunkte geben.
Allein die Erwartung, dass einer der
Streitgenossen seinen Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber dem Anwalt
nicht werde nachkommen können, rei-
che dafür nicht aus. Dies betreffe allein
das wirtschaftliche Risiko des Anwalts
bzw. des anderen Streitgenossen, so-
weit er als Gesamtschuldner in An-
spruch genommen wird. Im vorliegen-
den Fall fehlten Absprachen über die
Gebührenverteilung gänzlich. Darüber
hinaus gingen beide Streitgenossen von
einer gemeinsamen Beauftragung des
Anwalts aus. Demnach haften sie im In-
nenverhältnis gegenüber ihrem Anwalt
jeweils hälftig, wenn auch als Gesamt-
schuldner. Die Gegenseite hatte also
nur die Anwaltskosten für den auf den
obsiegenden Streitgenossen entfallen-
den Anteil zu erstatten.

OVG Koblenz, Beschluss vom
18.11.2013 – Az.: 14 W 626/13

(Eike Böttcher)

Urteile
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Gewinnsteigerung durch Kostenreduzierung
Ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor ist der Beschaffungsprozess in der Anwaltskanzlei, sei es für Verbrauchsgüter
oder auch Dienstleistungen.
Senken Sie Ihre Kosten konsequent durch ein Audit und Optimierung Ihrer Beschaffungsprozesse.
Die Kosten für Sie sind neutral. Mein Honorar orientiert sich an dem nachgewiesenen Einsparpotential für Ihre Kanzlei.
Kurzinformationen hierzu können Sie erhalten unter http://www.treysse.com/2012/11/28/gewinnsteigerung-durch-senkung-
der-beschaffungskosten-in-der-anwaltskanzlei/

Organisationsberatung H. Treysse, Suarezstr. 19, 14057 Berlin,

Tel. 030 32601004, E-Mail info@treysse.com, Internet: http://www.treysse.com 

AW 12-13 Umbruch 9  09.12.2013  9:07 Uhr  Seite 429



Alter schützt 
nicht vor 

Vermögensverfall
Etwaige Schwierigkeiten eines in Ver-

mögensverfall befindlichen Anwalts,

aufgrund fortgeschrittenen Alters

keine Anstellung in einer Sozietät

mehr zu finden, können nicht die

Grundvoraussetzung – Festanstellung

in einer Sozietät – für die mangelnde

Gefährdung der Interessen von

Rechtsuchenden i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr.

7 BRAO aushebeln. (Leitsatz des Be-

arbeiters)

Vor dem Anwaltsgerichtshof Berlin
wurde die Rechtmäßigkeit eines Wider-
rufs der Anwaltszulassung verhandelt.
Einem Anfang der 1970er Jahre zuge-
lassenem Rechtsanwalt wurde wegen
Vermögensverfalls die Zulassung zur
Anwaltschaft entzogen. Hiergegen rich-
tete sich seine Klage vor dem AnwGH.

Der Anwalt machte geltend, der Entzug
der Zulassung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 7
BRAO sei nicht zulässig, da in seinem
Fall eine Gefährdung der Interessen der
Rechtsuchenden nicht gegeben sei.
Zwar sei er als Einzelanwalt tätig, aber
er vereinnahme schon lange keine Man-
dantengelder mehr. Eine Anstellung in
einer Sozietät könne er aufgrund seines
Alters nicht mehr finden.

Sowohl der AnwGH Berlin als auch der
BGH, der sich mit dem Antrag auf Zu-
lassung zur Berufung befassen musste,
teilten die Auffassung des Anwalts nicht.
Nach der in § 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO zum
Ausdruck kommenden Wertung des Ge-
setzgebers sei mit einem Vermögens-
verfall eines Rechtsanwalts grundsätz-
lich eine Gefährdung der Interessen der
Rechtsuchenden verbunden, so der
BGH. Auch wenn dies kein Automatis-
mus sei, so könne die Gefährdung im
nach der gesetzlichen Wertung vorran-
gigen Interesse der Rechtsuchenden

nur in seltenen Ausnahmefällen verneint
werden, führten die Karlsruher Richter
weiter aus. Voraussetzung für einen sol-
chen Ausnahmefall sei jedoch, „dass
der Rechtsanwalt seine selbstständige
anwaltliche Tätigkeit vollständig und
nachhaltig aufgibt, diese nur noch für
eine Rechtsanwaltssozietät ausübt und
mit dieser rechtlich abgesicherte Maß-
nahmen verabredet hat, die eine Gefähr-
dung der Mandanten effektiv verhin-
dern“.

Diese Grundvoraussetzung sei hier nicht
gegeben. Die vom Rechtsanwalt vorge-
brachten Schwierigkeiten, aufgrund sei-
nes Alters überhaupt noch eine Anstel-
lung zu finden, seien nicht geeignet, das
Vorliegen der tatbestandlichen Voraus-
setzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO
schlüssig in Frage zu stellen, urteilte der
BGH.

BGH, Beschluss vom 25.04.2013 – 
Az.: AnwZ (Brfg) 9/13

(Eike Böttcher)

Urteile / Wissen
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Im Folgenden werden zwei verschie-
dene Testverfahren vorgestellt, mit de-
nen man heutzutage die Schuldfähigkeit
bzw. die Verantwortungsreife von
Straftätern im Strafprozess überprüft.
Jeder im Strafrecht tätige Anwalt sollte
sich mit diesen psychologischen Test-
verfahren auseinandersetzen und insbe-
sondere die Schwächen der Testverfah-
ren kennen.

Der Rosenzweig-Picture-

Frustration-Test (PFT)

Der PFT wird heute in vielen Bereichen
der Psychologie eingesetzt und hat im
klinischen Bereich eine starke Verbrei-
tung gefunden. Er wird bei militär- und
verkehrspsychologischen Überprüfun-

gen, in der Ehe-
und Berufsbera-
tung, aber auch
in der forensi-
schen Psycholo-
gie und Psychia-
trie eingesetzt.1

Der PFT ist ein
Test zur Messung
der Frustrati-

onstoleranz. Dieser Begriff wurde von
Saul Rosenzweig geprägt. Er beschreibt
die individuelle Fähigkeit, eine frustrie-
rende Situation über längere Zeit auszu-
halten, ohne die objektiven Faktoren der
Situation zu verzerren.2 Das bedeutet im
Klartext, wie lange ein Mensch eine Pro-
vokation aushalten kann, ohne aus der

Haut zu fahren. Eine geringe Frustrati-
onstoleranz ist ein Zeichen für eine Ich-
Schwäche.3

Nach Rosenzweig hat ein Mensch drei
verschiedene Möglichkeiten, um auf
eine Frustration zu reagieren. Die erste
Möglichkeit besteht darin, dass er die
Aggression leugnet (Impunitiv). Das ist
etwa der Fall, wenn der Proband die
Konflikthaftigkeit der Situation ausblen-
det, bagatellisiert oder über sie großzü-
gig hinwegsieht. Eine weitere Möglich-
keit ist die intropunitive Reaktion. Hier
macht sich der Proband selbst für den
Konflikt verantwortlich und richtet ag-
gressive Impulse gegen die eigene Per-
son. Die dritte Möglichkeit besteht in ei-
nem extrapunitiven Verhalten. Die nega-

Von Comics und leeren Sprechblasen:

Psychologische Testverfahren im Strafprozess
Dr. Matthias Losert

Wissen
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tiven Gefühle werden hier gegen die fru-
strierende Außenwelt gerichtet. 

Der Ablauf des PFT

Der PFT besteht aus mehreren Comic-
Bildern, auf denen soziale Situationen
abgebildet sind. Auf diesen Comicbil-
dern haben die abgebildeten Personen
keine Gesichter und nehmen eine neu-
trale Körperhaltung ein. Eine Person auf
diesem Comic macht eine Äußerung,
die auf die andere Person in diesem Co-
mic möglicherweise frustrierend wirkt.
Die Gestaltung der Bilder ist einfach ge-
halten und von dem Probanden gut zu
erfassen.

Auf einem Comic bekommt etwa ein
Entleiher mit fünf Büchern unter dem
Arm in einer Bibliothek vom Bibliothekar
mitgeteilt, dass nur drei und nicht fünf
Bücher entliehen werden können. Ein
weiteres Beispiel ist ein Mädchen auf ei-
ner Schaukel, das einem anderen ge-
genüber äußert, dass das andere
Mädchen die Schaukel heute nicht be-
nutzen darf. 

Weiterhin werden in diesem Test auch
eher ungewöhnliche und überraschende
Situationen dargestellt. So steht zum
Beispiel ein Taxifahrer mit seinem Fahr-
gast auf dem Bahnsteig. Der Taxifahrer
sagt zu seinem Fahrgast, dass dieser
seinen Zug nicht verpasst hätte, wenn
er, also der Taxifahrer, schneller gefah-
ren wäre. Auf einem anderen Comic
treffen sich zwei Männer, und der eine
sagt zu dem anderen: „Da Sie keine Zeit
haben, hat sich heute Ihre Frau mit mir
zum tanzen verabredet.“

Der Proband wird bei diesem Test ange-
wiesen, ohne große Überlegungen die

Reaktionen in die freie Sprechblase ein-
zutragen, die ihm als erstes einfallen.4

Bei diesem Test wird unterstellt, dass
sich der Proband mit der Person identi-
fiziert, und seine eigenen Einstellungen
in seine Antwort hineinlegt.

Kritik am PFT

Hier wird aber schon eine Schwäche
des Rosenzweig-Test sichtbar. Denn
der Proband kann auf Situationen nicht
nur verbal, sondern auch nonverbal rea-
gieren. Der Rosenzweig-Test wird aber
so durchgeführt, dass der Proband die
Antwort in dem Comic eintragen muss.
Daher wird der Proband gezwungen, auf
den dargestellten Konflikt nur sprachlich
zu reagieren. Wenn der Proband nun in
einer ihm unterbreiteten Situation zur
Darstellung seiner Gleichgültigkeit dem
Konflikt gegenüber nur mit den Achseln
zucken würde, kann er diese Reaktion in
dem Test nicht zeigen. Hier wäre es hilf-
reich, den Test modifiziert anzuwenden,
im dem der Psy-
chologe den Pro-
banden auffordert,
seine Reaktion
schauspielerisch
nachzustellen. Ins-
besondere bei Ju-
gendlichen, die
sich eher körper-
lich definieren oder
der deutschen
Sprache nicht
mächtig sind, wür-
den deren Reak-
tion dann adäqua-
ter erfasst werden.

Weiterhin setzt der
Rosenzweig-Test
mit seiner Fokus-
sierung auf die
Sprache den Pro-
banden unter Zug-
zwang. Der Pro-
band fühlt sich auf-
grund der Testsi-
tuation gezwungen,
die Sprechblase zu
füllen und auf die
stets sprachliche
Provokation irgen-
detwas zu erwi-

dern. Wie das Wort „erwidern“ schon
sagt, geht die innere Logik des Rosen-
zweig-Tests, der sich auch der Proband
verpflichtet fühlt, davon aus, dass die
Sprechblase mit einer „Wider-Position“,
sprich einer Gegenposition, gefüllt wird.
Das kann dazu führen, dass der Rosen-
zweig-Test dem Probanden ein aggressi-
ves Verhalten aufzwingt, dass dieser in
seiner sozialen Wirklichkeit nicht an den
Tag legen würde. Die Situation ist ver-
gleichbar, wenn man Probanden auf ei-
nem Fußballplatz einen Ball gibt. Hier er-
gäbe sich der soziale Zwang eines Fuß-
ballspiels, auch wenn die Probanden an
diesem Tag gar keine Lust auf ein Fuß-
ballspiel hätten.

Ein weiteres Problem kann darin beste-
hen, dass sich der Proband durch die
Fragen herausgefordert fühlt und be-
sonders kreative Antworten gibt, die er
im tatsächlichen Leben nicht in den dar-
gestellten Situationen äußern würde.

Wissen
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Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ARBER-seminare.deSW it I f ti h lt i t ARBER i dooei ere n rma i nen er a en ie un er www. -seminare. e

� Fit im Arbeitsgerichtsprozess I 12.05.2014

� Fit im Arbeitsgerichtsprozess II 15.11.2014

� Kommunikationspsychologische Grundlagen eines Vergleichsgesprächs 20.06.2014

� Problemfelder in der Anwendungspraxis des ArbR im öffentlichen Dienst 28.03.2014

� Professionelle Vertretung in der Einigungsstelle 21.06.2014�
�
�
�
�

� Haftungsrisiken im Scheidungsverfahren 27.06.2014�
Familienrecht u.a.iFamilienrecht u.a.a.

� Grundzüge des vertragsärtzlichen Honorarrechts 09.05.2014�
Medizinrecht u.a.iMedizinrecht u.a.a.

Fachanwaltslehrgänge
in Berlin 2014
� Steuerrecht 13.03. - 27.09.2014

5. Fachanwalts-Lehrgang in Berlin
Wochenend-Lehrgang: Unterricht 2 - 3 x pro Woche (Do.-Fr./Sa.) in mehrwöchigen Abständen zzgl. 3 Klausuren (Sa.)

� Medizinrecht 12.06. - 15.11.2014
48. Fachanwalts-Lehrgang in Berlin

� Sozialrecht 12.06. - 15.11.2014
49. Fachanwalts-Lehrgang in Berlin

*für Vollzahler und ohne Ratenzahlung bei Anmeldung bis 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn

Arbeitsrecht u.a.Arbeitsrecht u.a.a.

5% Frühbucher-Rabatt*

1 Lemm, Die strafrechtliche Verantwortlich-
keit jugendlicher Rechtsbrecher, 2000, S.
94.

2 Meyer (Hrg.): Dienstleistungsmarketing:
Impulse für Forschung und Management,
2004, S. 310.

3 Peters: Lexikon Psychiatrie, Psychothera-
pie, Medizinische Psychologie, Ausgabe:
6 - 2007, S. 200.

4 Lemm, Die strafrechtliche Verantwortlich-
keit jugendlicher Rechtsbrecher, 2000, S.
96.
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Diese Antworten können etwa von ag-
gressiver Natur sein, die der Proband
aus Angst vor einer Eskalation im
tatsächlichen Leben nicht geben würde.
Hier kann der Rosenzweig-Test dann
ein Ventil für im tatsächlichen Leben
nicht ausgelebte Aggressionen darstel-
len und den Probanden im Ergebnis ag-
gressiver erscheinen lassen, als er
tatsächlich ist. Auch kann ein gewiefter
Proband den Braten riechen und in dem
Testverfahren nur brave Antworten ge-
ben. Es besteht auch die Möglichkeit,
dass sich ein Proband durch die Anwe-
senheit von Autoritätspersonen und die
ganze klinische Situation anders als auf
der Straße verhält.

Die Auswertung des PFT

Nach Rosenzweig gibt es grundsätzlich
drei Reaktionstypen, wie auf den darge-
stellten Konflikt reagiert werden kann.
Bei Need-Persistence handelt es sich
um die Suche nach Lösungen, um den

Konflikt im Sinne des Probanden zu lö-
sen. Bei dem Mädchen auf der Schaukel
könnte es der Vorschlag sein, dass das
Probanden-Mädchen am nächsten Tag
die Schaukel besetzen wird und das
egoistische Mädchen dann auch nicht
auf die Schaukel lassen wird, wenn es
sich nun nicht konziliant zeigt. 

Eine weitere Möglichkeit ist das Verhal-
tensmuster „Ego-Defense“. Hier steht
die Ichbezogenheit des Probanden im
Vordergrund. Der Proband möchte die
Gefahr, die ihm durch die Frustration
droht, auf irgendeine Art abwehren. Das
kann zum Beispiel in einem extrapuniti-
ven, intropunitiven oder einem impuniti-
ven Verhalten geschehen. Im Schaukel-
Fall könnte das Probanden-Mädchen
dem anderen also Prügel androhen, sich
schuldig für ihr Begehren fühlen oder
einfach erwidern, dass sie ohnehin nicht
schaukeln wollte und nur zufällig an der
Schaukel vorbeigekommen wäre.

Beim Verhaltens-
muster Obstacle
Dominance ist so-
wohl eine Weiter-
führung des Ziels
des Probanden als
auch eine Verteidi-
gung des Ichs un-
möglich. Das ist
der Fall, wenn etwa
der Proband nicht
weis, wie er auf den
dargestellten Kon-
flikt reagieren soll. 

Anhand von diesen
drei vorgestellten
Reaktionstypen er-
folgt dann die Aus-
wertung des Ro-
senzweig-Tests.
Wenn der Proband
eine hohe Anzahl
an extrapunitiven
Reaktionen zeigt,
kann das auf eine
aggressive Anpas-
sungsstörung hin-
weisen. Eine mitt-
lere Anzahl von ex-
trapunitiven Reak-
tionen kann auf ein

gesundes Selbstbewusstsein schließen
lassen. Eine geringe Anzahl von extra-
punitiven Reaktionen weist auf ein feh-
lendes Selbstbewusstsein und den
Hang zu einer unangemessenen Selbst-
bestrafung hin. 

Der Einsatz des PFT in der Forensik

Bereits oben wurden verschiedene
theoretische Kritikpunkte am PFT aufge-
zeigt. Der PFT wurde aber auch empi-
risch überprüft.5 Bei dieser Überprüfung
kam man zu dem Ergebnis, dass Frauen
weniger extrapunitives Verhalten zeigen
als Männer, was zu erwarten war. Aller-
dings war die Extrapunität bei College-
Studenten stärker ausgeprägt als bei In-
haftierten. Bei der Intropunitivität lagen
die Inhaftierten ebenfalls vor den Col-
lege-Studenten. Und die Impunitivität
war bei weiblichen Gefangenen höher
als bei männlichen Gefangenen, was
ebenfalls zu erwarten war. 

Bei dieser empirischen Überprüfung
wurden also die oben formulierten theo-
retischen Bedenken auch in der Praxis
nachgewiesen. Offenbar hatten die In-
haftierten an den „Sprachspielen“ des
PFT weniger Interesse als die College-
Studenten. Folglich lösten sie die Aufga-
ben wohl halbherzig und ohne Leiden-
schaft. Die College-Studenten ent-
wickelten offenbar mehr Spaß an dem
Test und ließen sich von ihm auch her-
ausfordern. Das ist ein Anhaltspunkt
dafür, dass die Projektion des Proban-
den in die Person im Comic nicht ge-
lingt. 

Auch Rosenzweig selbst hat sich mit
der Kritik an seinem Test auseinander-
gesetzt.6 Rosenzweig machte hier drei
Arten ausfindig, wie sich der Proband im
PFT verhalten könnte. Die Opinion-Be-
havior-Ebene ist die Ebene, auf der sich
der Proband so verhält, wie er es auf-
grund seiner eigenen Werte, aber auch
aufgrund der beim Untersucher ange-
nommenen Werte glaubt verhalten zu
müssen. Der Proband beantwortet die
Fragen also nicht wie in der realen Si-
tuation, sondern reflektiert an seiner
Wertepyramide und der angenommen
Wertpyramide beim Untersucher. Um zu
einem authentischen Ergebnis zu gelan-
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gen, müsste man mit Persönlichkeitsfra-
gebögen die Persönlichkeit des Proban-
den analysieren und so das Ergebnis
des PFT entsprechend bewerten. Hier
schießt Rosenzweig aber wieder durch
die Brust ins Auge: Eine Validität des Er-
gebnisses kann sich auch durch ein ein-
faches Gespräch ergeben; durch den
von Rosenzweig eingeschlagenen Um-
weg können sich nämlich auch weitere
Fehlerquellen einschleichen.

Die bei dem Test erwünschte authenti-
sche Haltung bezeichnet Rosenzweig
als die Ebene des Overt Behavior. Hier
gibt es keinen Unterscheid zwischen
dem Impuls und dem tatsächlichen Ver-
halten im Test. Ob sich der Proband in
dieser Stufe befindet, könne mit Verhal-
tensbeobachtungen und physiologi-
schen Messungen nachgeprüft werden.
Bei den physiologischen Messungen ist
zu beachten, dass diese zu einem Ein-
satz der vom Bundesgerichtshof zu
Recht verbotenen so genannten Lügen-
detektoren führen können. Auch daher
gilt, dass das Messergebnis der physio-
logischen Messungen allenfalls ein An-
haltspunkt dafür sein kann, dass sich
der Proband auf der Overt Behavior
Ebene befindet. 

Eine andere Art des Reaktion des Pro-
banden liegt auf der Ebene des Implicit
Behavior. Hier lässt sich der Proband
von seinem Unterbewusstsein leiten.
Der Proband würde sich so also nicht in
der Realität verhalten. Auch dieser
Punkt muss von einem verständigen
Psychologen bei der Durchführung des
Tests im Blick gehalten werden.

Nach diesem Befund erscheint der Ein-
satz des PFT gerade in der Forensik

mehr als fraglich. Der Rosenzweig-Test
kann daher nur als Gesprächsunterlage
für ein Gespräch zwischen dem Proban-
den und dem Gerichtsmediziner dienen.
Keinesfalls darf das Testergebnis eines
Rosenzweig-Tests unkritisch in die Stel-
lungnahme des Gerichtsmediziners
übernommen werden.

Der Gruppentest für die soziale 

Einstellung nach Joerger (SET)

Ein dem PFT vergleichbarer Test ist der
Gruppentest für die soziale Einstellung.
Dieser wurde von Joerger 1981 ent-
wickelt.7 Bei diesem Test wird dem Pro-
banden ein Bild mit einer sozialen Situa-
tion mit einem Untertitel gezeigt. Auf ei-
nem Bild sind etwa das Mikado-Spiel
spielende Kinder abgebildet, und unten-
drunter der Text: „Ein Zuschauer: Das
grüne Stäbchen hat sich bewegt“. Der
Proband erhält nun die Möglichkeit, ein
von vier vorgegebenen Antworten anzu-
kreuzen, wie der Spieler wohl reagiert
haben wird. Die
Antworten beste-
hen aus „Schade“,
„Das habe ich
nicht gesehen!“,
„Nur weil ihr am
Tisch gewackelt
habt“ oder „Ich
habe nichts gese-
hen“. 

Je nachdem, wel-
che Antwort der
Proband gibt, sol-
len durch den Test
Rückschlüsse auf
seine Persönlich-
keit gezogen wer-
den. Zunächst ist
hier zu sagen, dass
dem Test in dem
vorgestellten Bild
ein logisches Ele-
ment fehlt. Denn
man kann gar nicht
sehen, welcher
Vorgang am Mi-
kado-Tisch
tatsächlich vorge-
gangen ist. Auch
der SET lebt also

von einer Projektion, der im Gegensatz
zum PFT noch dazu eine logische Lücke
hat. Da der Test nicht mit Logik beant-
wortet werden kann, wird es hier noch
mehr Zufallsantworten geben. 

Der SET wurde von einigen Forschern
als valide eingestuft, was jedoch ver-
wundert. Die Untersuchung von Lemm
kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass
es beim SET keine Unterschiede in der
sozialen Reife von Hauptschülern und
gleichaltrigen Inhaftierten gibt.8 Ange-
sichts dieser unterschiedlichen Exper-
tenmeinungen ist beim Einsatz des SET
ebenso wie beim PFT Vorsicht geboten.

Der Autor ist Rechtsanwalt in Berlin
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Weihnachtsrätsel

Berühmte Juristen
Auch wenn man es kaum glaubt, aber
das Jahr steht kurz vor seinem Ende. Un-
ser Weihnachtsrätsel ist das untrügliche
Zeichen dafür. Wieder einmal hat sich
unser Rätselautor Peter Heberlein Ge-
danken zu drei berühmten Juristen ge-
macht. Wer sie errät und die richtigen
Lösungen bis zum 20. Januar 2014 an
die Redaktion (redaktion@berliner-an-
waltsblatt.de oder per Postkarte an den
Berliner Anwaltsverein, Littenstr. 11,
10179 Berlin) schickt, der kann auch wie-
der etwas gewinnen (siehe Kästen auf
Seite 434 und 435). Und hier die Um-
schreibungen der gesuchten Personen:

Eine eher berüchtigte Juristin

Geboren in einer Kleinstadt als Tochter
eines kfm. Direktors wuchs sie gutbür-
gerlich in der Hauptstadt auf, wo sie
nach Besuch des Lyzeums Jura stu-
dierte, Referendar- und Assessorex-
amen ablegte, eine Dissertation unbe-
endet ließ und 5 Jahre als Rechtsanwäl-
tin praktizierte. Mit 25 wurde sie Partei-
genossin, was ihr zwar u.a. das
Verteidigermandat in einem spekta-

kulären Strafprozess verschaffte, aber
auch zu einem 12jährigen Berufsverbot
führte, während dessen sie als Ange-
stellte für eine ausländische Gesell-
schaft, später in der Konfektion arbei-
tete. Nach einem Machtwechsel wurde
sie zunächst in die Justizpersonal-
verwaltung berufen, nach 4 Jahren aber
schon zur Vizepräsidentin des Obersten
Gerichts und nach weiteren 4 Jahren zur
Justizministerin. Dabei wirkte sie maß-
gebend in mehreren tausend politischen
Schnellprozessen und einigen Schau-
prozessen mit, die allen rechtsstaatli-
chen Grundsätzen Hohn sprachen. So
wurden unter ihrer Ägide Todes- und
langjährige Zuchthausstrafen verhängt,
obwohl die Ermittlungsakte regelmäßig
nur aus einem Blatt Protokoll bestand.
Gnadengesuche, die sich auf solch ein
fehlerhaftes Verfahren stützten, verwarf
sie expressis verbis mit der Begrün-
dung, die Verurteilung sei gar nicht we-
gen tatsächlicher Straftaten, sondern
wegen staatsfeindlicher Gesinnung er-
folgt. Belohnt wurde dieses Verhalten
mit einer Fülle von Orden, im Alter von
50 mit dem Ehrendoktor, mit 52 der Be-
rufung in ein hohes Parteigremium und
mit 65 mit einer Professur: „Geschichte
der Rechtspflege“. Mit 87 verstorben,

wurde sie in einer Gedenkgrabanlage in
der Hauptstadt bestattet.

Ein Jurist und König der Ironie

Geboren in einem wohlhabenden Eltern-
haus in der Hauptstadt (sein Vater war
Hoflieferant) erhielt der Gesuchte bei Or-
densleuten eine klassische Bildung. Ob-
wohl er sich schon mit 16 per einen Amt-
seid verpflichtete, Nachfolger seines Va-
ters zu werden, übte er dessen Beruf
später nur kurzzeitig aus, sondern stu-
dierte erfolgreich Jura in einer Provinz-
stadt. In die Hauptstadt zurückgekehrt,
wurde er zur Rechtsanwaltschaft zuge-
lassen, wozu er sich aber auch nicht be-
rufen fühlte. Seine Interessen und sein
Talent lagen auf einem Gebiet, auf dem
er bis zu seinem Tod tätig war und Wel-
terfolge produzierte. Zunächst ging er al-
lerdings mit seinem Unternehmen mit 23
Bankrott und kam kurzzeitig in Schuld-
haft, konnte aber nach der Bekanntschaft
mit einer hochgestellten Persönlichkeit
mit frischen Kräften sein Metier so erfolg-
reich weiterverfolgen, dass er das Wohl-
wollen des erst 20jährigen Herrschers er-
langte und zu dessen „Vergnügungsdi-
rektor“ aufstieg. Getrübt wurde die wei-
tere Karriere durch ein Verbot, das
frömmelnde Mitglieder des Hofes, darun-
ter dessen Mutter beim Herrscher durch-
setzten, deren Bigotterie unser Mann an-
geprangert hatte. Nur mithilfe seiner
Freunde, von denen allerdings einer spä-
ter ausfiel, weil er nach einer Syphilis-
infektion inzwischen fromm geworden
war, konnte der Gesuchte Strafen und
drohende Exkommunikation vermeiden
und fortfahren, seine Mitbürger zu kari-
kieren sowie nach achtjährigem Kampf,
mehrfacher Überarbeitung und Tod der
Herrschermutter sein Hauptwerk zu ei-
nem triumphalen Erfolg verhelfen. Ge-
storben ist er mit 51 nach einem
Schwächeanfall an seinem Arbeitsplatz.

Ein Jurist als 

erster europäischer Staatsmann

Geboren als Sohn eines Münzmeisters
in einer Provinzhauptstadt gelangte er
mit der Versetzung seines Vaters in die
Hauptstadt, wo er ein noch heute be-
kanntes Gymnasium besuchte, zog aber
nach dem Abitur in eine andere Provinz-
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hauptstadt und studierte dort 4 Seme-
ster lang Jura und bei einem großen
Denker Philosophie. Wieder in der
Hauptstadt schlug er die Beamtenlauf-
bahn ein, wurde Kriegsrat und arbeitete
schon bald nebenher als Übersetzer
und politischer Schriftsteller, wobei ei-
nes seiner Werke nichts Geringeres als
den „Ursprung und die obersten Prinzi-
pien des Rechts“ behandelte. Sein auf-
wendiger, epikureischer Lebensstil
führte zu hoher Verschuldung, so dass
er sein Leben lang auf private, aber
auch staatliche Zuwendungen angewie-
sen war, was ihm den Vorwurf der Käuf-
lichkeit einbrachte. Da sein politischer
Gegner zunächst übermächtig war,
musste er sowohl sein Geburtsland als
auch ein befreundetes Ausland verlas-
sen, das ihm eine Diplomatenlaufbahn
ermöglicht hatte. Dorthin nach 7 Jahren
zurückgekehrt gelang ihm eine Karriere
als engster Berater und Sekretär des
dort und später in ganz Europa einflus-
sreichsten Politikers, deren Höhepunkt
eine maßgebende Teilnahme an einem
europäischen Friedenskongress war,
den das vollständige Scheitern seines

großen Gegenspielers verursacht hatte.
Ein anderer großer Staatsmann dieser
Zeit verlieh ihm den Adelstitel. Die Kar-
riere endete abrupt, als er es  mit 66
wagte, seinen Gönner zu kritisieren, so
dass er sich – gesellschaftlich isoliert –
mit seiner langjährigen Freundin, einer
Tänzerin, ins Privatleben zurückzog.
Dort ist er zwei Jahre später verstorben.

Peter Heberlein/
Eike Böttcher

HUK-COBURG 
obsiegt vor dem
BGH gegen die
RAK München 

Das Recht auf freie Anwaltswahl des
Versicherungsnehmers wird nicht durch
jegliche Anreizsysteme ausgeschlossen,
soweit es dem Versicherungsnehmer
überlassen bleibt, welchen Anwalt er
mandatiert. Dies entschied der für das
Versicherungsvertragsrecht zuständige

IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
am 04.12.2013 (IV ZR 215/12). Die
Grenze werde erst überschritten, wenn
durch die Rechtsschutzversicherungs-
bedingungen unzulässiger psychischer
Druck auf den Versicherungsnehmer
ausgeübt wird. Dies ist aber aufgrund
der Ausgestaltung der Versicherungsbe-
dingungen der HUK-COBURG Rechts-
schutz Versicherung AG nicht der Fall,
so der Senat.

Das OLG Bamberg (Urteil vom 20. Juni
2012 - 3 U 236/11) hatte als Vorinstanz
diese richtlinienkonforme Auslegung un-
berücksichtigt gelassen und infolgedes-
sen das Recht auf freie Anwaltswahl aus
§ 127 VVG als verletzt angesehen.
„Ebenso wenig wie § 127 VVG berührt
das streitgegenständliche Schadenfrei-
heitssystem die durch § 3 Abs. 3 BRAO
geschützte freie Anwaltswahl in recht-
lich erheblicher Weise“, heißt es hierzu
in der Pressemitteilung des Bundesge-
richtshofes vom 04.12.2013. Damit hat
der Bundesgerichthof der Rechtsauffas-
sung der Rechtsanwaltskammer Mün-
chen eine Absage erteilt, welche noch in
der Berufung vor dem OLG (gegen das
Urteil des LG Bamberg vom 8. Novem-
ber 2011 - 1 O 336/10) obsiegt hatte. 

Dr. Ulrich Eberhardt, Vorstandsmitglied
der HUK-COBURG Rechtsschutzversi-
cherung AG, stellte in einem Interview
gegenüber dem Berliner Anwaltsblatt
(Heft 7-8/2012, S. 1 ff.) fest: 

„Der Verbraucher befindet sich in einem
wirtschaftlichen Umfeld voller Anreizsy-
steme, mit denen er in der Regel umzu-
gehen weiß. Die Frage, ab wann ein
wirtschaftlicher Anreiz einen Kunden so
beeinflusst, dass von einer freien Wahl
des Anwalts nicht mehr gesprochen
werden kann, wurde bislang nicht be-
antwortet.“ Diese Frage dürfe nunmehr
für den konkreten Fall beantwortet sein.
Damit hat es der Versicherungsnehmer
wieder in der Hand, ob er den von dem
Versicherer benannten Anwalt mit der
Vertretung seines Anliegens beauftra-
gen möchte oder nicht.

Gregor Samimi,
Fachanwalt für Strafrecht,

Fachanwalt für Verkehrsrecht,
Fachanwalt für Versicherungsrecht
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Dieses Abkürzungsspiel macht Sie zum Experten auf
dem Gebiet der abgekürzten Gesetze und Verordnun-
gen. In vier Kategorien müssen Abkürzungen von
Rechtsnormen gebildet oder erraten werden. 

Beim „Abkürzungssalat“ kommt die juristische Abbrevia-
tur quasi aus der Salatschleuder. Beim „Faktencount-
down“ helfen 5 Tatsachen beim Erraten der Gesetze. In
der Rubrik „Bild Dir eine!“ ist Kreativität und Kompetenz
bei der Bildung von Abkürzungen gefragt. Und die
„Falsche Fährte“ führt dem Juristen manch unfreiwillig
komische Doppeldeutigkeit seiner Rechtsabkürzungen
vor Augen. 

Testen Sie Ihre Abkürzungskompetenz mit dem „Kurzen Prozess“, dem ersten
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Wirtschaftsunter-
nehmen sind im-
mer profitorien-
tiert - und leider
nur manchmal
profitabel! Die
wirtschaftliche
Situation einer
Kanzlei ist ables-
bar an dem Zu-
sammenhang von Zeit und Geld. Die
Honorarinformation ist nur eine von vie-
len Faktoren, die die Rentabilität Ihrer
Kanzlei beeinflussen. 

Hat auch Ihre Kanzlei am Ende des Gel-
des noch reichlich Monat übrig? Dann
wird es Zeit, das umzudrehen! Zehn Ge-
bote – erfolgreich getestet in kleinen
und mittelständischen Kanzleien -  tra-
gen zur Rentabilität Ihrer Kanzlei bei:

1. Glauben Sie an sich

Wer seinen Wert kennt, wird positiv be-
wertet – und schätzt seinen Gegenwert
in aller Regel richtig ein. Definieren Sie
also den Wert, den Sie sich selber ge-
ben! Sind Sie es Wert, Geld für diese
Leistung zu bekommen? Sind Sie diese
Summe aus eigener Sicht Wert? 

Für ein freundliches und verbindliches
Honorargespräch benötigen Sie eine
gefühlte – und für den Mandanten fühl-
bare! - Kongruenz zwischen Ihren fakti-
schen Leistungen und dem daraus er-
mittelten Honorar. Die Folge dieser Kon-
gruenz ist Ihr wichtigstes Verkaufshilfe:
Ihre Ausstrahlung. Fachliche Argumente
und fachliche Kompetenz werden ohne
Ausstrahlung zu einer belanglosen stati-
stischen Größe: ungeglaubt, unverstan-
den und möglichst schnell vergessen!

Sie sind verantwortlich für die Arbeits-
plätze Ihrer Mitarbeiter! Glauben Sie
auch daran; Sie haben es erschaffen!
Wenn die für den Erhalt der Kanzlei not-
wendige Mindestsumme nicht durch

Honorare eingespielt wird, vernichten
Sie Arbeitsplätze und Selbstachtung.
Die Honorarinformation sichert das wirt-
schaftliche Überleben Ihrer Kanzlei. 

2. Passen Sie den Honorarmodus an

Ihr Kanzleiziel an

Sie möchten rentabel wirtschaften, Zeit
für Akquise freischaufeln und außerdem
noch abends Ihre Kinder sehen, Ihrem
Sport nachgehen und Ihren Lieblingsro-
man weiter lesen (oder gar alles drei
nacheinander)? Dann überprüfen Sie die
Abrechnungsmodi in Ihrer Kanzlei: Ver-
schenken Sie nie wieder Lebenszeit an
Unbekannte! Dies gilt besonders für sol-
che Teile der Mandatsabwicklung, in
denen Arbeitsaufwand traditionell nicht
einschätzbar ist. Wer im Familienrecht
eine umgangsrechtliche Streitigkeit
nach RVG abrechnet, verschenkt objek-
tiv begrenzte Lebenszeit an Unbe-
kannte! Vereinbaren Sie Mischkalkula-
tionen! Erhöhen Sie zusätzlich die Ge-
samtzahl der Stundenbasierten Abrech-
nungen verglichen mit RVG-basierten
Abrechnungen! Stellen Sie ggf. die Man-
dantenstruktur um.

3. Verändern Sie 

Ihr Führungsverhalten

Bedrohliche Verluste schreibt jede
Kanzlei, in der Anwälte ihre Assistentin-
nen nicht für Akquiseaufgaben einset-
zen, ihre Rückrufpolitik suboptimal or-
ganisieren und ihre Mandantenge-
spräche nicht effizient strukturieren. Al-
lein die Stress-Anrufe der auf diese
Weise gebeutelten Mandanten vernich-
ten jeden Ansatz effizienten Zeitmana-
gements! Und eine Assistentin, die sich
unterhalb ihrer Möglichkeiten einge-
setzt, durch fehlendes Lob oder unklare
Anweisungen schlecht behandelt fühlt,
wird auf  „innere Kündigung“ schalten
oder Sie gleich ganz verlassen – beides
ist Folge des teuersten Management-

fehlers Ihres Lebens, nämlich schlechter
Führung! 

Delegieren Sie 70 % Ihrer B-Aufgaben
an Ihre Assistentin, geben Sie kristall-
klare Anweisungen, kontrollieren Sie da-
nach speziell ihr Telefonverhalten und
machen Sie aus sich einen stets glaub-
haften und verlässlichen Chef!

4. Gestalten Sie Ihre Preispolitik

Schaffen Sie ein am Wettbewerb orien-
tiertes Honorarsystem: Wie sind die
Preissegmente in Ihrer Stadt? Ihrem
Rechtsgebiet? Bei Ihrem Spezialisie-
rungsgrad? Bei Ihren Zusatzausbildun-
gen? Bei Ihrer Erfahrung in dem Spezial-
gebiet X. Was ist der Marktpreis? 

Erhöhen Sie Ihre Preise bei besonderen
organisatorischen Anforderungen: Wo-
chenendarbeit, Arbeit außerhalb der
Kanzlei, kurz-, mittel- oder langfristige
Ankündigung des Mandats, hoher Zeit-
druck. Erläutern Sie das immer zu Be-
ginn der Honorarinformation! Bilden Sie
Ihren Preis durch Mandantenkriterien
wie Wichtigkeit, Dringlichkeit, Nutzen
der anwaltlichen Intervention und Zah-
lungsbereitschaft (und -fähigkeit) des
Mandanten. Der Preis richtet sich auch
nach dem Geschäftsmodell der Kanzlei:
Arbeiten Sie wenige Stunden zu hohem
Preis (= „Fachanwalt, viel Erfahrung“)
oder viele Stunden zu geringem Preis (=
„Allrounder muss sich oft einarbeiten“)? 

Reduzieren Sie Kosten, indem Sie die
Anzahl variabler Größen erhöhen (Ge-
halt, etc.) und die Anzahl nicht unbe-
dingt notwendiger Positionen senken.
Machen Sie hochwertige Mandate teu-
rer (Erhöhung Stundensatz, Pauschale,
Abrechnung mehr Stunden, die bisher
nicht abgerechnet wurden; achten Sie
dabei auch auf Reisezeiten, Meetings
etc. und deren Berechnung!) Es ist bes-
ser für Ihre Außenwirkung, einmalig eine
Leistung begründet und pro-aktiv zu
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verschenken als sie zu einem Dumping-
Preis zu verlaufen.

5. Entscheiden Sie Rabatte pro-aktiv,

niemals aus Not

Entscheiden Sie sich bewusst für oder
gegen Kampfpreise bei Erstauftrag, Pa-
ketpreise bei Übernahme vollständiger
Mandate, Einmalpauschalen (wenn Auf-
wand vorher bekannt), Monatspauscha-
len (nur wenn Zeitmitschrift und unter
Ausschluss umfangreicher Mandate).
Erstellen Sie eine Preistabelle, die allen
Mitarbeitern bekannt und in der EDV
hinterlegt ist! Entscheiden Sie sich pro-
aktiv für oder gegen (!) eine Rabattpoli-
tik, die Stammmandanten honoriert:
z.B.: bis 50 Stunden pro Jahr voller Ho-
norarsatz, dann – 5 % bis 100, dann –
10 % über 100.

6. Verringern Sie Ihre Kostenquote

Ermitteln Sie Ihre Kostenquote! Sie be-
zeichnet das Verhältnis zwischen Ein-
nahme und Geld-(bzw. Zeit-)einsatz pro
Mandat. In den meisten Kanzleien sind
Kostenquoten gar nicht bekannt. 

Kosten fungieren bei vielen Anwälten als
unlenkbares Ärgernis. Wo sie ermittelt
werden, zeigen Vergleiche von Kosten-
quoten, dass zwischen 40 und 70 %
Kostenquote in Anwaltskanzleien üblich
ist. Eine Kostenquote oberhalb von 50
% sollte zu Besorgnis Anlass geben.
Das können Sie nur noch durch Um-
satzsteigerung beeinflussen. Kosten-
quoten können Sie verringern durch
Standardisierung: Optimieren Sie Ar-
beitsabläufe und Delegation! Nutzen Sie
Ihre Kanzleisoftware aus; sie ist teuer
genug! Engagieren Sie Jurastudenten
für 10 Euro / Stunde, Ihnen während der
Semesterferien die Kundenkartei zu ak-
tualisieren! Setzen Sie billigere Arbeits-
kräfte für C-Aufgaben ein! Steigern Sie
die Effizienz Ihres EDV-Einsatzes, Ihrer
Kommunikation zwischen den Hierar-
chieebenen und der Einbindung des
Mandanten in die Qualitätssicherung!

Verwenden Sie E-mails oder Telefonate
statt Briefe bei Terminsverlegungen mit
dem Gericht. Optimieren Sie den „Lauf
der Akte“! (In manchen Kanzleien su-
chen jeden Morgen sechs Assistentin-

nen eine Stunde lang die Akten, die sie
mit der an dem Tag eingegangenen
Post dem Anwalt vorlegen müssen.
Noch schlimmer hier: der Anwalt will alle
Post sehen!)

Ändern Sie sofort Ihr Delegationsverhal-
tens (Assistentin macht Ihre B-Aufga-
ben!), optimieren Sie sofort Ihre Kom-
munikation in allen Akquisebereichen
(Millionen von Euros gehen jährlich in
Anwaltskanzleien verloren durch Ak-
quise untaugliche in-house Veranstal-
tungen!). Im Niedrigpreissegment MÜS-
SEN alle Abläufe standardisiert sein! Die
Assistentin erledigt dort große Teile der
Fallvorbereitung. Alle Schriftsätze sind
standardisiert. Alle Anrufe, die auf die
Schriftsätze folgen, werden trainiert, da-
mit sie kurz und sehr freundlich gehalten
werden!

Tipp: Wandeln Sie Ihre verzweifelte
Frage: „Kann ich mir leisten, dieses
Mandat abzulehnen?“ um in die ana-
lytische Frage: „Kann ich mir leisten,
das Mandat anzunehmen?“

7. Klassifizieren Sie Ihre Mandanten

Die größten Potentiale zur Gewinnstei-
gerung liegen allerdings im Zielgruppen-
fokus, also in Qualität der Mandanten
und Mandate. Mit dem Wert der Angele-
genheit steigen Honorar und Image der
Kanzlei. Wo 80 % des Umsatzes mit 20
% der Mandanten erbracht werden, ist
der Aufwand in einem respektablen und
Ressourcen schonenden Verhältnis zum
Ergebnis. 

Die Klassifizierung in A, B und C-Man-
danten bezeichnet in diesem Fall deren
Zahlungsmoral und den Konsequenzen
daraus. Sie haben unterschiedliche
Rechte. A-Mandanten genießen unein-
geschränktes Vertrauen, da sie in der

Vergangenheit immer schnell gezahlt
haben. Jeder Neukunde und jene, die
schlechte Zahler sind, sollten als C-
Mandanten geführt und nur gegen Vor-
schuss resp. sofortiger Abrechnung an-
gefallener Tätigkeiten bedient werden.
B-Mandanten sind solche, die bei Zah-
lung innerhalb des Zahlungsziels von
maximal zehn Tagen bedient werden.
Zahlungsverzug kann hier allerdings un-
kommentiert toleriert werden, sofern
„das Verfügen über fremdes Geld“ (et-
was anderes ist ein Zahlungsverzug
nicht!) nicht ein Muster des Mandanten
ist.

Diese Einteilung macht auch in anderen
Bereichen der Anwaltskanzlei Sinn. A-
Mandanten werden in vielen Kanzleien
anders begrüßt, schneller bedient und
vorausschauender für die Akquise ein-
gesetzt als C-Mandanten. Das Manage-
ment ihrer Beschwerden ist daher vor-
rangig, ihre cross-selling Potenziale sind
oft attraktiver und ihre Referenzpoten-
ziale nützlicher!

8. Verbessern Sie die Zahlungsmoral

Ihrer Mandanten

Unerlässlich ist dafür die vollständige,
rechtzeitige, detailreiche und freundli-
che Aufklärung im Erstgespräch über
alle Positionen auf der späteren Rech-
nung! Muten Sie Ihrem Mandanten kein-
erlei negative Überraschung zu! Wenn
Sie cross-selling-Potenzial sehen, über-
geben Sie die Rechnung, statt sie zu
übersenden! Schreiben Sie Rechnungen
sofort nach Mandatsende und richten
Sie ein offensives Mahnwesen ein, des-
sen erster Schritt immer (!) in einem An-
ruf durch Ihre Assistentin bestehen
sollte! Papier wirkt weniger dringlich als
Personen! Alles andere kostet zu viel
Zeit und Nerven! Erhebliche Gewinnma-

Büro&Wirtschaft

Berliner Anwaltsblatt 12/2013 437

ERFOLGSTIPPS
• Das Honorarthema gehört - verständlich präsentiert - ins Erstgespräch!

• Verhandeln Sie nicht über Ihr Honorar, sondern informieren Sie darüber!

• Seien Sie auf Einwände gefasst und bleiben Sie Sieger! 
Ihre Leistung ist nicht teilbar!

• Schaffen Sie eine markt-, kanzlei- und zielgerechte Preispolitik!

• Senken Sie Ihr Honorar niemals aus Not, sondern nur aus taktischen Gründen!
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ximierung ist allein durch freundliche,
nachdrückliche Erinnerung möglich! 

9. Räumen Sie zwischen Ihren Ohren

auf

Der wichtigste Feind effizienter Akquise
ist der fehlende, unbedingte Wille!
Schön reden und danach nichts tun ist
nichts als kostspielige Zeitverschwen-
dung! Definieren Sie Ziele! Jedes Ziel
hat gewichtige Konsequenzen für jedes
Detail Ihres Alltagsverhaltens! Definieren
Sie darunter Strategien, die zu diesen
Zielen passen! 

Ein Fass ohne Boden ist nicht befüllbar:
Sie können unmöglich das Ziel ent-
wickeln, „mehr Mittelständler zu bera-
ten“, wenn Sie Ihre Honorarpolitik nicht
anpassen und weiter 80 % Ihrer Man-
date nach RVG abrechnen! 

Definieren Sie auch den Wert, den Sie
sich selber geben! Sind Sie es Wert,
Geld für diese Leistung zu bekommen?
Sind Sie diese Summe aus eigener Sicht
Wert? Wenn die für den Erhalt der Kanz-
lei notwendige Mindestsumme nicht
durch Honorare eingespielt wird, ver-

nichten Sie Arbeitsplätze und Selbst-
achtung.

Anwälte haben Angst, als geldgierig da-
zustehen, wenn sie für eine Minute Ant-
wort Geld verlangen. Angst ist zwar ein
erprobtes Hilfs- du Orientierungsmittel
im Alltag und „für die Seele ebenso ge-
sund wie ein Bad für den Körper“1; an
dieser Stelle jedoch komplett fehl am
Platz. Wem sind Sie so etwas schuldig?
Eine kostenlose Antwort auf eine
Rechtsfrage kann durchaus Mandanten-
bindung stärken oder sogar hervorrufen;
eine ganz schlechte Idee ist es jedoch,
aus Not bzw. mangels anderer Metho-
den kostenfrei zu antworten! Ihr jahre-
langes Studium und Ihre kostspieligen
permanenten Fortbildungen machen
rechtssichere Antworten erst möglich –
auch am Telefon bei der Kurzanfrage!
Wieso sollten Sie auch noch dafür be-
zahlen, dass es wildfremden Menschen
durch Ihre Gutmütigkeit besser und Ih-
nen schlechter geht? Anwälte sind Un-
ternehmer. Wer danach nicht handelt,
sortiert sich aus dem Wettbewerb aus!

10. Strukturieren Sie Ihre Sprache

Verdrehte Welt: Anwälte fordern ihre
Gesprächspartner selten zu Dialogen
auf, wenn es taktisch hilfreich wäre
(Mandantengespräche, Verhandlungen,
bei Vorträgen etc) und oft, wenn es voll-
kommen kontraproduktiv ist: Bei Anwei-
sungen über Verhalten im Gerichtssaal,
bei der Strukturierung der Hausaufga-
ben - und bei den Honorarinformatio-
nen! Sehr merkwürdig kommt das ei-
nem externen Beobachter vor!

Anwälte müssen tricksen: Sie haben,
wie oben ausgeführt, eine nicht anfas-
sbare und hoch erklärungsbedürftige
Dienstleistung zu verkaufen. Das geht
nur mit sexy Vokabular, einer über jeden
Zweifel erhabenen Nutzenargumenta-
tion und einer freundlich – distanzierten
Sprache, die keinen Widerspruch för-
dert! 

Die Autorin ist Anwaltsberaterin 
und Trainerin für Rhetorik und 
Kommunikation in Hamburg.

1 Maxim Gorki
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Anwalt in eigener Sache

Ohne Moos nix los – 

wie Sie Ihre Honorarforderung durchsetzen

Freitag, 11. April 2014 · 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr in Berlin (6 Vortragsstunden)

Alsterhof Hotel · Fon 030 / 212420· 
EZ/ÜF 98,- EUR · begrenztes Zimmerkontingent, abrufbar bis 14. März 2014 

145,- EUR Mitglieder FORUM Junge Anwaltschaft/Anwaltverein,
jeweils bis 3 Jahre nach Zulassung
265,- EUR Mitglieder Anwaltverein zzgl. gesetzl. USt.
292,- EUR Nichtmitglieder zzgl. gesetzl. USt.

Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Rechtsanwälte, die ihre Honorarforderung erfolgreich
durchsetzen möchten.

Anwälte haben nicht gelernt, über Geld zu sprechen. Die Honorarinformation ist
daher eine Sollbruchstelle in Mandantengesprächen. An ihr entscheidet sich, ob
ein Vertrauensverhältnis zum Anwalt entsteht oder nicht. Ein Anwalt, der bei Ein-
wänden einknickt, unverständlich spricht oder gar Teile der Gegenleistung unklar
lässt, gefährdet seine eigene Reputation.

Schwerpunkte:

• Ihre Honorarforderung freundlich, klar und angstfrei formulieren

• Mandanten auf (anderen) Abrechnungsmodus einstellen

• Einen gestiegenen Preis nachverhandeln

• „Negative Botschaften“ verkaufen?- Einwände, Wider-
stände und Killerphrasen nutzen und versachlichen

• „Nörgelnde“ Mandanten zufrieden stellen

Dozentin: 
Johanna Busmann, www.busmann-training.de
Autorin des Handbuchs
„Chefsache Mandantenakquisition“ – 
Erfolgreiche Akquisestrategien für Rechtsanwälte
(DeGruyter 2012, ISBN 978-3-11-029362-3).
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Schieblon, Claudia (Hrsg.)

Marketing für Kanzleien 
und Wirtschaftsprüfer

Ein Praxishandbuch für Anwalts-, Steu-
erkanzleien und Wirtschaftsprüfungsun-
ternehmen

3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2013
Springer Fachmedien Wiesbaden
ISBN 978-3-658-01322-6
42,99 EUR

Früher war be-
kanntlich alles
anders, und
Fachbücher zum
Anwaltsmarke-
ting gab es auch
nicht. Das hat
sich seit einigen
Jahren geändert;
inzwischen gibt
es eine Reihe von
Werken, die auf
den zunehmen-

den Bedarf von Anwältinnen und Anwäl-
ten reagieren, die ihre Kanzlei auch als
ein werbendes Unternehmen verstehen
und praktische Hilfe brauchen.

Unter diesen Veröffentlichungen ragt eine
heraus: Das in inzwischen 3. Auflage er-
schienene und von Claudia Schieblon
herausgegebene Werk. In ihm schreiben
ausschließlich Praktiker, die im Marketing
von Kanzleien arbeiten – das unterschei-
det sie von den Beratern, die da „nur“
drüber schreiben. Man merkt dem Werk
an jeder Stelle an, dass es von Praktikern
geschrieben ist. Sie kommen alle aus
Großkanzleien, aber das sollte nieman-
den davon abhalten, das Buch zu lesen:
Denn man wird schnell feststellen, dass
die Marketingprobleme der Großkanz-
leien im Grunde denen der kleineren Ein-
heiten sehr ähnlich sind. Dafür steht etwa
das Kapitel von Jill Warren zur Geschäft-
sentwicklung (Business Development),
einschließlich der Frage, was ein einzel-
ner Anwalt denn nun tun kann, um „sein
Geschäft“ zu verbessern – alleine wegen
dieses Kapitels lohnt sich der Erwerb des
Buchs: Denn diese Frage stellt sich für
den Einzelanwalt wie für den Großkanz-
leianwalt.

Das Werk startet mit einem allgemeinen

Überblick über die Marketinglandschaft
und befasst sich dann in 12 Kapiteln mit
allen denkbaren Marketingthemen, von
der Markenbildung über Kommunika-
tion, Onlinemarketing, Personalmarke-
ting, Beauty Contests und der richtigen
Organisation einer Marketing-Abteilung
bis zur Frage, wie man denn den Erfolg
von Marketing messen kann –es ent-
spricht bekanntlich allgemeiner An-
nahme, dass 50% des Marketing-Bud-
gets „rausgeworfenes Geld“ ist, man
weiß nur nicht, welche 50% es sind. In
Zeiten von Kostendruck muss sich aber
auch Marketing rechtfertigen, und das
Buch gibt Hinweise dazu, wie man es
messen kann.

Ein Buch in 3. Auflage hat längst bewie-
sen, dass es einen Markt gefunden hat.
Den müssen viele andere Werke noch
finden, aber wir dürfen zuversichtlich
sein, dass das der Fall sein wird: Denn
inzwischen hat die Anwaltschaft überall
erkannt, dass es nicht alleine reicht, ein
„Super Anwalt“ zu sein. Wenn man nicht
den „Weg in den Markt findet“, hilft die
tollste anwaltliche Qualität nicht. In die-
sem Buch findet man viele wertvolle und
praktisch umsetzbare Hinweise, wie
man diesen Weg findet.

Markus Hartung, 
Rechtsanwalt

Mathias Schmoeckel, 

Joachim Rückert, 

Reinhard  Zimmermann, (Hrsg.):

Historisch-Kritischer Kommentar
zum BGB 
Band III Schuldrecht: Besonderer Teil 

Teilband 1 §§ 433 - 656, 
Teilband 2 §§ 657 - 853

Mohr Siebeck 2013, 1. Aufl., geb. XXXVI,
3034 Seiten, 2 Teilbände, 
ISBN 978-3-16-150528-7
449,00 EUR. 

Nach den Bänden zum Allgemeinen Teil
und zum Allgemeinen Schuldrecht liegt
nunmehr der dritte von insgesamt sechs
geplanten Bänden dieses großen, und
um es gleich vorweg zu sagen, ganz
großartigen von Mathias Schmoeckel,
Joachim Rückert und Reinhard Zimmer-
mann herausgegebenen Kommentars
zum BGB vor. Die Herausgeber haben
sich zum Ziel gesetzt, einen Kommentar
zu bieten, dessen Ausgangspunkt je-
weils die realen Regelungsprobleme bil-
den, deren Lösungen mit ihren Kontex-

ten seit Rom ver-
folgt werden. Ziel
der Herausgeber
ist die Darstel-
lung der Zusam-
menhänge zwi-
schen dem heute
praktizierten Zi-
vilrecht und der
Tradition des
Textes des BGB.
Die juristischen
Probleme und Lösungen im BGB wer-
den daher in ihrem zeitlichen Verlauf be-
schrieben. Diese leider immer seltener
zu findende Betrachtungsweise eröffnet
auch und gerade für den Praktiker eine
neue Möglichkeit, aktuelle juristische
Probleme mit Blick auf die Entstehung
des Gesetzestextes besser lösen zu
können. Auch die beiden Teilbände zum
Besonderen Schuldrecht folgen dabei
dem gemeinsamen Aufbau zur Kom-
mentierung des jeweiligen Abschnitts
des BGB im Gegensatz zur Kommentie-
rung der Einzelnorm anderer Werke.
Hierfür erfolgen eine Darstellung des je-
weiligen Regelungsproblems und der
Lösungswege im Überblick, dann die
Lösungswege vor dem BGB, der Weg
des BGB selbst und die dogmatische
Konkretisierung seit 1900. Sodann wird
die Kommentierung abgerundet durch
eine Bilanz mit eigener Stellungnahme
sowie teilweise dem Ausblick in die Zu-
kunft, der vor dem Hintergrund der Be-
strebungen hin zu einem europäischen
Zivilgesetzbuch das Werk auch für die
zukünftige Rechtspraxis äußerst wert-
voll macht. Alle Rechtspraktiker sollten
die besonderen Vorzüge einer solchen
Kommentierung erkennen.

Der Verfasser konnte so kürzlich in einer
Fortbildung zu den aktuellen Entwick-
lungen im Bankrecht erfahren, dass auf
Richterseite davon ausgegangen wird,
dass mit den Regelungen in § 675f Abs.
1 und 2 BGB weiterhin auch bei einem
bestehenden Zahlungsdiensterahmen-
vertrag für jeden einzelnen Zahlungsvor-
gang separat ein Einzelzahlungsvertrag
abgeschlossen werden muss. Meder/
Czelk zeigen jedoch auf, dass mit dem
Gesetz zur Umsetzung der Verbraucher-
kreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils
der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur
Neuordnung der Vorschriften über das
Widerrufs- und Rückgaberecht vom
29.07.2009 (BGBl. I 2009, 2355), das
zum 30.10.2009 in Kraft getreten ist, bei
einem bestehenden Zahlungsdienste-
rahmenvertrag das Gesetz mit der Neu-

Bücher
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regelung zu dem tradierten Verständnis
zurückgekehrt ist, die einzelne Überwei-
sung als einseitige Anweisung einzuord-
nen (§ 675f Abs. 3 S. 2 BGB).

Während bei einem reinen einmaligen
Zahlungsvorgang, der Zahlungsdienst-
leister die Ausführung und damit den
Vertragsschluss ablehnen kann, ist er
bei einem Zahlungsdiensterahmenver-
trag bereits aus diesem verpflichtet, so-
wohl einzelne als auch aufeinanderfol-
gende Zahlungsvorgänge für den Zah-
lungsdienstenutzer auszuführen, des
Abschlusses eines weiteren separaten
Einzelzahlungsvertrages bedarf es ge-
rade nicht (HKK/Meder/Czelk, §§ 675c
- 676c BGB, Rn. 8 f.).

Es kann jedem Rechtspraktiker für sei-
nen Beitrag zur Rechtsfindung deshalb
die Lektüre dieses Kommentars nur
dringend empfohlen werden. Darüber
hinaus eignet sich das Werk durch die
zusammenhängende Kommentierung
des jeweiligen Gesetzesabschnitts auch
ganz wunderbar dafür, sich systema-
tisch in diesen einzuarbeiten und sich
dessen umfassendes Verständnis anzu-
eignen, aus dem die einzelne Rechts-
frage einer fundierten Lösung zugeführt
werden kann.

RA und FABKR 
Prof. Dr. Sebastian Barta, Berlin

Tobias Scheidacker

Als sich mein Mandant 
in die Richterin verliebte 
Riva Verlag München, 
1. Auflage 2013, 240 Seiten 
ISBN 978-3-86883-269-3
9,99 EUR

Vor kurzem hat
unser Berliner
Kollege Tobias
Scheidacker ein
Taschenbuch mit
dem Titel “Als
sich mein Man-
dant in die Rich-
terin verliebte.
Etwas andere
Geschichten aus
meinem Leben
als Anwalt” ver-

öffentlicht. Es enthält 39 Kapitel über
verschiedenste Facetten des anwaltli-
chen Alltags. Themen sind unter ande-
rem: 3 mal am Tag anrufende und Faxe
schickende Mandanten (Kapitel Justiz-

kasse), unverschämte Kollegen (Eine
kurze Frist), Mandanten, die vor Begrün-
dung eines umfangreichen Mandates
kostenlose Rechtseinschätzung wollen
(Erfolgsaussichten), Bewerbungen von
zukünftigen Auszubildenden im Re-
NoFa-Bereich (Bewerbung), die Famili-
enmitglieder als Mandant (Papa), unsere
Sprache (zwei Kapitel zur Fachsprache),
Mandantenaussagen vor Gericht (Über-
raschung), die Erwartungshaltung unse-
rer Mandanten Anwälten gegenüber (Er-
wartungshaltung) und eine exemplari-
sche Darstellung eines Falles mit klei-
nem Streitwert (und der
unverhältnismäßigen Zeit, die dafür auf-
gewandt werden musste; Kapitel: Der
Fluch kleiner Streitwerte).

Kollege Scheidacker formuliert flüssig
und unprätentiös. Geschrieben habe er
dieses Buch, so in seinem Vorwort, weil
er seiner Frau Mila (Nichtjuristin) abends
von seinem Alltag erzähle und sie die
Geschichten spannend finde.

Während der Lektüre musste ich oft
schmunzeln und wurde nachdenklich. In
seinen Geschichten streift Kollege
Scheidacker auch das Thema des an-
waltlichen Stils. Man gerät darüber un-
versehens in das Nachdenken über den
eigenen. Die Vielfalt der Themen wurde
bereits oben skizziert. Das Buch hat mir
noch mal vor Augen geführt, was für ei-
nen eigenartigen, tollen Beruf wir haben. 

Das Buch eignet sich auch hervorra-
gend für Mandanten oder andere Perso-
nen, die den anwaltlichen Alltag nicht
kennen. Ich verschicke gerade das Ka-
pitel Justizkasse an einige meiner Man-
danten, das Kapitel Papa an einige mei-
ner Familienmitglieder und das Kapitel
Überraschung an Mandanten, die dem-
nächst vor Gericht aussagen müssen
und hoffe auf den Beweis der Erkenntnis
durch Lesen. Wenn Sie wissen wollen,
wie man anwaltliche Aufforderungs-
schreiben auch einmal ganz anders ver-
fassen kann, lesen Sie bitte das Kapitel
„Fernheilung“. 

Mir bleibt nur, dem Buch viele Leser zu
wünschen, mich beim Kollegen zu be-
danken und zu hoffen, dass er Mila
noch viel erzählen wird.

Thomas Röth
Rechtsanwalt und Mediator,
Fachanwalt für Arbeitsrecht,

Fachanwalt für Miet- und Wohnungsei-
gentumsrecht,

Fachanwalt für Strafrecht

Martin Schumacher

Von Max Alsberg bis Ludwig Töpfer:
Bücher und Bibliotheken jüdischer
Rechtsanwälte nach 1933.

Verluste, Fundstücke und ein Erbe
aus “Reichsbesitz” 
Ph. C.W. Schmidt Verlag Neustadt an der
Aisch, 2012. 240 S.
ISBN 978-3-87707-844-0
24,50 EUR

Die Bibliothek
von Max Alsberg
hatte mich - par-
allel zur Befas-
sung mit seinem
Wirken schon im-
mer interessiert
Als er das Grund-
stück Jagow-
straße 22, 1925
erworben hatte,
ließ er 1931 einen

Anbau durch den Ursprungsarchitekten
Breslauer errichten, bestimmt für die Bi-
bliothek. Sollte man sich darüber wun-
dern, dass er viele Bücher aus dem
Büro nach Hause brachte, so gibt eine
Bemerkung seiner Ehefrau Aufschluss:

„In den letzten Tagen vor einem großen
Prozeß war Haus eine Art Feldlager ge-
worden. In jedem Zimmer saßen irgend-
welche Leute, die mit dem Prozeß zu
tun hatten, lasen, tippten, ruhten sich
auch manchmal ein oder zwei Stunden
auf einem Sofa oder in einem Lehnstuhl
aus.. Ich hatte das Gefühl in einem Ir-
renhaus zu sein.“ (bei Riess: Der Mann
in der schwarzen Robe)

Das zeigt, wie wichtig ihm seine Bücher
waren und welchen inspirierenden Ein-
fluss sie auf ihn hatten. Es legt aber
auch die Vernutung nahe, dass sich un-
ter dem Bündel von Ursachen, die zu
seinem Selbstmord führten, auch die
Unmöglichkeit war, seine Bücher her-
beiziehen zu können.

Wo diese Bücher blieben, ist weitge-
hend unbekannt –  das weist Schuma-
cher in umfangreicher Recherche nach.
Noch immer finden sich einzelne Bücher
in Antiquariaten So konnte ich einige er-
werben. Und Sarstedt ein Alsberg-Bio-
graf (AnwBl. 1978, 8. 7 ff.) berichtete, er
habe die RG-Entscheidungen mit Als-
bergs Bibliotheksstempel und Anmer-
kungen von ihm in der Bibliothek des
Kammergerichts gefunden – wo sie aber
bei den Nachforschungen von Schuma-
cher nicht mehr zu finden zu waren.

Bücher
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Der Autor berichtet darüber hinaus von
anderen Bibliotheken jüdischer Rechts-
anwälte; sie wurden beschlagnahmt
oder vernichtet sind nicht mehr auffind-
bar: Eine Ausnahme bildet die Bibliothek
des Wiener Anwalts Ludwig Töpfer, der
sie in die Schweiz verbringen konnte;
wo sie dann von den Nationalsozialisten
für das ‘,Führermuseum“ in Linz aufge-
kauft wurden.

Das traurige Ergebnis: „Menschen und
Bücher verschwanden“

RA Gerhard Jungfer

Altenhain/Dietmeier/May 

Die Praxis der Absprachen 
in Strafverfahren

Nomos Verlag 2013, 200 S., Broschiert, 
ISBN 978-3-8487-0476-7
54,00 EUR

Das Thema des
Jahres ist natür-
lich die Entschei-
dung des Bun-
desverfassungs-
gerichts zu ver-
fahrensbeenden
Absprachen vom
19.März 2013.
Alle am Strafpro-
zess Beteiligten
müssen diese
Entscheidung

kennen. Um sie zu verstehen – und der
Interpretationen gibt es viele in der Lite-
ratur und auf Seminaren – lohnt es nicht
nur die Kernsätze zusammen zu fassen
wie es die Autoren in dem Werk voran-
stellen und historisch offen legen:

• Die Wahrheitserforschung und recht-
liche Wertung sind nicht disponibel

• Der Beschuldigte darf nicht bloßes
Objekt des Prozesses sein

• Es muss ein gerechtes Verhältnis von
Tat und Schuld bestehen

• Recht ist keine Handelsware

• Transparenz des Geschehens für die
Öffentlichkeit

• Verständigung allein darf keine Ur-
teilsgrundlage sein, sondern es muss
die Überzeugung des Gerichtes sein,
die zur Verurteilung führt.

Der etwas zornig anmutende Satz der
Verfassungsrichter lautet aber sicher-
lich: „Das  Recht bestimmt die Praxis

und nicht die Praxis das Recht“ und
folgt der Feststellung, dass „Gerichte,
Staatsanwaltschaften und Verteidigung
in einer hohen Zahl von Fällen die ge-
setzlichen Vorgaben missachten“.

Wie es dazu kam, lässt sich an dem vor-
liegenden Werk ablesen, denn die Auto-
ren haben für dieses Verfahren eine Un-
tersuchung in NRW vorgenommen, die
letztlich die Grundlage der Verfassungs-
gerichtsentscheidung in dieser Hinsicht
bildet. Denn  das Verfassungsgericht
beschreibt eine Rechtstatsächlichkeit
und stützt sich hierbei auf die Erkennt-
nisse dieser – vermutlich nicht letzten –
Untersuchung. Zwar konnte die Unter-
suchung angesichts des engen zeitli-
chen Rahmens in der Methodik vermut-
lich nicht alle zufrieden stellen; aber
dennoch darf das Telefoninterview, Fra-
gebogenerhebung und die Stichprobe-
nauswahl trotz der vergleichsweise lo-
kalen Erhebung einerseits und der nied-
rigen Zahl insgesamt andererseits als
repräsentativ gelten. Das Buch zeigt
also die Praxis in einem Flächenstaat in
unterschiedlichen Instanzen und von
unterschiedlicher Blickrichtung aus: Es
wurden Richter, Staatsanwälte und
Rechtsanwälte befragt, wann und aus
welchen Gründen sie an Absprachen
teilnehmen. In der Terminologie wird der
verfassungsgerichtlichen Vorgabe ent-
sprechend unterschieden:

Absprache = jede einvernehmliche Be-
endigung durch Urteil

• Verständigung ist ein Unterfall und
verfahrensbeendend sowie nach der
formell- gesetzlichen Vorgabe des  §
257 c StPO

• informelle Absprache = verfahrens-
beendend, aber ohne die formelle
Grundlage

Diese Untersuchung ist daher nicht nur
ein Abbild, sondern sie zeigt deutlich,
wie heterogen die Praxis gleichsam ist.
Für den Laien (sogar den Juristen) ist es
manchmal schwer verständlich, wes-
halb in anderen Bundesländern, im be-
nachbarten Amtsgerichtsbezirk, ja sogar
an demselben Gericht bei (weitgehend)
gleicher Sachlage derart unterschiedli-
che Ergebnisse erzielt werden können.
Diese Untersuchung belegt, dass die
persönlichen Einschätzungen, Befind-
lichkeiten und Vorlieben eine beträchtli-
che Rolle spielen – beispielsweise für
den Zeitpunkt. Diese Unwägbarkeiten
sind nicht nur auf staatlicher Seite, son-

dern gleichsam auf Verteidigerseite zu
finden. Und das muss Angst machen:
Nicht nur vor der Absprache (denn es
gab bei der Befragung der Richter im-
merhin einen Prozentwert von 11,8 %,
ob sie zu der Überzeugung gelangt
seien, an den in Aussicht gestellten
Strafrahmen nicht mehr gebunden zu
sein) , sondern auch vor der Verteidi-
gung. Interessant ist nämlich, dass na-
hezu ausnahmslos rechtliche Schwierig-
keiten des zu verhandelnden Falles bei
der verfahrensbeenden Absprache kein
Motiv waren. Im Vordergrund stehen
vielmehr  böse formuliert: Arbeitsüberla-
stung/-entlastung also Abkürzung (Be-
quemlichkeit?) des Verfahrens, unklare
Beweislagen, Opferschutz dem besse-
ren Verfahrensergebnis der Verteidigung
gegenüber. Auch die Inhalte der infor-
mellen Absprachen werden erfasst und
zeigen, dass der Phantasie der Beteilig-
ten bis dato keine Grenze gesetzt war.

Im Nachgang ist der BGH aufgerufen,
diese Entscheidung weiter mit Leben
oder Formalia zu füllen. Den Ausgangs-
punkt im Blick zu haben ist für Interes-
sierte und auch für die Revisionsführer
unabdingbar, wenn sie die obergerichtli-
che Rechtsprechung beeinflussen wol-
len.

Wer in der  Tatsacheninstanz aber auch
das Mittel der Verständigung als einen
von mehreren Wegen versteht, wird mit
dieser Untersuchung Einblick dahinge-
hend erhalten, wie die anderen Prozes-
sbeteiligten im „allgemeinen“ zulässige
Absprachen befördern.

Ergebnis dieser Untersuchung ist
gleichsam, dass zwischen den Beteilig-
ten Trialog unabdingbar und eine offene
Verfahrensführung für die sachgerechte
Prozessleitung unerlässlich ist. Wohin
der Weg der Verständigung führen wird,
ist derzeit offen, allerdings ist klar, dass
die Beteiligten nach der Entscheidung
des BVerfG ihr Handeln reflektieren
müssen, wollen sie – aus welchen Moti-
ven auch immer – eine frühzeitige Ver-
fahrensbeendung herbeiführen. Es lohnt
die Hintergründe zu kennen zu lernen
und diese Untersuchung zu lesen.

Gesine Reisert
Fachanwältin für 

Strafrecht und Verkehrsrecht

Bücher
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03.01. Beginn der Mediationsausbildung nach den Jutta Hohmann Mediation & Ausbildung Berlin
Richtlinien des Bundesverbandes Mediation e.V. www.mediation-ausbildung.de

07.01. Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch Johannes Hofele Arbeitskreis Mietrecht und WEG
im BAV www.berliner-anwaltsverein.de

08.01. Erläuterung des Streitwertkatalogentwurfs VRiLAG Dreßler Arbeitskreis Arbeitsrecht
für die Arbeitsgerichtsbarkeit www.berliner-anwaltsverein.de

11.01. Das SGB II-Mandat Sven Adam, RAV 
Dirk Audörsch, www.rav.de

Raik Höfler

14.01. ZV aktuell: Änderungen bei der Pfändung von Johannes Kreutzkam RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
Lohn/Gehalt www.ra-micro-berlin-mitte.de

15.01. Tätige Reue – TOA als Chance für Beschuldigte Wolfgang Wrede Arbeitskreis Strafrecht im BAV
Anette Höner www.berliner-anwaltsverein.de

Benjamin Frettlöh

15.01. „Zu Sinn und Notwendigkeit von Obduktionen“ - Prof. Dr. Juristische Gesellschaft zu Berlin
das deutsche Leichenschauwesen: Markus Rothschild www.juristische-gesellschaft.de

Garant für den perfekten Mord? 

16.01. Beginn 4. Vertiefungskurs Mediation Michael Plassmann u. a. DAI
www.anwaltsinstitut.de

18.01. Verteidigung mit Blick auf die Revisionsinstanz Ralf Ritter RAV 
www.rav.de

22.01. RVG Neuerungen 2014 Horst-Reiner Enders RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
www.ra-micro-berlin-mitte.de

22.01. Arbeitskreis Erbrecht Kay-Thomas Pohl Berliner Anwaltsverein
Einführung in die EU-Erbrechtsverordnung www.berliner-anwaltsverein.de

23.01. Microsoft Office: Outlook I Corinna Gustke RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
www.ra-micro-berlin-mitte.de

25.01. Familien- und Ausländerrecht - Crossover Franziska Nedelmann, RAV 
Gilda Schönberg www.rav.de

29.01. Social Media Marketing und Recht Thomas Schwenke RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
www.ra-micro-berlin-mitte.de

29.01. Neuerungen in RA-MICRO zum Jahreswechsel Thomas Schmidt RA-MICRO GmbH & Co. KGaA
www.ra-micro.de

29.01. Die Zukunft der anwaltlichen Mobilität - Andrea Brandenburg RA-MICRO GmbH & Co. KGaA
schon heute: RA-Mobile/De-Sync www.ra-micro.de

29.01. Betriebsratswahl 2014 P. Bopp ARBER Seminare
www.ARBER-Seminare.de

30.01. Microsoft Office: Word I Corinna Gustke RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
www.ra-micro-berlin-mitte.de

Datum Thema Referent Veranstalter

Terminkalender
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31.01. Neue Insolvenzordnung Peter Mock RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
www.ra-micro-berlin-mitte.de

08.02. Immobilien im Nachlass Johannes Schulte DAI
www.anwaltsinstitut.de

13. - 15.02. Die Kapitalgesellschaft 2014 Prof. Dr. Georg Crezelius DAI
u. a. www.anwaltsinstitut.de

14.02. Das neue Fahreignungsregister (FAER) - Gesine Reisert DAI
Aktive Vertretung - Vorausschauende Verteidigung - www.anwaltsinstitut.de
Regressvermeidung

15.02. Abwicklung des Bauträgervertrags - Vergütung - Dr. Hans-Egon Pause DAI
Abnahme - Mängelhaftung www.anwaltsinstitut.de

15.02. Die Reform des Verkehrszentralregisters Dr. Daniela Mielchen DeutscheAnwaltAkademie
und Brennpunkte der Verteidigung www.anwaltakademie.de

19.02. Der Antrag auf Nichtverlesung der Anklageschrift – Friedrich H. Humke Arbeitskreis Strafrecht im BAV
ein völlig unterschätztes Instrument effektiver www.berliner-anwaltsverein.de
Strafverteidigung

19.02. Sachbearbeitung in der Verkehrsunfallabwicklung Ludger Klein RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
für Kanzleimitarbeiter Dieter Schüll www.ra-micro-berlin-mitte.de

19.02. Schnittstellen Privatinsolvenz und Familienrecht - Dr. Andreas Olaf Schmidt DAI
Schwerpunkt: Unterhalt in der Insolvenz www.anwaltsinstitut.de

21.02. Arbeitsrecht aktuell Teil 1 Werner Ziemann DAI
www.anwaltsinstitut.de

21.02. Grundlagen des Individualarbeitsrechts Nils Kummert RAV 
www.rav.de

21./22.02. 43. Symposium für Juristen und Ärzte Kaiserin-Friedrich-Stiftung
Patientenrechte und ärztliches Handeln www.kaiserin-friedrich-stiftung.de

22.02. Heimliche Ermittlungsmethoden, Martin Lemke, RAV 
Verteidigungsstrategien im Strafverfahren Prof. Dr. T. Singelnstein www.rav.de

22.02. Brennpunkt Betriebsprüfung Max Rau DAI
www.anwaltsinstitut.de

26.02. Beratungs- u. Prozesskostenhilfe - das neue Recht Dorothee Dralle Dralle Seminare 
www.dralle-seminare.de

26.02. Die Zukunft der anwaltlichen Mobilität - Andrea Brandenburg RA-MICRO GmbH & Co. KGaA
schon heute: RA-Mobile/De-Sync www.ra-micro.de

26.02. Kunstraub im Kalten Krieg: die Kriminalisierung Dr. Ulf Bischof Juristische Gesellschaft zu Berlin
von Kunstsammlern in der DDR www.juristische-gesellschaft.de

26.02. Schriftverkehr/Elektronischer Rechtsverkehr Thomas Schmidt RA-MICRO GmbH & Co. KGaA
www.ra-micro.de

26.02. Verhandeln im Arbeitsrecht: Verhandlungssituationen Dr. Knut Müller DAI
richtig gestalten - Prozesse vermeiden www.anwaltsinstitut.de

26.02. Zwangsvollstreckung Exquisit Dieter Schüll RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
www.ra-micro-berlin-mitte.de

28.02. Das Recht der Nebenklage Christina Clemm, RAV 
Barbara Petersen www.rav.de

28.02. Beratung bei Kauf und Verkauf kleiner Prof. Dr. J. Bauer DAI
und mittlerer Unternehmen Friedemann Kirschstein www.anwaltsinstitut.de
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28.02. Der Arbeitsunfall in der gesetzlichen Willi Johannes Kainz DAI
Unfallversicherung www.anwaltsinstitut.de

28.02. - 01.03. 9. Medizinrechtliche Jahresarbeitstagung Prof. Dr. Michael Quaas DAI
u. a. www.anwaltsinstitut.de

05.03. Instandhaltung und bauliche Veränderungen im WEG-Recht Dr. Georg Jennißen DAI
www.anwaltsinstitut.de

07. - 08.03. Arbeitsrechtliche Schwerpunktthemen - Bernd Ennemann u. a. DAI
Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht und Änderung www.anwaltsinstitut.de
von Arbeitsbedingungen

07.03. Neue Insolvenzordnung Peter Mock RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
www.ra-micro-berlin-mitte.de

11.03. RVG kompakt: Gundel Baumgärtel RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
Auswirkungen des 2. KostRModG auf die Praxis www.ra-micro-berlin-mitte.de

12.03. Familienrechtsmandat - Qualifizierte Sach- Thorsten Franken RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
bearbeitung durch Rechtsanwaltsfachangestellte Dieter Schüll www.ra-micro-berlin-mitte.de

12.03. Privates Bankrecht 2014 - Teil 1: DAI
Zahlungsverkehr, Kreditrecht und Kreditsicherung Dr. Bernhard Dietrich www.anwaltsinstitut.de

12.03. VERWALTUNGSRECHT: Gebühren und Streitwerte Dorothee Dralle Dralle Seminare 
www.dralle-seminare.de

13. - 14.03. Beratung und Verteidigung in Steuerstrafsachen diverse DAI
www.anwaltsinstitut.de

14.03. Effektive Regulierung von Verkehrsunfällen im Sabine Feller DAI
Ausland - Umgang mit ausländischen Bußgeld- www.anwaltsinstitut.de
bescheiden - erprobte Konzepte

14.03. Fehlerquellen im familienrechtlichen Mandat - Dr. Wolfram Viefhues DAI
Prozesstaktik und Verfahren www.anwaltsinstitut.de

15.03. Update öffentliches Baurecht Prof. Dr. Rüdiger Rubel DAI
www.anwaltsinstitut.de

18.03. Vollstreckung in das Grundbuch Johannes Kreutzkam RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
www.ra-micro-berlin-mitte.de

19.03. Forensisch-psychologische Glaubhaftigkeits- Prof. Dr. Max Steller Arbeitskreis Strafrecht im BAV
begutachtung – zum Realitätsgehalt der Aussagen www.berliner-anwaltsverein.de
von Opfer-Zeugen

19.03. Gleichbehandlungsrecht und die Behinderten- Dr. Nina Althoff u. a. DAI
rechtskonvention im Sozialrecht www.anwaltsinstitut.de

19.03. Neuere Entwicklungen und Strategien im Armin Walther DAI
Transport- und Speditionsrecht Teil 1 www.anwaltsinstitut.de

20.03. Aktuelle Rechtsprechung zum Dr. Christian Fitzau DAI
Personenversicherungsrecht: Schwerpunkt www.anwaltsinstitut.de
Lebensversicherung und Berufsunfähigkeit

28. - 29.03. Jahresarbeitstagung Steuerrecht Dr. Peter Haas, DAI
Bernd Rätke u. a. www.anwaltsinstitut.de

28. - 29.03. SGB II und SGB III Intensiv Philipp Stark DeutscheAnwaltAkademie
www.anwaltakademie.de
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Inserate WIR  BIETEN EINE ANSTELLUNG als

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt
(mit Aussicht  auf  späteren Eintritt in die Sozietät).

Zwar dürfen Sie (auch) BerufsanfängerIn sein, sollten aber
bereits über praktische Erfahrungen (RA-Kanzlei o.ä.), 
insbesondere im Arbeitsrecht, verfügen.

WIR SIND
eine seit drei Jahrzehnten erfolgreiche Kanzlei mit Schwer-
punkt im Arbeits- u. Beamtenrecht
(3 Fachanwälte für Arbeitsrecht).

SIE ERHALTEN
– eine umfassende innerbetriebliche Ausbildung und die

Unterstützung durch alle Mitglieder der Kanzlei, auch
durch die sehr kompetenten MitarbeiterInnen,

– ein angemessenes Gehalt 
– familienfreundliche Arbeitszeiten, und
– ein angenehmes und sehr kollegiales Arbeitsklima.

SIE SOLLEN
– aus Überzeugung Anwalt / Anwältin sein,
– Mandate im Arbeits- u. Beamtenrecht bearbeiten, 

daneben ein  eigenes Dezernat aufbauen
(Rechtsgebiete nach Absprache und Neigung),

– entsprechende eigene Akquise betreiben, und
– (natürlich) ein hohes Maß an Lern- und Einsatzbereitschaft

mitbringen.

--------------------

Bewerbungen an :  Rechtsanwälte  DANIELS PÄTZEL WITT
Fritschestr. 62, 10627 BERLIN z.Hd. Fr. Dralle

KANZLEI STEPHAN
Rechtsanwälte am Gendarmenmarkt

Für den Bereich Verkehrsrecht suchen wir eine/n
engagierte/n

Rechtsanwält/in 

für die Beratung sowie fachkundige gerichtliche und 
außergerichtliche Vertretung unserer Mandanten

(zunächst halbtags und in freier Mitarbeit).
Bewerbung bitte an info@kanzlei-stephan.de

BBIITTTTEE BBEEAACCHHTTEENN SSIIEE DDIIEE VVEERRÄÄNNDDEERRTTEE EERRSSCCHHEEIINNUUNNGGSSWWEEIISSEE IIMM JJAANNUUAARR//FFEEBBRRUUAARR::
DIE AUSGABE 1-2/2014 DES BBEERRLLIINNEERR AANNWWAALLTTSSBBLLAATTTT ERSCHEINT ALS DOPPELHEFT IM FEBRUAR 2014.

AANNZZEEIIGGEENNSSCCHHLLUUSSSS FFÜÜRR HHEEFFTT 11--22//22001144  IISSTT AAMM 3311..0011..22001144

CB-VERLAG CARL BOLDT · TEL. (030) 833 70 87 · E-MAIL: CB-VERLAG@T-ONLINE.DE

Anwaltsservice für  a l le  Fäl le

Ch. Schellenberg

Tel.: 030-757 64 033  Mobil: 0160-99 25 52 91

Wir bieten für eine 

Bürogemeinschaft in Charlottenburg
ab sofort ein helles Anwaltszimmer, ca. 25 m2, mit Nutzungs-
möglichkeit von bis zu 2 Sekretariatsplätzen. Mitbenutzung
eines Konferenzzimmers sowie Anbindung an Sekretariats- /
Telefonservice ist möglich.

Wir sind eine Rechtsanwältin und 2 Rechtsanwälte (inkl. ei-
nes Notars), Schwerpunkte neben Notariat sind ErbR, BauR,
VerkehrsR.

Näheres gern im persönlichen Gespräch! Bei Interesse mel-
den Sie sich bitte unter 

sander@sander-recht.de/ Tel. 030 890 690 0.

Zusammenarbeit / Bürogemeinschaft
Auf das Erb-, Gesellschafts-, Stiftungs- und Steuerrecht -
insbesondere Vermögens- und Unternehmensnachfolge -
spezialisierte Kanzlei in 10117 Berlin sucht berufserfah-
rene/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt mit Tätigkeitsschwer-
punkt im Erbrecht, Familienrecht und/oder Steuerrecht
zwecks Zusammenarbeit zunächst in Bürogemeinschaft. Bei
Bedarf sind auch Räume für Mitarbeiter und/oder Associates
vorhanden.

Anfragen bitte an: zusammenarbeit-berlin@hotmail.com

Für unser Büro in der Fasanenstraße 28 suchen wir einen
Kollegen /eine Kollegin zur Begründung einer

Bürogemeinschaft.

In unseren 180 m2 großen repräsentativen Altbau-Räumen
ist derzeit ein ca. 43 m2 großes Zimmer (teilmöbliert USM)
verfügbar. Zudem stehen zwei Mitarbeiter-Arbeitsplätze im
Berliner Zimmer frei.

www.ra-breithaupt.de Tel.: (030) 889 24 950

Ihr neuer Büroraum am Tauentzien
ab 01.01.2014 nebst anteiliger Gemeinschaftsfläche steht
bereit, wenn Sie mit sehr angenehmen Kollegen durchstar-
ten wollen und eine langfristige und wechselseitige Zusam-
menarbeit angestrebt ist.

ATAS & PARTNER Telefon : 030- 23620090 
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KMK RECHTSANWÄLTE & NOTARE
Knesebeckstraße 54, 10719 Berlin

ETABLIERTE/R  NOTAR/IN GESUCHT!
(UND EIN JUNGNOTAR/IN GESUCHT)

Sie sind ein/e erfolgsorientierte/r  Notar/in, der/die
weiterkommen möchte? Dann sind Sie bei uns 

ab sofort richtig!

Wir sind eine erfolgreiche Notariatskanzlei mit
Anspruch und Niveau, die seit rd. 25 Jahren solide 

gewachsen ist.

Wir gehen in Zukunftsmärkte mit Marktdurch-
dringung. Wir bieten die Plattform, ein junges Team,

Option zur Steigerung von Honorar und 
Lebensqualität sowie eine 1A-Location.

SABINE MASSIH, mail: sabine@massih.de

Anwaltskanzlei bietet einen Büroraum

direkt am Rathaus Steglitz (Schloßstraße)

gerne im Komplettpaket mit technisch-organisatorischen
Serviceleistungen, bei Bedarf auch komplett eingerichtet.

Wir sind eine kleinere Kanzlei, vielfältig beschäftigt im Zivil-
recht mit Schwerpunkten im Gewerblichen Rechtsschutz/
Urheberrecht und Miet-/Immobileinrecht. Wir suchen eine(n)
aufgeschlossene(n) Kollegin oder Kollegen, zunächst für eine
Bürogemeinschaft. Kollegiale Unterstützung (z. B. Urlaubs-
/Terminvertretung) sind für uns selbstverständlich, an einer
weitergehenden Zusammenarbeit bzw. Partnerschaft sind
wir perspektivisch sehr interessiert.

Für einen ersten Eindruck können Fotos unserer Räume un-
ter www.immonet.de, Immonet-Nr. 17865493, angesehen
werden.

Kontakt: post@ryr-berlin.de

Büroraum in Berlin-Friedrichshagen

an Rechtsanwalt oder Steuerberater in gut eingeführter An-
waltskanzlei bei Mitbenutzung des Besprechungsraumes
und der Sozialräume zu günstigen Konditionen zu vermieten.

Der Anschluss an die vorhandene Bürokommunikation ist
ebenso möglich wie die Inanspruchnahme der Sekretariats-
dienstleistungen.

Telefon (030) 640 92 100

Aktenarchive in Charlottenburg 
zu vermieten

In direkter Lage zur City-West steht ein Aktenarchiv mit
67 m2 und Regalanlage sowie ein weiteres Aktenarchiv mit

ca. 35 m2 zur Vermietung. Lagerung je lfm. ebenfalls möglich.

Hertling Grundstücksverwaltungen 

und Handels GmbH & Co. KG

Telefon (030) 320 90 312 berlin@hertling.com

Fachanwaltskanzlei/Steuerberater in Berlin Mitte

sucht

Rechtsanwalt/-anwältin,

zur Verstärkung im zivilrechtlichen Bereich, 
gerne auch Berufsanfänger/in.

Ihre Kurzbewerbung richten Sie bitte an: post@hdmw.de

WRD   Witt  Roschkowski  Dieckert
Rechtsanwälte – Steuerberater - Wirtschaftsprüfer

Wir sind eine mittelständische Kanzlei, die sich auf das Bau-
recht spezialisiert hat. Wir suchen eine/n

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

die/der bereits über entsprechende Erfahrung verfügt und
unser Team kurzfristig verstärken kann.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

WRD Berlin, Herrn RA Dr. Dieckert, 
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin oder berlin@wrd.de

Europa-Center/Ecke Tauentzien
Büroraum in Bürogemeinschaft, 20 m2, optional möbliert,
Mitbenutzung der Infrastruktur, Telefonservice durch ReNos,
Besprechungszimmer für 736,30 € zzgl. MWSt.

Telefon: 0 30/2 12 48 99-0 kanzlei@friedemann-koch.de

Lust auf Tapetenwechsel?

Anwaltskanzlei am Bundesplatz bietet ab Januar 2013

frisch renovierte Büroräume (20 bzw. 23 qm – auch einzeln
zu vermieten) in schönem Stuckaltbau. Die Einrichtung eines
Mitarbeiterplatzes sowie die Mitbenutzung der Infrastruktur
ist gegen Kostenbeteiligung möglich.

Kontakt: Anwaltskanzlei Haaser Telefon (030) 857 70 80

Bürogemeinschaft Nähe Kriminalgericht
(2 Rechtsanwälte)

bietet hellen Büroraum (ca. 18 m2) mit schönem Dielenfuß-
boden. Separater Sekretariatsplatz ist vorhanden, gegensei-

tige Sekretariatsvertretung ist erwünscht.

Kontakt: kanzlei@ra-gerstel.de

Kanzleiräume im schönen Altbau von 1901
mit repräsentativer Fassade in Teltow (südl. Berlin), Ruhls-
dorfer Str. 43 ab sofort zu vermieten, fussläufig zur S-Bahn,
ca. 42 m2, 2 Räume, 1 Küche, WC, Garage Warmmiete 360,-€,
Parkmöglichkeiten vor dem Haus, 

Kontakt: 0152-040 67 360
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Potsdamer Platz 8 · 10117 Berlin Telefon 030/31 86 85-3 · Telefax 030/31 86 85-55 · E-Mail mail@fs-pp.de www.fs-pp.de

Strafrechtliche Unternehmensberatung und -vertretung, Strafverteidigung in Berlin und bundesweit.
Sie sind interessiert und durch gute Examina und Promotion qualifiziert?

Wir wollen uns exzellent erweitern.

Wir sind eine international ausgerichtete Anwaltssozietät mit
ausgewiesener Kompetenz im deutsch-französischen
Rechtsverkehr. Zur Verstärkung unserer Steuer- und Wirt-
schaftsrechtskompetenz suchen wir ab sofort einen/eine

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin (m/w)

Steuer- und Gesellschaftsrecht

mit 1 bis 3 Jahren Berufserfahrung

Sie haben einen binationalen Studiengang an einer Deutsch-
Französischen Hochschule abgeschlossen, sind Volljurist
und zweisprachig Deutsch-Französisch. Sie haben vollbe-
friedigende Staatsexamina, solide steuerrechtliche Kennt-
nisse, sehr gute Englischkenntnisse und hohes Engagement. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit der eigenverantwortlichen
und gestaltenden Mitarbeit in einer kleinen etablierten
deutsch-französischen Anwaltskanzlei in Berlin, ein span-
nendes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet, ein hervor-
ragendes Betriebsklima, motivierte und nette Kollegen sowie
mittelfristige Partnerschaftsperspektiven.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an:

Frau Brunehilde Bouet, Office Managerin,
bouet@avolegal.de

Repräsentativer Kanzleiraum 
in Berlin-Mitte (Friedrichstraße)

nebst Mitnutzung Konferenz- und Gemeinschaftsräume
in wirtschaftsrechtlich ausgerichteter Bürogemeinschaft
unterzuvermieten. Separater Sekretariatsarbeitsplatz kann
auf Wunsch zusätzlich angemietet werden.

Kontakt: 01717590099 arbeitsrecht-berlin@web.de

Anwaltskanzlei in 10117 Berlin sucht engagierten

Rechtsanwalt (w/m) zur Unterstützung im miet- 
und immobilienrechtlichen Bereich. 

Zuschriften unter Chiffre AW 12/2013-2 an
CB-Verlag Carl Boldt,  Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Berlin-Schöneberg Grunewaldstr. 53
Rechtsanwalt und Notar bietet hellen Büroraum, 

ca. 30 m2, Parkett ggf. mit zusätzlichem Arbeitsplatz. 

Telefon: (030) 854 20 57 E-Mail: ra_wallis@t-online.de 

Rechtsanwaltsgesellschaft in Berlin-Mitte
bietet

1 – 2 Kanzleiräume

(U-Bhf. Stadtmitte) für zivilrechtlich orientierte Kollegen, Not-
are oder StB zunächst zur Untermiete. Nutzung des Sekreta-
riats, des Besprechungszimmers und der Anschlüsse für
moderne Bürokommunikation möglich.

Option für eine engere Zusammenarbeit in der Gesellschaft
vorhanden.

Kontakt über 
E-Mail: ginthum@f-200.com oder 030/20050720

Anwalts-GmbH in Charlottenburg
voll eingerichtet – mit Mandantenstamm

Preis VB – Telefon: 01520/853 23 87.

Charlottenburg/Adenauerplatz:
schöner, heller Büroraum ( 25 m2), Berliner Altbau, Doppel-
flügeltüren, Eichenparkett in stilvollen Kanzleiräumen in sehr
freundlicher Bürogemeinschaft ab sofort zu vermieten. Auf
Wunsch Anbindung an Sekretariat / Telefonservice.

mail@kanzlei-offermann.de

Münchener Rechtsanwaltskanzlei mit kleinem Berliner
Büro bietet jungem Anwalt oder Syndikus (m/w)

Domiziliation am Gendarmenmarkt.

Zuschriften unter Chiffre AW 12/2013-1 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

AW 12-13 Umbruch 9  09.12.2013  9:07 Uhr  Seite 447



Inserate

448 Berliner Anwaltsblatt 12/2013

Exklusiver Büroraum
im repräsentativen Quartier am Gendarmenmarkt

RA (Zivilrecht) bietet an: 1-2 Büroräume, Sekretariat,
techn. Ausstattung, Besprechungsraum 

– auch für StB, WP, Notar geeignet – 

Eine Email nebst Rückrufnummer bitte an
info@kanzlei-fuer-schadensrecht.de

Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzlei sowie Notariat
mit attraktiven und modern eingerichteten Räumen in bester
Ku’damm-Lage bietet ab 01.01.2014

1 Büroraum mit ca. 17 m2

zur Untervermietung. Wir suchen eine/n sympathische/n
Rechtsanwalts- und/oder Steuerberater-Kollegen/in. Gern
auch zur Zusammenarbeit in Form einer Bürogemeinschaft.
Die Mitbenutzung der Infrastruktur sowie des Sekretariats
und der Besprechungsräume ist nach Absprache möglich.

Testator Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,

Kurfürstendamm 64, 10707 Berlin, Telefon: 0 30 / 889 21 66

1-2 Büroäume zentral in Steglitz
Für 1 bis 2 Räume in gut gelegener Kanzlei in der Schloß-
straße wird ein(e) nette(r), aufgeschlossene(r) Kollege/-in zur
Untermiete gesucht. Mitbenutzung von Besprechungsraum
sowie Sekretariat sind möglich, gegenseitige Urlaubsvertre-
tung und inhalticher Austausch selbstverständlich.

Telefon 0179 986 7312 E-Mail: ra@brandani.de

NOTARIAT
Ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg im
Neuen Jahr wünscht Ihnen

Notarfachkraft

Rosa M. Gorski
selbständig

Saarstraße 19, 12161 Berlin
Telefon:  (030) 852 74 74
Telefax: (030) 851 29 53

Kurzfristige Hilfe im Notariat – Unterstützung bei 
Engpässen – insbesondere bei der Lösung von Proble-
men – Eingabe der Urkundenrolle, Führen des Massen-
und Verwahrungsbuchs, sowie Einarbeitung bzw. Entla-
stung der Mitarbeiter in Ihrer Kanzlei.

BERLIN  LEIPZIG  KÖLN  FRANKFURT  MÜNCHEN WWW.PASCHEN.CC

PASCHEN begleitet eine Vielzahl namhafter mittelständischer 

Unternehmen und multinationaler Konzerne bei der Durchsetzung 

ihrer Ansprüche im In- und Ausland.

mit mehrjähriger Berufserfahrung und

nachgewiesener Qualifikation. Sie wollen sich 

beruflich weiterentwickeln? Dann freuen wir uns,

Sie kennenzulernen. Bewerben Sie sich unter 

www.paschen.cc.

Für unseren Standort BERLIN suchen wir eine/n

Rechtsanwalt (m/w)Wirtschaftsrecht / Insolvenzrecht

Wir sind eine renommierte Rechtsanwalts- und Notarkanzlei,
die schwerpunktmäßig im Wirtschaftsrecht und im öffent-
lichen Recht tätig ist. Zu unseren Mandanten zählen vorwie-
gend mittelständische Unternehmen, die öffentliche Hand
und Freiberufler.

Wir suchen engagierte

Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte 

Wenn Sie Ihre Staatsexamina mit überdurchschnittlichem 
Erfolg abgelegt und Interesse an aktiver Mitarbeit auf wissen-
schaftlichem Niveau in unserer Kanzlei haben, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung.

BDKD Rechtsanwälte

Bräutigam Dießelberg Kunze Dietrich

Uhlandstraße 165/166, 10719 Berlin
www.bdkd-berlin.de

Bieten 1-3 moderne Kanzleiräume
in guter Lage am Kurfürstendamm. 

Telefon: 0151-46633654

Kanzlei strategisch führen
Erfolgsmodell Balanced Scorecard

Einzel-Coaching | ca. 2 h | 100,00 € zzgl. USt

www.balanceplanner.com

MIT EINER ANZEIGE IM

BERLINER ANWALTSBLATT
ERREICHEN SIE

16.800
RECHTSANWÄLTE

IN BERLIN, BRANDENBURG UND

MECKLENBURG-VORPOMMERN

E-MAIL: CB-VERLAG@T-ONLINE.DE
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Terminsvertretungen
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Rechtsanwälte � Fachanwälte

Gerne übernehmen wir Untervollmachts-/
Korrespondenzmandate im OLG-Bezirk 

Bamberg insbesondere in den LG-Bezirken
Coburg, Bamberg, Bayreuth, Hof, Schweinfurt.

Judengasse 18a, 96450 Coburg, 
Fon 0 95 61/87 14 43, Fax 0 95 61/87 14 44

e-mail: info@kanzlei-lesch.de � www.kanzlei-lesch.de

Terminsvertretungen

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin und München

übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berlin
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.: (030) 288 789 60
Fax: (089) 552 999 90 Fax: (030) 288 789 620

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

Terminsvertretungen vor den Gerichten in

Cottbus, Lübben, Senftenberg und Guben
übernehmen

Bohn & Kollegen • Rechtsanwälte
Ostrower Wohnpark 2 • 03046 Cottbus

Telefon: 0355/3 83 24 30 • Fax: 0355/3 83 24 31

Terminsvertretungen 

an allen Amts- und Landgerichten

im Großraum Hannover/Braunschweig 

RA Michael Richter 

Friesenstr. 48a • 30161 Hannover
Tel.: (0511) 676 57 35 • Fax (0511) 676 57 36 

anwalt@kanzleirichter.de

BRANDENBURG AN DER HAVEL

Terminsvertretung beim Amtsgericht und Arbeitsgericht 
sowie Brandenburgischen Oberlandesgericht

Rechtsanwalt Thomas Küppers

Kanzlei Scherbarth, · Hergaden · Küppers · Käthe

Magdeburger Straße 21 Telefon: 03381/324-717
14770 Brandenburg Telefax: 03381/30 49 99

E-Mail: kanzlei@scherbarth-partner.de

Wir übernehmen Termins- und Prozessvertretungen
aller Art an folgenden Kanzleistandorten

bundesweit:

Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, München, Dortmund,
Stuttgart, Aachen, Essen, Frankfurt, Nürnberg, Bonn, 

Bremen, Dresden, Freiburg, Kiel, Koblenz, Leipzig, 
Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Regensburg,

Rostock, Saarbrücken, Trier.

Kontaktaufnahme bitte über
RA Dr. Dirk Christoph Ciper, 

Kurfürstendamm 217, 10719 Berlin, Tel. 030-8532064, 
E-Mail: RA.Ciper@t-online.de, www.Ciper.de

Terminsvertretungen bei den Amtsgerichten und Arbeitsgerichten
im Großraum Brandenburg/Havel

sowie beim Brandenburgischen Oberlandesgericht

A N D R E A S  W O L F
RECHTSANWALT

Hauptstraße 21 Tel.: 03381/22 66 51
14776 Brandenburg Fax: 03381/22 66 56

Stuttgart/Ulm: Terminsvertretungen
AAGG,,  LLGG,,  OOLLGG,,  AArrbbGG,,

Rechtsanwaltskanzlei Jochen Waldenmaier,
Robert-Bosch-Str. 17/5 • 73117 Wangen

Tel.: (07161) 956 521 • Fax: (07161) 956 522

Niederländischer Anwalt
Wouter Timmermans, ein niederländischer Anwalt, zugelas-
sen bei der Rechtsanwaltskammer Berlin, steht deutschen
Kollegen für entsprechende Mandatsübernahmen auf dem
Gebiet des niederländischen Zivil- und Zivilprozessrechts im
gesamten niederländischen Raum zur Verfügung.

Herr Wouter Timmermans (advocaat)
STENNER Partnerschaftsgesellschaft - Rechtsanwälte - 
Lennéstr. 9, 10785 Berlin, Tel. 030 8562120, Fax 030 85621212,

wouter.timmermans@stenneronline.de, www.stenneronline.de

Anzeigen

E-Mail: cb-verlag@t-online.de
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4000 Berliner
Bau-Ingenieure
suchensich  bei Bedarfeinen
Rechtsanwalt.

Die Chance für Sie!

Nutzen Sie die Gelegenheit, in der Zeitschrift für die im 

Bauwesen tätigen Ingenieure „Baukammer Berlin“ mit einer

Anzeige auf Ihre Kanzlei aufmerksam zu machen.

Nähere Informationen erhalten Sie beim

CB-Verlag Carl Boldt
Baseler Straße 80 · 12205 Berlin · Telefon (030) 833 70 87 · E-Mail: cb-verlag@t-online.de
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